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Glarner, Berichterstatter: Die Probleme, die sich im
Zusammenhang mit der verfassungsrechtlichen Ordnung
des Bodenrechts stellen, sind hier in diesem Saale anlässlich
der Debatte über die sozialdemokratische Bodenrechts-
initiative während der Herbstsession 1966 in ihrer Gesamt-
heit erörtert worden. Die Kommissionsreferenten, der Ver-
treter des Bundesrates und nicht weniger als 25 Redner
haben damals praktisch alle Fragen des Bodenrechts aufge-
griffen und zum Teil sehr eingehend dargestellt. Die Materie
ist also bekannt. Es erübrigt sich deshalb meines Erachtens
für die Berichterstatter Ihrer Kommission, hier eine Art
Vorlesung über Bodenrecht zu halten, die Vorgeschichte
und den Werdegang der Vorlage - einige unter Ihnen werden
vielleicht versucht sein, von einem Leidensweg zu sprechen -
chronologisch in allen Einzelheiten darzustellen oder sich
mit den über 20 formulierten Textvorschlägen, die im
Laufe des Vernehmlassungsverfahrens vorgelegt worden
sind, zu befassen.

In allen diesen Punkten möchte ich mich auf wenige
Bemerkungen beschränken und im übrigen diesbezüglich
auf die Ausführungen in der Botschaft des Bundesrates
verweisen.

Auf Grund von persönlichen Vorstössen in den Jahren
1955 und 1956 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizei-
departement im Jahre 1957 die Studienkommission Jenny-
Sieber-Weber zur Untersuchung der Fragen der Boden-
spekulation eingesetzt. Diese Kommission wurde später
durch die Herren Kaufmann und Morand ergänzt, und es
wurde der Auftrag an die Kommission - nachdem am
10. Juli 1963 von der Sozialdemokratischen Partei der
Schweiz und vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund ein

Volksbegehren gegen die Bodenspekulation eingereicht
worden war - entsprechend erweitert.

Das Vernehmlassungsverfahren im Zusammenhang mit
der Behandlung der Initiative zeigte dann, dass die Auf-
fassungen über Inhalt und Form eines Verfassungsent-
wurfes so weit auseinandergingen, dass es dem Bündesrat
zeitlich nicht möglich schien, dem Parlament und dem Volk
einen ausgereiften Gegenvorschlag zu unterbreiten. Am
2. Juli 1967 haben Volk und Stände die Initiative verwor-
fen. Damit wurde eine für das weitere Vorgehen äusserst
wertvolle Klärung der Situation erreicht. Es waren weniger
die mit der Initiative verbundenen Ziele als vielmehr die zur
Erreichung dieser Ziele vorgesehenen Mittel, welche die
Initiative zu Fall brachten. Schon im Sommer 1966, also ein
Jahr vor der Volksabstimmung über die Initiative, setzte
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement eine
Arbeitsgruppe ein mit dem Auftrag, gestützt insbesondere
auf das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahren und den
Bericht der Eidgenössischen Kommission für Landes-
planung, einen Verfassungsvorschlag über das Bodenrecht
auszuarbeiten. Die Arbeitsgruppe legte ihre Textvor-
schläge anfangs 1967 vor. Sie wurden - mit einigen redak-
tionellen Änderungen - inhaltlich vom Bundesrat über-
nommen und den eidgenössischen Räten mit der heute zur
Beratung stehenden Botschaft vom 15. August 1967 unter-
breitet.

Die Bestrebungen für eine verfassungsrechtliche Ord-
nung des Bodenrechts wurden durch die sich in den Jahren
nach 1950 abzeichnende Entwicklung auf dem Grundstück-
markt veranlasst. Die steigende Zunahme der Bevölkerung
erhöhte die Nachfrage nach Boden, und dieser Nachfrage
stand ein ungenügendes Angebot an erschlossenem Bau-
land gegenüber. Die durch die Geldentwertung ausgelöste
Flucht in die Sachwerte steigerte diese Nachfrage, was zu
einer ständigen Aufwärtsbewegung der Bodenpreise führte,
die wiederum spekulativ ausgenützt werden konnte. Diese
Erscheinung, verbunden mit der Notwendigkeit einer inten-
siveren Planung auf allen Stufen, machte das Postulat nach
einer Verstärkung der öffentlich-rechtlichen Bestimmungen
über das Grundeigentum und insbesondere nach einer ver-
fassungsmässigen Grundlage für die Ermöglichung einer
geordneten Bodenpolitik immer aktueller.

Als erstes stellt sich wohl die Frage nach der Notwen-
digkeit einer verfassungsrechtlichen Regelung des Boden-
rechts. Die Bedürfnisfrage wurde allerdings in den bis-
herigen parlamentarischen Beratungen nicht bestritten,
weder im Ständerat, noch in Ihrer Kommission. Die Über-
tragung neuer verfassungsrechtlicher Kompetenzen an den
Bund auf einem Gebiete, das heute (mit wenigen Ausnah-
men) in den ausschliesslichen Verfügungsbereich der Kan-
tone und der Gemeinden fällt, ist immerhin nicht selbstver-
ständlich. So gibt es denn namhafte Stimmen, welche eine
Bundeskompetenz als unnötig erachten. Nach dieser Mei-
nung genügen die den Kantonen heute zur Verfügung ste-
henden gesetzlichen Möglichkeiten, um die Probleme der
Orts-, Regional- und Landesplanung zu lösen, vorausge-
setzt, dass diese Möglichkeiten auch tatsächlich voll ausge-
schöpft werden. Würde diese Auffassung zutreffen, wäre in
der Tat von einer verfassungsrechtlichen Regelung auf
Bundesebene abzusehen; denn nach dem Subsidiaritäts-
prinzip, welches unseren staatlichen Aufbau beherrscht,
sollen Aufgaben, die auf der Stufe der Gemeinde gelöst
werden können, nicht dem Kanton und Aufgaben, die
durch den Kanton erfüllt werden können, nicht dem Bund
überlassen werden. Es ist richtig, dass in Ermangelung von
Bundesvorschriften und gestützt auf Artikel 3 der Bundes-
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Verfassung die Kantone auf dem Sektor der Bodenordnung
heute im Rahmen der Eigentumsgarantie für ihr Gebiet
uneingeschränkte Kompetenzen zum Erlass öffentlich-
rechtlicher Bestimmungen besitzen. Kantone und Gemein-
den haben denn auch davon teilweise in reichem Masse
Gebrauch gemacht.

Es stellen sich nun aber Planungsaufgaben, welche über
die Möglichkeiten der Gemeinden und der Kantone hinaus-
gehen. Auch wer mit den Zielen, die der Bundesrat mit der
Verfassungsrevision erreichen will und die auf Seite 10 der
Botschaft aufgeführt werden, nicht in allen Teilen einver-
standen ist, kann doch keineswegs übersehen, dass allein
schon die Kompetenz des Bundes zur Förderung von Mass-
nahmen der Kantone und Gemeinden auf dem Gebiete der
Planung, ein praktisch unbestrittenes Postulat, einer ver-
fassungsrechtlichen Grundlage bedarf. Dasselbe ist zu
sagen, wenn dem Bund die Möglichkeit zu Koordinierungs-
massnahmen im Sinne einer Zusammenarbeit mit den
Kantonen gegeben werden soll.

Ein unmittelbarer Anlass für eine verfassungsrechtliche
Regelung ergibt sich aus der Notwendigkeit einer Neuord-
nung des bäuerlichen Bodenrechts. Die von einer Exper-
tengruppe ausgearbeitete Vorlage für die Revision des
Bundesgesetzes über die Erhaltung des bäuerlichen Grund-
besitzes sieht als wesentliche Massnahme die Schaffung von
Landwirtschaftszonen vor. Gemäss einem Gutachten von
Herrn Prof. Huber fehlt jedoch dazu die verfassungsrecht-
liche Zuständigkeit des Bundes. Es besteht hier eine ver-
fassungsrechtliche Lücke. Wenn wir dem Bund die Befug-
nis geben wollen, auf dem Wege der Gesetzgebung Bestim-
mungen über Zonenordnungen zu erlassen, so benötigt er
dazu eine verfassungsmässige Grundlage. Es erweist sich
somit als unerlässlich, dem Bund gewisse Kompetenzen
verfassungsrechtlich einzuräumen. Über das Ausmass die-
ser Kompetenzen gehen allerdings die Meinungen ausein-
ander. Darüber wird bei der Behandlung von Artikel 22qua-
ter zu sprechen sein.

Die bundesrätliche Vorlage ordnet das Bodenrecht in
zwei Artikeln; Artikel 22ter wurde als der Eigentums-
artikel und Artikel 22quater als Kompetenzartikel bezeich-
net. Sowohl der Ständerat als auch Ihre Kommission haben
der Konzeption, die dieser Aufteilung und Gliederung des
Stoffes zugrunde liegt, zugestimmt. Es dürfte im derzeitigen
Stadium weder zweckmässig noch aussichtsreich sein, mit
Formulierungen zu operieren, die etwas wesentlich, etwas
grundsätzlich anderes beinhalten. Selbstverständlich könnte
das intellektuelle Puzzle mit Textvarianten, wie sich Herr
Rohner im Ständerat ausgedrückt hat, noch beliebig weiter
gespielt werden. Ich glaube jedoch, dass die Lösung,
wenn wir zu einem Ziele kommen wollen, innerhalb eines
Rahmens liegen muss, der durch die verschiedenen heute
vorliegenden Anträge abgesteckt ist.

Ich möchte mich in dieser einleitenden Berichterstat-
tung im wesentlichen auf allgemeine Ausführungen über die
beiden neuen Verfassungsartikel beschränken, die dazu
gestellten Anträge hier lediglich kurz streifen und auf diese
erst bei der Detailberatung näher eintreten.

Auf Seite 14 der Botschaft ist zu lesen, dass Artikel
22 ter nichts enthält, was nicht heute schon ungeschrie-
benes Verfassungsrecht oder feststehende Rechtssprechung
des Bundesgerichts ist. Es geht also hier um die verfassungs-
rechtliche Verankerung an sich unbestrittener Grundsätze,
der Eigentumsgarantie einerseits und der zulässigen Eigen-
tumsbeschränkungen andererseits. Die Gewährleistung des
Eigentums ist bisher in der Bundesverfassung nicht enthal-
ten, wohl aber in allen Kantonsverfassungen, mit Aus-
nahme derjenigen des Kantons Tessin. Trotzdem besteht

die Eigentumsgarantie als Grundrecht auch auf Bundes-
ebene. In Artikel 22 ter wird sie nun an die Spitze der Neu-
ordnung gestellt als Voraussetzung der nachfolgenden
Eigentumsbeschränkungen. Die Umschreibung dieser
Eigentumsbeschränkungen ist aus der ständigen Rechts-
sprechung des Bundesgerichts übernommen. Es bedarf des
öffentlichen Interesses und der gesetzlichen Grundlage.
Ferner ist bei formeller und materieller Enteignung volle
Entschädigung zu leisten. Das Eigentum wird durch diesen
Artikel 22ter als Institutsgarantie und als Bestandesgarantie
gewährleistet. Als Institutsgarantie gewährleistet die Eigen-
tumsgarantie den Fortbestand des Privateigentums als
eines privatrechtlichen Instituts. Garantiert wird damit
nicht nur das Eigentum als solches, sondern auch'die Mög-
lichkeit, Eigentum frei zu erwerben und zu veräussern. Als
Bestandesgarantie schützt die Eigentumsgarantie die kon-
kreten, einer bestimmten Person zustehenden privaten Ver-
mögensrechte gegen jede unrechtmässige Entziehung oder
Beeinträchtigung durch den Staat. Die Eigentumsgarantie,
wie sie nun in Artikel 22 ter verankert werden soll, ist allge-
meiner Natur, das heisst sie schützt sowohl die Rechte der
Grundeigentümer, wie diejenigen der Fahrniseigentümer.
Sie erfasst auch die beschränkt dinglichen Rechte wie über-
haupt alle Vermögenswerten Privatrechte. Ich verweise
diesbezüglich auf die Ausführungen auf Seite 6 der Bot-
schaft.

Man kann sich vielleicht fragen, weshalb die verfas-
sungsrechtliche Verankerung dieser Materie heute als tun-
lich erachtet wird, nachdem sie bisher als ungeschriebenes
Verfassungsrecht nie in Zweifel gezogen worden ist. Es ist
jedoch darauf hinzuweisen, dass durch die Bestimmungen
in Artikel 22quater auf dem Wege der Zonenordnung der-
art massive Eingriffe in die Rechte der Grundeigentümer
ermöglicht werden, dass es angezeigt erscheint, einer sol-
chen Regelung den Grundsatz der Eigentumsgarantie aus-
drücklich voranzustellen, um die Grenzen der neuen Bun-
deskompetenzen abzustecken.

Herr Bundesrat von Moos hat an der Kommissions-
sitzung bestätigt, dass die Artikel 22 ter und 22quater unter
sich in Zusammenhang stehen, und dass der Bund in seiner
auf Artikel 22quater gestützten Gesetzgebungskompetenz
in allen Fällen an die in Artikel 22 ter niedergelegten Grund-
sätze gebunden bleibt.

Zwei Probleme sind im Zusammenhang mit Artikel
22ter noch näher zu beleuchten: Das Verhältnis der Eigen-
tumsgarantie der Kantone zur Eigentumsgarantie des
Bundes, und die Frage, ob die Einführung eines allgemeinen
gesetzlichen Vorkaufsrechts der öffentlichen Hand durch
die Kantone zulässig wäre. Diese beiden Fragen sind von
der ständerätlichen Kommission gestellt und in einem
Bericht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte-
mentes vom 7. November 1967 beantwortet worden. Da
dieser Bericht nur den Kommissionsmitgliedern zur Ver-
fügung steht und die Botschaft sich über die genannten
Fragen nur summarisch äussert, erlaube ich mir einige zu-
sätzliche Bemerkungen.

Im Verhältnis der Eigentumsgarantie der Kantone zur
Eigentumsgarantie des Bundes ergeben sich durch die aus-
drückliche Verankerung der Gewährleistung des Eigen-
tums im neuen Artikel 22 ter keine Änderungen. Nach wie
vor haben die kantonalen Eigentumsgarantien praktisch
nur dann eine selbständige Bedeutung, wenn sie weiter-
gehen als die bundesrechtliche Gewährleistung. Es liegt
kein Widerspruch zum Bundesrecht vor, wenn eine kan-
tonale Verfassung weitergehende Eigentumsgarantien als
die Bundesverfassung bietet. Soweit die kantonalen Bestim-
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mungen dagegen die bundesrechtliche Eigentumsgarantie
vermindern wollten, wären sie angesichts der derogatori-
schen Kraft des Bundesrechts unwirksam. Die Kantone
können also den Eigentumsinhalt verschieden ausgestal-
ten, was praktisch in der Regelung der Eigentumsbeschrän-
kungen zum Audruck kommt. Sie können aber nicht hinter
die in der Bundesverfassung nun ausdrücklich zu veran-
kernde Eigentumsgarantie des Bundes zurückgehen. Bei
dieser Rechtslage ist es ausgeschlossen, dass durch die
Kantone ein allgemeines gesetzliches Vorkaufsrecht zugun-
sten der öffentlichen Hand, wie es in der verworfenen Volks-
initiative enthalten war, eingeführt werden kann, so lange
die Bundesverfassung dies nicht zulässt. Dagegen sind die
Kantone' gemäss einem Bundesgerichtsurteil aus neuerer
Zeit, das in Band 88,1, Seite 257 veröffentlicht ist, befugt,
im Rahmen des kantonalen Enteignungsrechtes ein Vor-
kaufsrecht des Gemeinwesens vorzusehen. Das kantonale
Enteignungsrecht hat seine Grenzen in der Eigentums-
garantie des Bundes. Soweit diese nicht verletzt wird, steht
den Kantonen ein weiter Spielraum für die Gestaltung
ihrer kantonalen Enteignungsrechte zu. Das Bundesgericht
hat nun angenommen, das Vorkaufsrecht stelle ein Minus
gegenüber dem Enteignungsrecht dar, es sei also darin
enthalten. Die Kantone seien deshalb berechtigt, anstelle
der formellen Enteignung auf dem Gesetzeswege ein Vor-
kaufsrecht des Gemeinwesens vorzusehen. Das gleiche wäre
nach dieser Rechtssprechung auch dem Bundesgesetzgeber
in den Grenzen des in Artikel 23 der Bundesverfassung
umschriebenen Enteignungsrechtes erlaubt. Ein derartiges
Vorkaufsrecht kann also nur ausgeübt werden, wenn die
Voraussetzungen der Enteignung gegeben sind. Diese
Rechtssprechung des Bundesgerichts ist allerdings nicht
unbestritten. Es wird unter anderem gesagt, dass das Vor-
kaufsrecht im Enteignungsrecht nicht enthalten sei. Solange
jedoch das Bundesgericht auf seinen Entscheid nicht zurück-
kommt, steht den Kantonen das erwähnte Recht zu.

Der Ständerat hat den Artikel 22 ter in der Fassung des
Bundesrates unverändert übernommen. Ihre Kommission
hat in Absatz 2 eine Änderung vorgenommen, die jedoch
rein redaktionelle und keinerlei materielle Bedeutung hat.
Zu Absatz l liegt ein Minderheitsantrag vor, auf den ich in
der Detailberatung zurückkomme.

Das Schwergewicht der Vorlage liegt eindeutig bei Arti-
kel 22quater. Hier geht es darum, die dem Bund verfas-
sungsrechtlich auf dem Gebiet der Landesplanung einzu-
räumenden Kompetenzen festzulegen. Dass eine derartige
Kompetenzerteilung grundsätzlich unerlässlich ist, habe ich
bereits anlässlich der Überlegungen zur Notwendigkeit einer
verfassungsrechtlichen Regelung ausgeführt. Dagegen be-
stehen Differenzen zwischen dem Kommissionsantrag und
der Fassung des Ständerates hinsichtlich dem Inhalt und
dem Ausmass dieser Bundeskompetenzen. Ein weiteres
Problem, das sich in diesem Zusammenhange stellt, ist das
Verhältnis Bund/Kantone. Wie ist die Abgrenzung vorzu-
nehmen zwischen der dem Bund neu zu erteilenden Kom-
petenz und den bisherigen, ausschliesslich den Kantonen
zustehenden Befugnissen auf dem Gebiete der Landes-
planung? In den selben Zusammenhang gehört die Frage
nach den Sanktionen, nach der Durchsetzbarkeit der Bun-
desvorschriften gegenüber den Kantonen und gegebenen-
falls den Gemeinden.

Die Berurteilung der verschiedenen Formulierungen des
Artikels 22quater wird nun dadurch wesentlich erschwert,
als die Ausführungsgesetzgebung heute weder im Entwurf
vorliegt, noch in anderer Form irgendwie konkretisiert ist.
Herr Bundesrat von Moos hat in der Kommissionssitzung
dazu ausgeführt, dass es wohl wünschbar wäre, alle auf die

neuen Verfassungsartikel zu stützenden gesetzlichen Be-
stimmungen schon konkret und im einzelnen vor sich zu
haben, dass dies aber bei der Schaffung einer Zuständig-
keitsnorm schlechterdings nicht möglich sei. Herr Professor
Friedrich hatte dazu festgestellt, dass eine Verfassungsnorm
nicht schon deswegen ungenügend und verbesserungsbe-
dürftig sei, weil sie nicht auf alle Fragen, die bei deren Aus-
führung zu entscheiden sind, Auskunft gibt. Im besonderen
gelte das für Zuständigkeitsnormen. Eine abschliessende
Umschreibung der später zu schaffenden gesetzlichen Be-
stimmungen war auch bei ändern Verfassungsmaterien
nicht möglich, zum Beispiel bei den Artikeln der Bundes-
verfassung über Wasserbau und Forstpolizei, Nutzbar-
machung der Wasserkräfte, Gewässerschutz, Rohrleitungs-
anlagen usw. Es scheint einigermassen verständlich, dass
auf einem Gebiet, das sich in ständiger Weiterentwicklung
befindet - und das ist bei der Landesplanung der Fall -, es
tatsächlich schwer oder sogar unmöglich ist, mit Bezug auf
die Ausführungsgesetzgebung heute präzise und verbind-
liche Angaben zu machen. Diese Situation ist bei einer Vor-
lage, welche Volk und Ständen vorgelegt werden muss,
nicht unbedingt erfreulich, und es sind nicht zuletzt auch
diese Gesichtspunkte, welche die Mehrheit Ihrer Kommis-
sion veranlassten, durch eine Konzentration der Bundes-
kompetenz auf die Zonenordnung vermehrte Klarheit zu
schaffen und damit zum vorneherein eine Reihe unerwünsch-
ter Auslegungsmöglichkeiten des Verfassungstextes auszu-
schalten.

Auch die Kommission des Ständerates hatte das Bedürf-
nis nach einer präziseren Umschreibung der vom Bund
aufzustellenden Grundsätze im Gebiet der Planung.

In einem Zwischenbericht vom 7. November 1967, der
vom Bundesrat ausdrücklich genehmigt worden ist, hat
sich das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
bemüht, diesem Wunsch Rechnung zu tragen. In Ver-
bindung mit den Ausführungen von Herrn Bundesrat von
Moos in der Kommissionssitzung ergibt sich folgendes:
Der Bund soll die Möglichkeit erhalten, auf eidgenös-
sischer Ebene die Bestrebungen der Landesplanung zu
unterstützen. Diese Förderungskompetenz ist in Absatz 2
des Artikels 22quater ausdrücklich erwähnt. Sie ist un-
bestritten. Dem Bund sollen ferner Koordinationskompe-
tenzen zustehen, das heisst, er soll in seiner Gesetzgebung
die Grundsätze für die Zusammenarbeit der Kantone
statuieren, soweit die Planung über Kantonsgrenzen hin-
ausreicht. Auch diese Befugnis ist in Artikel 22quater,
Absatz 2, enthalten, und auch in dieser Beziehung be-
stehen - wenigstens innerhalb der Kommission - keine
Meinungsverschiedenheiten.

Mit Bezug auf die Gesetzgebungskompetenzen, die
dem Bund auf dem Gebiet der eigentlichen Planung zu-
gestanden werden sollen, gehen die Meinungen indessen
auseinander. Immerhin besteht auch hier in folgenden
Punkten Übereinstimmung: Das bereits früher erwähnte
Subsidiaritätsprinzip ist anerkannt. Eine öffentliche Auf-
gabe, die auf der untern Stufe erfüllt werden kann, soll
nicht der obern überlassen werden. Ich zitiere hierüber
aus dem Ergänzungsbericht des Departementes wie folgt:
«Gehen Planungsaufgaben räumlich oder thematisch über
die Möglichkeiten einer Gemeinde hinaus, so soll zunächst
versucht werden, ohne Zwang seitens der kantonalen
Rechtsordnung eine Region zu bilden. Nach dem Prinzip
der Subsidiarität hat der Kanton erst einzugreifen, wenn
die Meisterung des Problems durch die Gemeinden und
privat- oder öffentlich-rechtlich organisierten Gemeinde-
verbände und Regionen nicht möglich ist. Darüber hat
das kantonale Recht zu bestimmen. Das gleiche hat auf
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der nächsthöhern Ebene zu geschehen. Übersteigen die
Planungsaufgaben die Möglichkeiten eines einzelnen Kan-
tons, so wird er sich nach bewährter Tradition zunächst
um eine Zusammenarbeit mit benachbarten Kantonen
bemühen und ein Tätigwerden des Bundes erst wünschen,
wenn er aus eigener Kraft und im Verein mit ändern
Kantonen des Problems nicht Herr wird. Bedarf es zu
einem Tätigwerden des Bundes der Bundesgesetzgebung,
so stellt sich nach dem gleichen Prinzip vorerst nicht die
Frage, was der Bund zu tun gedenke, sondern die Frage,
welche Planungsaufgaben die Kantone nicht ohne Bundes-
hilfe zu bewältigen vermögen. Es handelt sich mithin um
eine Frage, deren Beantwortung weitgehend von den
Kantonen abhängt.» (Soweit der Zusatzbericht des De-
partements.)

Durch die Zusammenarbeit von Bund, Kantonen und
Gemeinden soll also sichergestellt werden, dass sich die
Nutzung des Bodens auf Grund einer zweckmässigen
Planung vollzieht. Einverständnis ist auch darüber vor-
handen, dass dem Bund lediglich die Befugnis zustehen
soll, Grundsätze oder allgemeine Vorschriften aufzustellen,
und dass die Anwendung dieser Grundsätze oder allge-
meinen Vorschriften unter Aufsicht des Bundes in die
Zuständigkeit der Kantone fällt. Dieses System der Kom-
petenzaufteilung zwischen dem Bund und den Kantonen
hat sich auf ändern Gebieten bestens bewährt. Bei den
durch den Bund aufzustellenden Grundsätzen wird es
sich um solche handeln, die für das ganze Gebiet der
Schweiz Geltung haben und die verbindlich sind für die
kantonalen Bestimmungen. Auf das Beispiel der Zonen-
ordnung bezogen, sieht die vorgesehene Kompetenzauf-
teilung also so aus, dass der Bund für die Kantone ver-
bindliche Grundsätze über die Zonenordnung aufstellt,
beispielsweise also gesetzlich feststellt, dass durch die
Kantone Bauland und Nichtbauland auszuscheiden sind
oder - immer beispielsweise - weitergehend, dass im
Nichtbauland die Landwirtschaftszone enthalten sein
muss. Die eigentliche Schaffung der Zonen und deren
Ausscheidung obliegt jedoch abschliessend den Kantonen,
unter Vorbehalt der Mitwirkung des Bundes bei der
interkantonalen Zusammenarbeit. Die Kantone ihrerseits
bleiben befugt, die Zonenplanung zu verfeinern, also
Zonentypen zu schaffen, die vom Bund nicht vorge-
schrieben werden. Schliesslich müssen die Kantone durch
den Bund als befugt erklärt werden, besondern regionalen
Verhältnissen durch spezielle Lösungen Rechnung zu
tragen. In dieser Beziehung ist insbesondere auf die
strukturellen Unterschiede zwischen dem Flachland und
dem Berggebiet hinzuweisen, wo sich eine differenzierte
Behandlung in manchen Belangen aufdrängt. Die dar-
gestellte Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Kan-
tonen ist schon in der bundesrätlichen Fassung in Arti-
kel 22quater enthalten. Sie wurde durch den Ständerat
in einem neuen Absatz Ibis wesentlich verdeutlicht und
von Ihrer Kommission übernommen.

Was nun das Ausmass der dem Bund einzuräumenden
Kompetenzen anbetrifft, beantragt Ihnen Ihre Kom-
mission eine von der bundesrätlichen und ständerätlichen
Fassung abweichende Regelung. Ich möchte mich in
diesem Eintretensreferat darauf beschränken, die Stel-
lungnahme der Kommission summarisch darzustellen und
mir weitere Ausführungen für die Detailberatung vorbe-
halten. Nach dem Beschluss des Ständerates wäre der
Bund befugt, über die Besiedelung des Landes und die
Nutzung des Bodens, insbesondere die Schaffung von
Zonenordnungen, auf dem Wege der Gesetzgebung all-
gemeine Vorschriften aufzustellen. Der Antrag des Bun-

desrates umfasste auch noch die Gesetzgebungskompetenz
mit Bezug auf die Erschliessung des Landes. Ihre Kom-
mission schlägt Ihnen einen Text vor, durch den die
Gesetzgebungskompetenz des Bundes darauf beschränkt
wird, Grundsätze für eine Zonenordnung aufzustellen.
Die Erschliessung des Landes (die wieder aufgenommen
wurde), die Besiedlung des Landes und die zweckmässige
Nutzung des Bodens sind nicht mehr direkt Gegenstand
bundesrechtlicher Regelung; sie werden jedoch als die
Ziele, als die eigentlichen Begriffsmerkmale der Zonen-
ordnung, im Verfassungstext ausdrücklich erwähnt. Die
zu schaffende Zonenordnung hat diesen Zielen zu dienen;
sie ist zu schaffen, um die genannten Ziele im Rahmen
einer zweckmässigen Planung zu verwirklichen. Der Unter-
schied zur Fassung des Ständerates ist nicht nur redak-
tioneller Art, sondern es liegt eine bewusste und gewollte
Einschränkung der Bundeskompetenz vor. Die Kom-
mission ist mehrheitlich der Auffassung, dass eine Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes über die Erschliessung
und Besiedlung des Landes und die Nutzung des Bodens
dem Bunde zu weitgehende und vor allem in ihren Aus-
wirkungen und Möglichkeiten viel zu unbestimmte Be-
fugnisse einräumt. Sie hält eine Klarstellung in dieser
Beziehung, vor allem auch abstimmungspolitisch, als er-
forderlich. Diese Stellungnahme lässt sich zweifellos ver-
antworten, weil nach der Überzeugung der Kommissions-
mehrheit eine auf die Schaffung von Nutzungszonen be-
schränkte Gesetzgebungskompetenz des Bundes den ge-
stellten Anforderungen genügt.

Die Zonenordnung ist das Kernstück aller Planung.
Wenn dem Bund die Kompetenz gegeben wird, Grund-
sätze für eine Zonenordnung aufzustellen, die den er-
wähnten Zwecken der Erschliessung, der Besiedlung und
der Nutzung des Bodens dienen soll, so erhält der Bund
damit die Möglichkeit, einmal generell zu bestimmen,
welche Zonen zu schaffen sind. Er ist ferner aber auch
befugt, Inhalt und Funktion dieser Zonen zu umschreiben,
und schliesslich kann er die Massnahmen und Mittel
bestimmen, die zur Erreichung des Zwecks und der Funk-
tion der Zonen einzusetzen sind. Diese Gesetzgebungs-
befugnisse genügen (zusammen mit der Förderungskompe-
tenz und der Koordinationskompetenz), um die mit der
Verfassungsrevision angestrebten Ziele zu verwirklichen.

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
hatte in dem schon mehrfach erwähnten Bericht auch
die Frage zu beantworten, welche Sanktionen ergriffen
werden könnten für den Fall, dass sich ein Kanton den
bundesrätlichen Grundsätzen nicht unterzieht. Diese Frage
ist zweifellos von Bedeutung, denn das Ziel der Verfas-
sungsrevision kann nur erreicht werden, wenn die durch
den Bund auf dem Gesetzgebungsweg aufzustellenden
Bestimmungen von den Kantonen auch befolgt werden.

In der ständerätlichen Kommission machte Herr Bun-
desrat von Moos darauf aufmerksam, dass die Bundes-
verfassung bei keinem der zahlreichen Artikel, in denen
die Kantone ausdrücklich mit dem Vollzug betraut werden,
etwas darüber aussagt, was vom Bund zu unternehmen
wäre, wenn ein Kanton untätig bliebe. Verwiesen wurde
bei dieser Gelegenheit auf die Verfassungsartikel über das
Heerwesen, die Wasserbaupolizei, das Schulwesen, die
Forstpolizei usw. Es ist festzustellen, dass auf allen diesen
Gebieten die Zusammenarbeit zufriedenstellend spielt, im
Sinne der Courtoisie confédérale, wie sich Herr Zellweger
im Ständerat ausdrückte.

Im Bericht des Departements wird die Auffassung
vertreten, dass Sanktionen angesichts der Subsidiarität
der Planungszuständigkeit des Bundes und der abge-
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stuften Inanspruchnahme dieser Zuständigkeit sowie des
Bestehens ausreichender kantonaler Planungsnormen vor-
aussichtlich überhaupt nicht ins Auge gefasst werden
müssen. Gegebenenfalls müssten in der Ausführungs-
gesetzgebung vorläufige Ersatzlösungen des Bundes vor-
gesehen werden, die sich auf Artikel 85, Ziffer 8, der
Bundesverfassung abstützen könnten.

Eine nicht unwesentliche Einflussnahme auf die Kan-
tone wird dem Bund über die Förderungskompetenz zu-
stehen, indem er seine finanzielle Unterstützung abhängig
macht von der Erfüllung bestimmter Bedingungen.

In der Kommission ist schliesslich noch die Frage der
Einheit der Materie aufgeworfen worden. Diese kann
jedoch zweifellos bejaht werden; die beiden vorgeschla-
genen Artikel betreffen den gleichen Gegenstand und
stehen in gegenseitiger Beziehung zueinander.

Ihre Kommission hat an ihrer Sitzung vom 23. und
24. Januar in Braunwald mit 24 Stimmen - bei einer
Enthaltung - Eintreten auf die Vorlage beschlossen. Sie
hat in der Gesamtabstimmung der Ihnen vorgelegten
Fassung mit 16 Stimmen bei 4 Enthaltungen zugestimmt.

Im Zusammenhang mit der Kommissionssitzung sehe
ich mich zu folgender Bemerkung veranlasst: Das Proto-
koll der Kommissionsverhandlungen ist den Kommissions-
mitgliedern erst heute morgen, also 6 Wochen nach Ende
dieser Kommissionssitzung, auf das Pult gelegt worden.
Im Namen der Kommission gebe ich meinem Befremden
über ein derart unverständliches und meines Erachtens
auch unentschuldbares Verhalten der Verwaltung Aus-
druck. Die Protokolle sind für eine gründliche Vorberei-
tung der Ratsverhandlungen unerlässlich. Es ist nicht
meine Sache, Verantwortlichkeiten festzustellen. Mein Vor-
wurf richtet sich auch nicht an die persönliche Adresse
von Herrn Bundesrat von Moos. Es müssen jedoch meines
Erachtens organisatorische Mittel und Wege gefunden
werden, um derartige Vorkommnisse in Zukunft zu
vermeiden.

Meine Herren, ich komme zum Schluss. Die verfas-
sungsrechtliche Ordnung des Bodenrechts ist innerhalb
des breiten Spannungsfeldes zwischen der totalen Eigen-
tumsfreiheit und der völligen Aufhebung des privaten
Verfügungsrechts hinsichtlich der Sachgüter zu verwirk-
lichen. Die schrankenlose Freiheit in der Ausübung
dinglicher Rechte ist in einem Rechtsstaat ebenso ausge-
schlossen wie die Verstaatlichung des Eigentums. Niemand
bestreitet, dass die freiheitliche Eigentumsordnung im Hin-
blick auf noch wichtigere, kollektive Interessen beschränkt
werden muss. Über das Ausmass dieser Beschränkungen
allerdings werden die Meinungen, je nach dem politischen
oder weltanschaulichen Standort, immer auseinander-
gehen. Die Kommission ist jedoch mehrheitlich über-
zeugt, Ihnen einen Mittelweg vorzuschlagen, der den
sachlichen Anforderungen Rechnung trägt und der poli-
tisch realisierbar ist.

Im Namen der Kommission beantrage ich Ihnen,
auf die Vorlage einzutreten und ihr in der Ihnen unter-
breiteten Fassung zuzustimmen.

M. Galli, rapporteur: Le Conseil fédéral honore la
promesse faite au cours de la discussion sur l'initiative
populaire repoussée par le peuple, et nous présente par
son message concernant l'insertion des articles 22ter et
22quater dans la Constitution, les propositions formelles
sur lesquelles nous allons délibérer.

Vous connaissez tous le message et les procès-verbaux
des discussions et des décisions du Conseil des Etats:

nous pourrons donc être concis dans notre exposé et
nous en tenir à quelques notions concrètes.

Les deux articles proposés forment un tout unique,
les panneaux d'un seul diptyque qui décrit dans leurs
différentes phases les limitations de la propriété, dont la
garantie est énoncée au début.

Nous savons tous quelles sont les origines de la dis-
cussion que nous engageons sur le fond. La propriété
immobilière a été depuis quelque temps l'objet, d'une
part, d'une demande parfois effrénée qui en a fait aug-
menter le prix objectif, d'autre part, d'une spéculation
qui a accentué le malaise. On a réclamé avec toujours
plus d'insistance des mesures légales destinées à freiner
la spéculation foncière et par là même la hausse des prix
du sol et des produits qu'il fournit. Telle était du reste
la principale justification de la formule de préemption
en faveur des pouvoirs publics, qui constituait le noyau
de l'article constitutionnel proposé par l'initiative popu-
laire. La remarque selon laquelle le sol est une matière
première qui ne peut pas être produite à volonté, de sorte
qu'elle peut devenir insuffisante et dès lors exiger une
administration raisonnable et codifiée, une espèce de
rationnement en somme, pour qu'il y en ait en suffisance
pour tout le monde et pour toutes les activités, ne paraît
pas à première vue devoir être repoussée en fonction du
principe de l'inviolabilité de la propriété privée. De là
les demandes d'aménagement du sol, de classification des
zones, de surveillance générale de l'exploitation de ce
bien; de là même, et nous en parlerons plus tard dans
la discussion de détail, la demande d'une définition du but
social du sol.

La nécessité de disposer en Suisse de terrains agricoles
qui puissent suffire aux besoins primordiaux de la popu-
lation, en temps de paix comme en temps d'hostilités,
est à la base du vœu relatif à la création d'une zone agricole
bien définie. Nous en verrons les conséquences sur le
plan économique général: les représentants des paysans
ont tout de suite fait observer que la définition de zone
agricole déprécie le terrain en l'empêchant d'augmenter
de valeur; ils ont annoncé qu'ils revendiqueraient une
garantie de leur existence, ce qui englobe évidemment les
problèmes du rendement, de la vente, des prix.

La dépréciation commerciale du terrain frappé par
l'affectation agricole soulève les problèmes de l'indemnité,
dont les pouvoirs publics ne sauraient supporter les consé-
quences imprévisibles. On a cité l'exemple d'une auto-
route qui passerait à cheval entre la zone à bâtir et la
zone classée comme agricole: les indemnités à payer pour
l'expropriation varieraient d'un à dix, d'un à cinquante
selon le classement. La voie pour trouver une solution
juste et équitable est encore longue: il serait oiseux de
la chercher dans les quelques phrases d'un article constitu-
tionnel qui veut créer une base à la législation future;
il ne sera pas aisé de la trouver en élaborant la loi d'appli-
cation.

On a fait observer que le problème de la défense de
l'agriculture en plusieurs parties du pays ne réside peut-
être pas tant dans la mise à disposition du sol que dans
la recherche d'agriculteurs capables et disposés à le la-
bourer. Dans mon canton par exemple, vous trouvez
toujours plus de sol agricole disponible et toujours moins
de paysans. S'il n'y avait pas une tentative d'évasion vers
l'artisanat ou la petite industrie, il serait probablement
impossible de garder le contact avec l'évolution écono-
mique générale et le niveau de vie moyen du peuple suisse.
La répartition du sol en zones réservées aux centres
urbains, donc à l'habitation des hommes, et en zones
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réservées à l'industrie, procède d'une conception déjà
ancrée dans l'esprit d'organisation des communes. Les
nécessités de l'hygiène, des infrastructures, des voies de
communication ont très vite montré qu'il fallait, dans
l'intérêt commun, éloigner les industries - ou au moins
certaines d'entre elles - des centres habités. La différence
de valeur vénale entre les deux catégories n'a pas joué
un rôle appréciable: les deux sont destinées à une exploi-
tation indirecte, par les immeubles qu'elles vont accueillir,
et les différences de valeur n'ont pas créé de graves
problèmes. Ceux-ci se poseront lorsque l'on tirera les
limites topographiques entre les zones industrielles et les
zones agricoles, où c'est le terrain à lui seul qui compte,
où une exploitation en superficie limite les possibilités,
où la défense de bâtir va en faire une réserve à peu près
intouchable.

Nous avons assisté, au cours de toute la période
moderne, à l'extension des zones bâties ou industrielles
et au rétrécissement des zones traditionnellement labourées :
toute nouvelle expansion des centres de production de
biens fabriqués par l'homme va exaspérer la recherche
des superficies nécessaires: la création des zones intan-
gibles va modifier artificiellement les conditions de l'offre
et de la demande, en raréfiant les zones capables de rece-
voir les nouvelles industries, donc en poussant la valeur
vénale vers le haut.

Le réservoir des zones plus éloignées, qui aurait pu
continuer à freiner les prix par le fait de leur disponibilité
(malgré les inconvénients résultant d'infrastructures impar-
faites ou même manquantes), sera vite tari. Même la
création de zones intermédiaires à déclasser au fur et à
mesure ne constitue pas ou ne constitue pas toujours
un remède économique sans dangers. Les scandales les
plus retentissants qui se sont produits à l'étranger pro-
viennent précisément du fait que l'autorité était seule
compétente pour ordonner le déclassement de terrains
agricoles et leur affectation à la zone des constructions.
Que la spéculation se soit emparée de ces immenses
possibilités paraît malheureusement faire partie du système.

En principe donc, on envisage de créer une zone
agricole, une zone industrielle et une zone urbaine, avec
les nuances et les finesses que les lois cantonales et la loi
fédérale vont énoncer. C'est ici que se pose le problème
politique: qui aura la compétence de prendre les décisions
législatives ? La Confédération demande la faculté d'édicter
des règles générales: il y a des propositions tendant à
l'obliger à légiférer, à intervenir si un canton ne procède
pas pour son compte.

Il est temps d'en venir aux articles proposés par le
Conseil fédéral et de commenter brièvement les modifi-
cations que votre commission a adoptées. L'article 22 ter
énonce à son premier alinéa la garantie de la propriété.
Cette garantie n'est pas contenue dans la constitution
qui nous régit: elle n'est même pas inscrite dans toutes
les constitutions cantonales. Les théoriciens nous rassurent
à ce sujet : il s'agit d'un droit de l'homme qu'il n'a pas été
nécessaire jusqu'ici de codifier à l'échelon fédéral parce
que personne n'a songé à le contester dans le fond et
que les limitations prévues par la loi - expropriation,
limitation de droit privé et de droit public - ont toutes
eu pour base la reconnaissance indirecte ou directe de la
propriété.

Le fait que ce droit, que cette garantie soient codifiés
au moment même où nous nous préparons à les restreindre
d'une manière jusqu'ici inconnue, a suggéré à M. Darms,
rapporteur au Conseil des Etats, une réflexion assez juste :
il a parlé de l'ironie des circonstances; il serait évidemment

paradoxal que les limitations aboutissent à vider de sa
substance la déclaration de principe. Observons en passant
que toute sorte de propriété est garantie selon l'alinéa 1
de l'article 22 ter et non seulement la propriété immo-
bilière.

La Confédération et les cantons peuvent, en présence
de deux conditions, prévoir l'expropriation et des restric-
tions à la propriété. Il faut donc qu'une loi les prévoie et les
définisse.

Cette loi doit se baser sur des motifs d'intérêt public.
L'homme, qui dispose du droit de propriété non pas

par la concession de l'Etat mais par la voie du droit
naturel, peut être obligé de par la loi, à condition que des
motifs d'intérêt public le justifient, à céder sa part des biens
de ce monde à la communauté qui, elle, ne saurait les
employer que pour le bien public. L'expropriation et la
restriction de la propriété se feront contre une juste in-
demnité.

La notion d'utilité publique constitue donc le fond de
la pensée du législateur. Il se doit donc de la définir d'une
manière exacte, claire et continue.

La liberté de l'homme consiste dans la connaissance de
ses droits régis par la loi. L'homme est libre pour autant
que la loi lui dise exactement ce qu'il peut faire et que, dans
les limites de la liberté qui lui est laissée, il puisse l'exercer
selon sa volonté. L'homme devient l'esclave de l'Etat quand
il doit recourir à l'administration pour connaître les limites
de son droit, si la loi devait déléguer à la concession d'un
bureau la faculté de décider à la place du citoyen. Il faut
éviter que, par la succession des délégations de pouvoir, qui
dénotent du reste très souvent un manque de clarté dans
les idées du législateur, l'on arrive à concevoir que tout ce
qui n'est pas expressément permis est défendu. Il importe
donc de définir d'une manière aussi claire que possible les
buts de la politique communautaire, et il faut s'attendre à
une discussion nourrie au moment où la loi fédérale et les
lois cantonales seront élaborées.

La notion de la propriété mobilière garantie et limitée
par les bases constitutionnelles n'a pas retenu le Conseil
fédéral ni les commissions : il s'agit d'un secteur encore mal
exploré et susceptible d'évolution. Que l'on songe par
exemple à la valeur publique d'une œuvre d'art, d'un
document historique; à la possibilité d'en empêcher
l'exportation, la destruction ; à l'intérêt eminent qu'a l'Etat
de le conserver, de le rendre accessible au public. Il est dit
que l'expropriation et la restriction de la propriété équi-
valant à l'expropriation sont possibles contre juste indem-
nité. Une base constitutionnelle est créée qui permet aux
cantons de légiférer en vue de la défense de leur patrimoine
artistique et historique. Cela va poser des problèmes inter-
cantonaux difficiles à résoudre: songeons par exemple à
l'exportation d'une œuvre d'art d'un canton dans un autre;
à la rafle d'objets d'artisanat ancien dont on voit tous les
jours des manifestations toujours plus tangibles.

Il s'agira, pour les cantons, de se pencher sur ce secteur
et peut-être même pour la Confédération d'édicter des
règles générales valables.

Nous avons souligné que les deux articles constitution-
nels forment un tout. C'est donc sur le chapitre de la pro-
priété immobilière que va porter maintenant notre rapport,
soit sur l'article 22quater, qui s'occupe des règles générales
relatives à l'aménagement du territoire et à l'utilisation du
sol, en particulier à la création des plans de zones par les
cantons. Le Conseil fédéral s'est efforcé de définir de la
façon la plus claire possible la subsidiarité du droit fédéral
et la prééminence du droit cantonal.
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II appartiendra aux cantons de définir les plans de zones,
en vertu de principes généraux valables pour tout le terri-
toire. Les législations cantonales pourront ou devront,
selon les circonstances locales, réserver les compétences
communales, en vertu du principe de la décentralisation des
compétences et de la sauvegarde de l'autonomie des
organes de droit public à l'échelon inférieur.

La pensée du Conseil fédéral, qui est définie dans son
rapport complémentaire du 7 novembre 1967 au Conseil des
Etats, mérite d'être soulignée : elle revient à dire que ce que
peut faire la commune par elle-même ne doit pas être fait
par le canton, et que ce que les cantons peuvent faire sur
leur territoire et en vertu de leur souveraineté ne doit pas
devenir l'affaire de la Confédération.

Les cantons devront intervenir pour coordonner les
efforts des communes et pour reprendre à leur charge les
tâches que les communes ne seront pas à même de maîtriser.
La Confédération devra les encourager, c'est-à-dire les
soutenir, par des moyens financiers à créer, et coordonner
les efforts des cantons. Cela se fera en premier lieu par la
voie de la collaboration. Il sera possible de créer des
centres d'études et d'exploration à l'échelle de la Confédé-
ration, auxquels les cantons pourront s'adresser et qui
prennent sur eux de proposer des solutions intercantonales.

Il est dans la tradition suisse que la Confédération puisse
établir des règles générales, des principes, sans être tenue
de le faire dès le début. L'initiative dans une ambiance
de collaboration peut donc pour le moment rester aux
cantons, mais la Confédération devra évidemment édicter
des règles générales, des mesures de principe, et intervenir
en vue d'amener les cantons à en faire usage.

Cependant, dans l'esprit du législateur, on attend évi-
demment d'une loi fédérale qu'elle indique justement les
principes dont l'activité législative des cantons doit s'inspi-
rer. Dans ces limites, les cantons seront libres de mettre sur
pied des plans régionaux, voire cantonaux, ou des plans
encore plus vastes, conformément aux accords qu'ils
passeront entre eux.

Notre système fédéraliste ne doit pas être une entrave
à l'évolution harmonieuse de l'ensemble du territoire
national. Il nous mène encore une fois sur le terrain de la
discussion et des volontés convergentes qui est le nôtre.

Il convient de rappeler que la discussion d'un texte
constitutionnel ne peut pas anticiper sur celle qui porte sur
le texte de la loi. Une formule constitutionnelle se doit
d'être concise et précise et ne pas contenir de détails. Cela
veut dire qu'il serait vain de chercher à tirer du texte consti-
tutionnel ce qu'il ne peut et ne veut pas dire pour influencer
dès maintenant la future loi.

La création des plans des zones est réservée aux cantons
dans les limites des principes posés par la loi. L'encourage-
ment et la collaboration de la Confédération trouveront les
formes aptes à s'insérer dans les coutumes politiques
générales. M. von Moos, conseiller fédéral, ajustement défi-
ni les propositions du Conseil fédéral comme étant un
«Mittelweg», une solution qui cherche à harmoniser la
souveraineté cantonale, que personne ne songe à contester,
avec les principes généraux que la Confédération doit
définir. Elle doit donc avoir non seulement la compé-
tence de promouvoir et d'encourager mais aussi la compé-
tence constitutionnelle de légiférer.

Cette voie moyenne entre la conception purement
cantonale et la tendance centralisatrice qui voudrait con-
férer une compétence toujours plus vaste à la Confédération
au détriment des initiatives cantonales paraît à votre com-
mission digne d'approbation et capable de rallier le maxi-
mum d'adhésions. Nous devons être conscients du fait que

nous amorçons un problème dont l'exploration des consé-
quences en est à ses débuts. Nous sommes conscients
d'introduire dans notre système législatif un élément nou-
veau, soit la faculté pour la main publique de limiter le
droit de propriété, faculté dont l'étendue pourrait nous
mener loin et soulever des questions de principe d'une très
vaste portée.

Les rêves des technocrates devront être tempérés par
la prudence du législateur et par la conscience que tout plan
doit servir à l'essor de l'économie et ne pas devenir une
cuirasse étouffante; que l'évolution des besoins privés et
communautaires exigera des variations de la conception
primitive qui devront se faire par les voies les plus simples
et les moins onéreuses et que les dispositions légales
doivent être aussi élastiques que possible si l'on veut
éviter les frictions et les injustices, ou en tout cas les réduire
à des cas sporadiques qui pourront à leur tour être réglés
seulement par des solutions pragmatiques.

L'expérience que nous préparons vaut la peine d'être
tentée, mais nous ne devons pas nous cacher qu'elle posera
des problèmes très difficiles à résoudre.

En me réservant de revenir ultérieurement sur les
problèmes soulevés par les propositions de minorité ou les
propositions individuelles, je vous invite, au nom de la
commission, à voter l'entrée en matière.

Allgemeine Beratung - Discussion générale

Bärlocher: Das negative Abstimmungsergebnis vom
2. Juli 1967 hatte eine durchaus positive Seite. Man wusste
nun endlich in dieser komplexen Bodenrechtsfrage, was das
Schweizervolk in seiner grossen Mehrheit nicht will. Es
will die wesentlichen Merkmale unserer Privateigentums-
ordnung nicht preisgeben. Es will keinen eidgenössischen
Bodenvogt und keinen administrativen Leerlauf. Wissen
wir aber auch, was die Zustimmung des Schweizervolkes
finden wird? Aus den Tausenden von Reden, aus den
Tonnen von Zeitungspapier, die diesem Thema gewidmet
wurden, wissen wir, dass alle politischen Parteien und
Wirtschaftsverbände eine bessere Ordnung in der Nutzung
des Bodens wünschen, sei es auf dem Gebiete der Ur-
produktion, sei es auf dem Gebiete der Überbauung.

Es wäre allerdings falsch, zu übersehen, welche An-
strengungen durch Bund, Kantone und Gemeinden in
dieser Richtung schon unternommen wurden: Natur- und
Heimatschutz, bäuerliches Bodenrecht, Forstgesetzgebung,
Meliorationen und Güterzusammenlegung, Baugesetze,
Zonenordnung und Zonenreglémente ; das öffentliche
Gemeinwesen verfügt schon heute über ein reichhaltiges,
rechtliches und technisches Instrumentarium, um eine
zweckmässige Nutzung des Bodens zu gewährleisten. Aber
die Frage ist die, ob die vorhandenen Möglichkeiten auch
wirklich ausgeschöpft werden. Eine Bestandesaufnahme
zeigt, dass es in der Schweiz Gegenden gibt, die unserem
Wunschbild weitgehend entsprechen, andere aber, die in
uns Gefühle der Trauer und Empörung über so viel Un-
verstand erwecken. Die Sünden der Väter und die Sünden
der Söhne liegen offen zutage. Und darum wollen wir heute
dem Bund die Kompetenz einräumen, dort ordnend einzu-
greifen, wo Gemeinden und Kantone versagen. Damit ist
der subsidiäre Charakter des Bundesrechts hervorgehoben.
Es entspricht dem staatsrechtlichen Prinzip in der Eidgenos-
senschaft, die Gemeindeautonomie und die kantonale
Hoheit zu achten. Die grössere Gemeinschaft übernimmt
jene Aufgaben, die eine kleinere nicht zu lösen vermag.
Dass in den verschiedenen Regionen der Schweiz die
topographischen Verhältnisse, die historische Entwicklung
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und das Volksempfinden erhebliche Unterschiede aufwei-
sen, die wesentlich zur Gestaltung des Landschaftsbildes
beigetragen haben, ist bekannt. Die alemannische und die
romanische Siedlungsweise waren grundverschieden. Auch
heute gibt es beileibe kein eidgenössisch anerkanntes
Wunschbild. Selbst unsere Architekten und Planer haben
gar oft divergierende Ansichten, wovon wir uns Tag für
Tag überzeugen können.

Und wie verhält es sich mit der Landwirtschaft? Die
Schweiz ist nicht Polen. Hätten wir eine grosse, weite
Fläche, so wäre unsere Landwirtschaftspolitik gewiss viel
einfacher als in unserem Gebirgsland. Wohl unterscheiden
wir zwischen Gebirgsbauern und Flachlandbauern. Eine
grosse Zahl von Betrieben liegt jedoch in der Übergangs-
zone des Voralpengebietes, wo Bodenbeschaffenheit und
Klima die Bewirtschaftung ebenfalls erheblich erschweren.
Auf diese Vielgestaltigkeit der Schweiz gilt es Rücksicht zu
nehmen.

Es gibt immerhin gewisse Grundsätze, die nach heu-
tiger Erkenntnis für die ganze Schweiz gelten:

1. Die maschinelle Bebauung des landwirtschaftlichen
Bodens, Mangel an Arbeitskräften, Zeitersparnis: das
drängt zur Mechanisierung; Mechanisierung verlangt zu-
sammenhängende Flächen, die Grössenordnung variiert
nach Topographie, Kulturart, Maschinentyp.

2. Zusammenhängende landwirtschaftliche Flächen
stehen im Widerspruch zur Streubauweise. Die Streubau-
weise belastet zudem die Infrastruktur und verunstaltet das
Landschaftsbild.

3. Menschliche Siedlungen, soweit sie nicht der Land-
wirtschaft dienen, sollten zweckmässig geplant sein. In den
Wohnquartieren sucht der Mensch Ruhe und Erholung,
dazu braucht er überdies den Sauerstoff der Pflanzen, die
Verbindung mit der Natur. Die Industrie folgt ihren
eigenen Gesetzen, dort ist Lärm und Rauch nicht zu ver-
meiden. Sie soll daher womöglich ihr eigenes Reservat
erhalten.

4. Das Landschaftsbild soll nicht verunstaltet wer-
den. Es gibt zwar kein schweizerisches Schönheitsideal,
aber es gibt gewisse Dinge, die nicht vorkommen dürfen :
der Wolkenkratzer am idyllischen Bergsee, das Hochkamin
neben der historischen Kirche, der Weekendhäuschensalat
an Waldrändern und Flussufern und anderes mehr.

Wenn wir Übereinstimmung in diesen Punkten fest-
stellen, so wissen wir auch, um was es grundsätzlich geht.
Ziel ist die zweckmässige Nutzung des Bodens, sowohl zur
Förderung der Urproduktion als auch im Blick auf eine
in die Zukunft planende Erschliessung von Siedlungs-
räumen, unter gleichzeitiger Erhaltung unserer schönen
Landschaftsbilder.

Welches sind nun die Mittel, deren sich der Bund zur
Erreichung dieser Ziele bedienen soll ? Wir sehen sie in einer
Grundsatzgesetzgebung für eine in der ganzen Schweiz
anwendbare Zonenordnung. Zonenordnungen sind nichts
Neues. Wir kennen aus dem kantonalen Recht die Be-
griffe der Landwirtschaftszone und der Bauzone, der
Freihaltezone, Grünzone, Wohnzone, der Zonen für ge-
werbliche und industrielle Betriebe, der Mischzonen, der
Zonen für öffentliche Bauten. Sie sehen, es gibt bereits
einen stattlichen Katalog. Im Kanton St. Gallen ist man
gegenwärtig daran, eine eigene Zone für Skipisten und
Skiübungsgelände zu schaffen. Für jede Zone gelten be-
sondere Vorschriften. Sie regeln jene vielgestaltigen Einzel-
heiten, die wir nicht durch den Bund egalisieren wollen.
Der Schweizer verträgt kein eidgenössisches Eintopfgericht.
Aber der Bund soll die Grundsätze aufstellen, aus denen
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für die verschiedenen Gegenden und Verhältnisse differen-
zierte Rechtssätze durch den kantonalen Gesetzgeber abge-
leitet werden können. Grundsätze: Dieser Begriff geht
weniger weit als der etwas verschwommene Begriff «all-
gemeine Vorschriften». Das Adjektif «allgemein» sagt
nur, dass die Vorschriften allgemein anwendbar sind. All-
gemeine Vorschriften könnten aber auch sehr in die
Details gehen und den kantonalen Hoheitsbereich ver-
letzen. Das dürfen wir aus föderalistischen Gründen nicht
zulassen.

Die Grundsätze, die wir von der Bundesgesetzgebung
erwarten, sollen sich auf die Zonenordnung beschränken.
Damit ist ein klarer, fest umrissener Rahmen gegeben.
In diesem Bereich soll die Bundeskompetenz so weit
gehen, als es für die Erreichung der Ziele notwendig ist.
Der Umfang bestimmt sich nach der Wirksamkeit. Auf
Grund dieser Richtlinien braucht die Landwirtschaft
keinen eidgenössischen Nutzungskataster, das Hauseigen-
tum keinen helvetischen Wohntyp und der Kanton keine
Aufhebung seines Baudepartementes zu befürchten.

Anderseits wäre es falsch, der neuen Verfassungs-
bestimmung ihre Durchschlagskraft abzusprechen. Die
darauf abgestützte Gesetzgebung wird ein machtvolles
Instrument werden, das die Kantone und Gemeinden
zwingt, die gestellten Aufgaben zu lösen. Die Grundsätze
im Rahmen der Zonenordnung können sich auf alles
beziehen, was zur Verwirklichung einer zweckmässigen
Raum- und Nutzungsordnung in der Schweiz notwendig
ist. Ich nenne beispielsweise die einheitliche Festlegung
der Zonenbegriffe, die Mittel der Einzonung, wie zum
Beispiel das Landumlegungsverfahren, das Minimum an
Planung, das jeder Kanton zu erfüllen hat. Es ist aber
nicht nur ein Minimalprogramm, denn der Bund fördert
und koordiniert ausserdem die Bestrebungen der Kantone
und arbeitet mit ihnen zusammen. Zum Zwecke der
Förderung und Koordination kann er im Bundesgesetz
ebenfalls zwingende Vorschriften erlassen.

Die von der nationalrätlichen Kommission erarbeitete
Formulierung der Artikel 22 ter und 22quater der Bundes-
verfassung wird vom Volk aller Wahrscheinlichkeit nach
angenommen werden. Artikel 22 ter gewährleistet das
Eigentum im Rahmen seiner sozialen Verpflichtung. Die
Einschränkung kommt im zweiten Absatz des Artikels
zum Ausdruck. Das Prinzip der vollen Entschädigung
bei formeller und materieller Enteignung entspricht einem
Postulat der Gerechtigkeit. In Artikel 22quater wird die
Bundeskompetenz umschrieben und gegenüber der kanto-
nalen Hoheit abgegrenzt.

Der sozialdemokratische Minderheitsantrag bedeutet,
dass der Bund verpflichtet und nicht nur berechtigt sein
soll, eine Grundsatzgesetzgebung zu erlassen. In der bis-
herigen Verfassungssprache wird zwar regelmässig dort
von der Befugnis des Bundes gesprochen, wo die be-
stehende kantonale Hoheit eingeschränkt wird. Immerhin
wurde auch diese Formulierung nicht konsequent ver-
wendet. Materiell sehe ich keine Meinungsverschieden-
heiten. Auch ich bin durchaus der Meinung, dass der
Bund etwas unternehmen muss, dass er die Grundsatz-
gesetzgebung sobald wie möglich zu erlassen hat. Der
gegenwärtige Bundesrat hat es mehrfach zugesichert; er
wird die Vorarbeiten sicher so rasch wie möglich fördern.
Wenn die Sozialdemokraten im Hinblick auf einen zu-
künftigen Bundesrat die imperative Formulierung vor-
ziehen, so scheint mir zwar dieses Bedenken leicht über-
trieben, aber ich würde daraus keinen casus belli machen.
Die Hauptsache ist, dass jetzt etwas geschieht, etwas
geschaffen wird, das Hand und FUSS hat, etwas, das eine
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gesamtschweizerische Verbesserung der Bodenrechtsord-
nung bringt und dennoch der Verschiedenartigkeit unseres
Landes und seiner staatsrechtlichen Struktur Rechnung
trägt.

Die Verfassungsartikel, die Ihnen von der Kom-
mission vorgeschlagen werden, erfüllen diese Voraus-
setzungen. Namens der konservativ-christlichsozialen Frak-
tion beantrage ich Ihnen Eintreten.

Fischer-Weinfelden : Im Namen der einstimmigen
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerfraktion beantrage ich
Ihnen, auf das vorliegende Geschäft einzutreten. Unsere
Fraktion liess sich bei diesem ihrem Eintretensbeschluss
von der Erkenntnis leiten, dass in unserem stets stärker
industrialisierten Land eine sinnvolle Planung für eine
zweckmässige Besiedelung und eine rationelle Aufteilung
des Bodens in seine Hauptnutzungsrichtungen nicht mehr
länger hinausgeschoben werden darf. Wir müssen zu
unserem nutzbaren Boden Sorge tragen, denn er stellt
ja bekanntlich ein Gut dar, das sich nicht einfach beliebig
vermehren lässt. Ich möchte hier nicht wiederholen, was
insbesondere von unseren beiden Kommissionsreferenten
und soeben von Herrn Kollega Bärlocher in dieser Be-
ziehung bereits sehr treffend gesagt worden ist, sondern
lediglich ein paar Bemerkungen anbringen zur Schaffung
der Landwirtschaftszone, die einen integrierenden Be-
standteil des vorliegenden Entwurfs darstellt und die ins-
besondere uns sehr beschäftigt.

Auch wir sind davon überzeugt, dass für die Erhaltung
eines gesunden und leistungsfähigen Bauernstandes auf
lange Sicht betrachtet eine klar konzipierte Zonenordnung,
die vor allem auf die Bedürfnisse der Landwirtschaft
Rücksicht nimmt, unerlässlich ist. Das setzt aber voraus,
dass Sie und die Mehrheit des Schweizervolkes auch in
Zukunft bereit sind, einen gesunden und leistungsfähigen
inländischen Bauernstand zu erhalten. Wenn diese Vor-
aussetzung nicht vorhanden sein sollte, dann fiele für uns
das wichtigste und wesentlichste Argument für die beiden
vorliegenden Verfassungsartikel dahin.

Die Schaffung, das heisst die Ausscheidung von Land-
wirtschaftszonen schliesst insbesondere dort, wo ihre Ein-
führung entschädigungslos erfolgt, die Verpflichtung in
sich, dass man jenen, die innerhalb dieser Zone ihr Aus-
kommen finden müssen, die notwendigen wirtschaftlichen
Voraussetzungen bietet, um ihnen eine Existenz zu er-
möglichen, die derjenigen in vergleichbaren Berufen
ausserhalb der Landwirtschaftszone einigermassen ent-
spricht. Wir legen deshalb grossen Wert darauf, dass uns
dann vor allem bei der Formulierung der hiefür notwen-
digen Ausführungsgesetze diesbezüglich verbindliche Zu-
sicherungen gemacht werden.

Darf ich im weiteren noch darauf aufmerksam machen,
dass der Landwirtschaft und damit der künftigen Land-
wirtschaftszone auch in Zukunft die wichtige Aufgabe zu-
fällt, die Landesversorgung soweit als möglich zu gewähr-
leisten? Deshalb wird es notwendig sein, dass die hieraus
resultierenden Bedürfnisse der einheimischen Urproduktion
bei der Ausscheidung der Zonen soweit als möglich be-
rücksichtigt werden. Wir sind uns überdies bewusst, dass
die Landwirtschaftszone eine zweite, ich möchte sagen
nicht minder wichtige Aufgabe zu erfüllen hat als Erho-
lungsraum für unsere in einem hochindustrialisierten Land
lebende Bevölkerung. Die Landwirtschaftszone wird den
Grüngürtel darstellen um unsere städtischen Agglomera-
tionen und Industriezentren und damit die eigentliche
Lunge zur Gesunderhaltung unserer Bevölkerung bilden.
Wir sind der Meinung, dass auch diese Zielsetzung bei

der Schaffung der Zonenordnung gebührend beachtet wer-
den muss; denn wir sind überzeugt, dass dieser Aufgabe,
das heisst der Freihaltung von Erholungsräumen, in Zu-
kunft eine wesentlich grössere Bedeutung zukommt, als
dies bis anhin der Fall war.

Ich habe eingangs erwähnt, dass sich unsere Fraktion
einstimmig für Eintreten auf diese Vorlage ausgesprochen
hat. Eine starke Mehrheit unterstützte ferner die Formu-
lierung von Artikel 22quater, wie sie von unserer vorbe-
ratenden Kommission vorgeschlagen wird. Wir sind der
Auffassung, dass dieser neu formulierte Absatz l präziser
und vor allem eindeutiger gefasst ist als derjenige des
Ständerates. Gegenüber dem ständerätlichen Vorschlag
haben wir vor allem deshalb gewisse Bedenken, weil
hier unter anderem gesagt wird: «Der Bund ist befugt,
über die Nutzung des Bodens allgemeine Vorschriften
aufzustellen.» Nach unserer Meinung könnte diese Ver-
fassungsbestimmung ohne weiteres als Grundlage ange-
rufen werden, um für die Landwirtschaft ein allgemein-
verbindliches Produktionsprogramm zu erlassen, indem
man zum Beispiel jedem Bauern genau vorschreibt, was
er zu tun bzw. anzubauen hat und was nicht. Es wäre
da durchaus denkbar, dass man dem einen sagen würde:
Du musst jetzt aufforsten, und dem ändern: Du darfst
nur noch Weidewirtschaft betreiben, und der dritte hätte
sich nur noch mit dem Ackerbau zu befassen. Herr Bun-
desrat von Moos hat zwar in unserer Kommissionssitzung
mit allem Nachdruck darauf hingewiesen, dass im Bun-
desrat keine derartigen Absichten bestehen. Für den
Moment könnten wir uns mit dieser Zusicherung ohne
weiteres zufrieden geben. Es ist aber möglich, dass man
sich in fünf oder zehn Jahren nicht mehr an diese bundes-
rätliche Erklärung erinnert oder sich nicht mehr an sie
gebunden fühlt. Deshalb ist es sicher besser, wenn man
derartige Interpretierungskünste durch eine präzise For-
mulierung zum vornherein verhindert.

Die beiden gestellten Minderheitsanträge zu Arti-
kel 22 ter und 22quater lehnen wir ab.

Zum Schluss möchte ich noch auf etwas anderes hin-
weisen. Ich verrate Ihnen sicher kein Geheimnis, wenn
ich Ihnen sage, dass es auch in unsern Reihen Leute gibt,
die unsere Ansicht über die Notwendigkeit eines neuen
Bodenrechtes nicht teilen. Vor allem die Schaffung der
Landwirtschaftszone stösst da und dort auf entschiedenen
Widerstand. Es wird von diesen Leuten jeweils so argu-
mentiert: «Das einzige, das bei uns verkehrswertmässig
noch ins Gewicht fällt, ist der Boden; alles andere und
vor allem das, was wir auf unsern Feldern produzieren,
kann man billiger aus dem Ausland beziehen. Nur beim
Boden werden wir durch keine ausländischen Dumping-
einfuhren konkurrenziert. Und jetzt sollen wir ausge-
rechnet unseren Boden entschädigungslos als Landwirt-
schaftsgebiet einzonen lassen und damit den letzten wich-
tigen Trumpf aus den Händen geben.» So und ähnlich
tönt es jeweils von diesen Leuten. Ihre Argumentation
erhält dann leider nicht selten indirekt noch Unter-
stützung durch die Äusserungen gewisser Agrarpolitiker,
die jedem, der es wissen will, erzählen, dass bei uns noch
mindestens die Hälfte der Bauernbetriebe liquidiert werden
müsse, wenn wir eine zur EWG konkurrenzfähige Land-
wirtschaft wollen. Solche Äusserungen sind natürlich nicht
gerade geeignet, um unsern Bauern die Notwendigkeit
einer Landwirtschaftszone plausibel zu machen; denn
diese sagen sich: «Wenn wir schon von der Bildfläche
verschwinden müssen, dann muss sich diese ,Abdankung'
zum mindesten finanziell noch lohnen, und dazu können
wir keine Landwirtschaftszone brauchen.» Es ist deshalb
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sehr zu wünschen, dass sich unsere Strukturpolitiker in
dieser Beziehung inskünftig etwas zurückhaltender äussern.

Auch alle jene, die das Landwirtschaftsgesetz aus den
Angeln heben wollen, leisten uns gerade in dieser Bezie-
hung einen denkbar schlechten Dienst. Es kommt noch
hinzu, dass es gegenwärtig mit der Stimmung in unserer
Bauernschaft nicht gerade zum besten bestellt ist. Ich
nehme an, Sie wissen warum. Ich bin mir deshalb be-
wusst, dass uns hier noch ein grosses Stück Aufklärungs-
arbeit bevorsteht bis zum Abstimmungstag über diese
beiden Verfassungsartikel. Hier können Sie uns nun aber
entscheidend mithelfen, indem Sie zum Beispiel durch
Ihre bevorstehenden Entscheide beweisen, dass Sie nach
wie vor gewillt sind, unsere Landwirtschaft zu unter-
stützen. Ich hoffe deshalb sehr, dass Sie uns diese wichtige
Schützenhilfe namentlich auch bei der morgigen Behand-
lung des Milchwirtschaftsbeschlusses zuteil werden lassen.

Schmid Werner: Ich möchte aus meinem Herzen keine
Mördergrube machen und Ihnen gleich von Anfang an
sagen, dass ich von dieser Vorlage sehr enttäuscht bin;
mit dem Bodenrecht hat eigentlich nur der Titel etwas
zu tun. Ich habe in der Kommission die Vorlage als
eine «Mini-Vorlage» bezeichnet, und ich bleibe dabei,
schon deshalb, weil sie am Kern des Problems vorbeigeht.
Der Titel Bodenrecht beinhaltet nämlich die Frage: Wer
hat ein Recht am Boden? Die SP-Initiative hat dieses
Ziel anvisiert. Die Kernfrage ist und bleibt: Darf der
Boden zur Ware werden? Worin besteht das Vorrecht
der Minderheit, den Boden zu besitzen und das Vor-
recht der Mehrzahl, die Grundrente zu bezahlen? Wieso
kommt die Minderheit dazu, durch die Grundrente die
Mehrheit auszubeuten? Die Eidgenössische Wohnbau-
kommission hat festgestellt, dass das Bodenproblem sich
auf das Grundrentenproblem beschränke. Aber um dieses
Problem ist man herumgegangen wie die Katze um den
heissen Brei. Es ist noch immer so, wie es schon vor
Jahrzehnten unser Kollege Josef Kurmann in seiner
Jugend Maienblüte in seiner Dissertation geschrieben hat:
«Jede Auseinandersetzung grundsätzlicher Art wird nach
Möglichkeit vermieden. Die Schicksalsfrage nach der
Herrschaftsform über den Boden wird kaum berührt,
das Grundeigentum, ja selbst der herrschende juristische
PrivateigentumsbegrifT hinsichtlich der Bodenbeherrschung,
halten scheinbar unangetastet Bestand. Die praktischen
Leistungen gehen vollständig in der Abwehr auf.» Das
ist heute noch richtig, hat sich nicht gewandelt; nur
Herr Dr. Kurmann hat sich gewandelt. (Heiterkeit.)

Welche Ziele hat die SP-Initiative anvisiert? Die Ziele
wurden von den Gegnern der Initiative bejaht. Der Bun-
desrat selbst hat erklärt, die Ziele der Initiative seien
richtig, und unser Kommissionsreferent hat es heute auch
wieder getan. Welches waren diese Ziele? Was wollte
die Initiative? Sie wollte erstens einmal die Spekulation
bekämpfen. Kann man mit der nun vorliegenden Vorlage
die Spekulation bekämpfen? Ich behaupte nein. Gewiss,
ich gebe zu, in der Landwirtschaftszone wird die Speku-
lation zurückgehen. Es wird sich nicht mehr lohnen,
kurzfristig zu spekulieren. Aber in der Bauzone wird die
Spekulation nur um so intensiver werden, und gerade
dort wäre ein Eingreifen nötig. Papst Paul VI hat in einem
Rundschreiben folgendes geschrieben: «Es ist die Auf-
gabe der öffentlichen Gewalt als der Hüterin des Gemein-
guts, sich für die Lösung der Konflikte zwischen den
erworbenen privaten Rechten und den fundamentalen Er-^
fordernissen der Gemeinschaft einzusetzen. Nur zu diesem
Preis wird die Organisation des städtischen Raumes für

die Menschen nach den sozialen Forderungen der evan-
gelischen Botschaft erfolgen können. » Nichts davon ist in
der Vorlage zu spüren.

Ein zweiter Punkt. Die Initiative wollte die Preisstei-
gerung verhindern. Kann man das mit dieser Vorlage,
die uns nun vorliegt? Ich zitiere zunächst den Bundesrat,
in seiner Botschaft zur Initiative: «Von einem Um-
schwung oder einer fühlbaren Rückbildung der Boden-
preise kann nicht gesprochen werden. Auch wirken ver-
schiedene Faktoren langfristig im Sinne einer weiteren
Verteuerung. »

Es sind vor der Abstimmung vom 2. Juli 1967 verschie-
dene Vorschläge gemacht worden. So hat beispielsweise
Herr Dr. Rohr vom «Redressement national» geschrieben:
«Es ist dafür zu sorgen, dass das erschlossene Land auf den
Markt kommt. Man kann das Land erschliessen, aber es
kann trotzdem noch gehortet werden. » Gegen die Hortung
des Landes sieht die Vorlage nichts vor. Es ist nichts davon
zu sehen. Die Bevölkerungszunahme, der Hauptfaktor der
Preissteigerung aber, wird bleiben.

Eine dritte Frage, die mit der Initiative anvisiert wurde :
die Konzentration des Bodens in den Händen juristischer
Personen. Ich zitiere noch einmal den Bundesrat, was er bei
der Initiative schrieb: «Die Zunahme des unpersönlichen
Eigentums von juristischen Personen und Investments-
trusts zulasten des persönlichen Eigentums führt zu einer
Entpersönlichung von Grund und Boden. Dabei kann das
Hochhaus als Zeichen für die Ausschaltung des individuel-
len städtischen Grundbesitzes und dessen Zusammen-
ballung in den Händen des anonymen, kollektiven Kapitals
betrachtet werden. Im Umkreis der Städte werden Eigen-
heime für Arbeiter und Angestellte ein Traum der Ver-
gangenheit sein, was Staats- und bevölkerungspolitisch zu
bedauern ist. Auch die Auswirkungen des neuen Stockwerk-
eigentums auf die Bodenpreisgestaltung dürften proble-
matischer Natur sein. Wie Parzellierungen des Grund-
eigentums erfahrungsgemäss gezeigt haben, wird auch diese
Form der Eigentumszersplitterung in der Vertikale eher
eine preissteigernde Wirkung haben. Hat man gegen diese
Konzentration etwas unternommen? Nichts hat man
unternommen. In der «Neuen Zürcher Zeitung» vom
22. Juni 1967 schrieb der vielzitierte Prof. Meyer-Hayoz:
«Der Zusammenballung von Grund und Boden in der
Hand von einzelnen, namentlich juristischen Personen ist
Einhalt zu gebieten. Der Kampf gegen den vom Staat her
drohenden Kollektivismus verliert seinen Sinn, wenn er
nicht ergänzt wird durch den Kampf gegen das Über-
wuchern privaten Kollektiveigentums und privaten Gross-
grundbesitzes. » Unternimmt die Vorlage irgend etwas ge-
gen diese Zusammenballung des Grundeigentums ? Nichts
unternimmt sie, gar nichts.

Der vierte Punkt, der von der Initiative anvisiert wurde,
ist das Problem der Grundrente. Um dieses Problem ist
man herumgegangen, wie die Katze um den heissen Brei.
Und gerade das ist das Kernproblem. Und wenn ich dieses
Kernproblem immer wieder zur Diskussion stelle, dann
befinde ich mich damit in bester Gesellschaft. In der besten
Gesellschaft der Liberalen, eines Smith, eines John Stuart
Mili, eines Herbert Spencer; ich muss Ihnen von Herbert
Spencer etwas zitieren. Ich weiss, Herr Dr. Raissig hört es
nicht gern, aber ich tue es trotzdem. «Nach und nach»,
schreibt er, «wird man zur Erkenntnis kommen, dass die
ewige Gerechtigkeit Gebote erlassen hat, auf die wir nicht
gehört und die wir nicht befolgt haben. Die Menschen
werden dann lernen, dass ändern Mitmenschen das Recht
der Benützung des Bodens vorzuenthalten, ein Verbrechen
ist, das an Verruchtheit dem Totschlag oder dem Raub der
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persönlichen Freiheit um nichts nachsteht. Wir glauben
schliesslich, dass die Theorie vom gleichen Erbe aller
Menschen an dem Erdboden sich mit der höchsten Zivili-
sation vereinbaren lässt, und dass, so schwierig es auch sein
mag, die Theorie von dem Gemeineigentum aller Menschen
am Boden zu verwirklichen ist. » Meine Herren, wenn ich
diese Sprache höre - Verruchtheit, Verbrechen an der
persönlichen Freiheit -, dann kommen mir meine eigenen
Artikel vor wie die Ansprache einer alten Sonntagsschul-
tante, die noch nie einen Mann geküsst hat. Verehrte
Anwesende, Spass beiseite. Es ist mir bitter ernst bei diesem
Gedanken, denn die Entwicklung wird immer drohender,
immer krasser, immer gefährlicher und zerstört den Ge-
meinschaftssinn in unserer Volksgemeinschaft. Das Ge-
meineigentum an Grund und Boden fördert diesen Gemein-
sinn. Ich halte es hier mit Kollega Dr. Broger, der in seiner
Arbeit «Von der Genossenschaft zur Landsgemeinde»
folgendes geschrieben hat: «Das gemeinsame Interesse aller
Genossen am Gemeinland musste zum Zusammenschluss
der Landschaft führen. Die alemannische Auffassung des
Grundeigentums forderte eine genossenschaftliche Organi-
sation. Es erzeugte sich ein genossenschaftliches Lebens-
gefühl, das im Grundsatz gipfelte, das Gemeinnutz vor
Eigennutz geht. » Das schrieb Herr Dr. Broger. Ich möchte
nicht etwa den Eindruck erwecken, als ob Herr Kollega
Broger in der Bodenfrage dieselben Überzeugungen habe
wie ich. Ich möchte seinen guten Ruf in keiner Weise ge-
fährden. Ich wollte nur sagen, meine Herren, wenn wir
nicht den Mut haben, zu der Grundfrage vorzudringen
und sie anzupacken, dann gehen wir unter Umständen
revolutionären Gefahren entgegen. Es sind schon grössere
Reiche zusammengebrochen an der ungelösten Bodenfrage
als die Schweiz.

Nachdem ich in dieser Weise meinen Kröpf geleert habe,
möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Landesringfraktion
trotz alldem bereit ist, auf die Vorlage einzutreten, in der
Hoffnung, dass durch die Minderheitsanträge die Vorlage
schliesslich verbessert aus den Verhandlungen hervorgeht.
Die Zonenordnung ist immerhin ein kleiner Fortschritt. Sie
ermöglicht eine sparsame Verwendung des Bodens. Wenn
diese Minderheitsanträge angenommen werden, wäre eine
Mehrheit der Fraktion bereit, der Vorlage zuzustimmen,
immer in der Überzeugung, dass es besser ist, den Spatz in
der Hand zu haben als die Taube auf dem Dache, wobei
wir uns darüber klar sind, dass es sich hier um ein nacktes
Spätzlein handelt, von dem noch nicht einmal ganz sicher
ist, dass es das Fliegen erlernt.

M. Vincent: Nous comprenons fort bien la position que
vient de préciser ici notre collègue, M. Werner Schmid.
Nous la comprenons d'autant mieux que nous la parta-
geons ; comme disait à peu près M. Joseph Prudhomme :
c'est mon opinion et je la partage! Et c'est sans enthou-
siasme et sans conviction que nous allons voter le texte
soumis, tel qu'il ressortira des débats, qu'il soit amélioré
ou qu'il ne le soit pas.

Nous n'avions en effet pas beaucoup d'espoir. Nous
nous attendions à ce que le texte qu'on allait nous proposer
fût imparfait ; nous n'ajoutions pas beaucoup de poids aux
promesses du gouvernement, mais nous devons dire que ce
texte nous paraît maintenant encore plus imparfait que
nous ne le redoutions. Comment, d'ailleurs peut-il en aller
autrement quand le Conseil fédéral, dans son message,
déclare expressément: «Une nouvelle disposition consti-
tutionnelle n'est pas nécessaire pour diminuer la pénurie
de logements...» et ajoute: «Des mesures pour freiner la

hausse des prix du sol peuvent déjà être prises partiellement
sur la base du droit constitutionnel actuel. » ?

Evidemment, si l'on part de cette position que j'oserais
qualifier de «défaitiste», on arrive à un texte anodin et sans
portée. C'est pourtant curieux parce que le Conseil fédéral
lui-même, dans son message, admet bien la réalité de la
spéculation foncière. Il admet aussi, en principe seulement,
la nécessité d'une intervention. Il déclare ceci, en effet:
«Plus le sol devenait une marchandise et se raréfiait par
suite de l'augmentation de la population et des besoins de
l'habitat, plus les simples restrictions de droit civil et les
possibilités d'intervention de police se révélaient insuffi-
santes pour parer aux inconvénients et aux abus pouvant ré-
sulter de l'exercice illimité du droit de propriété foncière. »

II ne suffit toutefois pas de faire cette constatation, il
faut encore parer à ses inconvénients, les combattre effi-
cacement, combattre ce que le Conseil fédéral lui-même
appelle «des abus »; et quand on nous dit, Messieurs, qu'il
n'y a pas de pénurie à combattre, que cela ne peut pas être
le but et le centre du projet de modification constitutionnelle
qui nous est soumis, les chiffres nous indiquent le contraire.
En 1966, on a construit 1152 unités de moins qu'en 1965.
Dans les cinq grandes villes du pays, en 1966 toujours, la
construction a diminué de 7 %, et nous observons quant aux
projets, aux demandes d'autorisations de construire, un
recul à Berne et à Genève.

S'il est permis d'évoquer l'exemple du canton de Genève,
nous avions, à fin 1967, 8193 demandes de logements
insatisfaites, qu'il s'agisse de gens qui cherchent un loge-
ment parce qu'ils n'en ont point ou qui doivent déménager,
et on dénombrait 600 appartements vacants, lesquels
étaient trop chers pour donner satisfaction à ceux qui
cherchaient un toit.

Le 12 octobre de l'année dernière a siégé la Fédération
genevoise des métiers du bâtiment. C'est en réalité une
espèce de concentration patronale du bâtiment qui se réunit
chaque automne; elle a constaté que la construction était
retombée au niveau de 1960. Elle a constaté également que
les quatre cinquièmes de la production annuelle étaient blo-
qués à cause de la pénurie de prêts hypothécaires. Et comme
nous avons toujours recours aux meilleures sources,
j'entends citer le Journal de Genève du 13 octobre: «Ce
phénomène est d'autant plus inquiétant que ces logements
sont précisément ceux dont on aura besoin en 1969 et 1970,
lorsque les chantiers, en cours actuellement, seront termi-
nés». Alors, Messieurs, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a
pas lieu de prendre une disposition constitutionnelle plus
précise pour lutter contre la pénurie des logements. D'ail-
leurs, nous aurons l'occasion d'en discuter puisqu'il faudra
bien soumettre aux chambres, pour préavis, l'initiative pour
le droit au logement; dans le canton qui nous a député ici,
une vingtaine d'organisations syndicales et politiques de
toutes tendances se sont groupées dans ce comité d'ini-
tiative pour le droit au logement. Il ne sert donc à rien de
nier le problème; il subsiste et la question nous sera posée.

Messieurs, ce qui frappe à la lecture du message, c'est
le respect, l'extrême respect de la propriété privée. Et quand
je parle de respect, c'est encore trop peu dire, c'est une
espèce de vénération, d'idolâtrie. On y revient sans cesse,
dans les termes les plus lyriques, et surtout, on vénère la
plus sacrée d'entre les propriétés, la propriété foncière. Et
notre rapporteur de langue française nous disait tout à
l'heure: «C'est un peu curieux: il y a là une ironie des cir-
constances. Voilà qu'on se met à codifier la garantie de la
propriété et à l'insérer dans la constitution à l'instant précis
où l'on se prépare à lui apporter des restrictions. » II paraît
qu'au Conseil des Etats, on s'est demandé si on n'allait pas
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vider de sa substance le principe de la garantie de la pro-
priété au moment même où on le reconnaissait.

Ah! Messieurs, il y aurait de profondes méditations à
engager sur ce problème. Comment se fait-il que dans un
pays où précisément ce principe a été l'objet d'une véné-
ration totale, il n'ait pas été inscrit dans la constitution?
Sans doute parce qu'on pensait - on l'a dit d'ailleurs très
expressément dans le rapport, et les rapporteurs l'ont
confirmé - que cela allait tellement sans dire qu'il n'était
pas nécessaire d'inscrire dans la Constitution cette garantie
de la propriété.

Et maintenant encore, alors qu'on reconnaît l'existence
de la spéculation et la nécessité de la combattre, on exclut
le droit de préemption pour les collectivités publiques.
Pourtant ce droit, c'était le principal. Il existait dans l'ini-
tiative socialiste et syndicaliste contre la spéculation fon-
cière. Le Conseil fédéral ne s'embarrasse d'ailleurs pas de
contradictions. Dans son message, il nous déclare d'abord
que le droit de préemption n'est pas admissible parce qu'il
constitue une privation complète et durable de la propriété.
Deux pages plus loin, il nous dit que ce droit de préemption
n'aurait probablement que peu d'efficacité. Et c'est le
Conseil fédéral qui nous explique à nouveau que la pro-
priété, l'existence de la propriété, la garantie du droit de
propriété, c'est au fond l'assise de la liberté. On établit une
espèce d'identité entre la liberté et la propriété et on nous
exhorte à ne toucher à cette dernière en aucune mesure,
en aucune circonstance et sous aucun prétexte parce que
seul le propriétaire est vraiment libre. Ou bien nous sommes,
Messieurs, très arriérés, ou bien nous sommes au contraire
trop avancés, mais nous ne parvenons pas à concevoir cette
identification nécessaire entre le droit de propriété et la
liberté; sans doute sommes-nous aveugles, ou bien un
autre sens nous manque-t-il. M. Clottu, quand nous avons
parlé de l'initiative populaire socialiste, s'était déjà donné
beaucoup de peine pour nous expliquer cette nécessaire
coïncidence entre la liberté et la propriété et pour nous
démontrer qu'on n'était vraiment libre que si l'on était
propriétaire. Avouons que nous n'avons pas fait beaucoup
de progrès depuis ce débat et que sur ce point, nous serons
probablement de mauvais élèves!...

Que va-t-il rester du texte qui nous est soumis au-
jourd'hui ? Fort peu de chose, un très éventuel instrument.
Remarquez que si c'est la proposition de la majorité de la
commission qui l'emporte, l'instrument sera encore plus
éventuel puisque le Conseil fédéral, le Conseil des Etats et
la majorité de la commission proposent de dire: «La com-
mission peut établir, par la voie de la législation, des dispo-
sitions générales... », alors que la minorité de la commission
va plus loin et propose un texte plus impératif qui dit: «La
commission édicté, par la voie de la législation...».

Le rapporteur de langue française craint que ce qu'il
appelle un peu pompeusement les rêves des technocrates
s'opposent à la prudence du législateur. Si les rêves des
technocrates sont encore incertains, la prudence du légis-
lateur, elle, est très certaine et notre rapporteur n'a aucun
souci à se faire: il y a suffisamment de prudence dans ce
parlement pour tempérer toutes les audaces, tous les
rêves des technocrates! Cependant, chacun doit bien être
conscient du fait qu'à notre époque, aucun Etat moderne,
même capitaliste, même respectueux à l'extrême du droit
de propriété, ne peut se dispenser d'organiser l'aménage-
ment du territoire, de planifier et, nous en avons la convic-
tion, d'aller même beaucoup plus loin que ce qui est
prévu.

Quel que soit le texte qui sortira de ces débats, on ne
peut s'y opposer, en vertu du fameux principe qu'a rappelé

l'orateur qui m'a précédé à cette tribune et qui vaut même
pour nous: «Qui veut le plus, veut le moins», même si ce
moins est fort peu de chose. C'est pourquoi le «oui» que
nous émettrons tout à l'heure sera à la fois hésitant et sans
illusion.

Schlumpf: Auch die Demokratische und Evangelische
Fraktion bejaht die Notwendigkeit der Schaffung einer
verfassungsrechtlichen Grundlage für eine Neugestaltung
des Bodenrechts. Diese Notwendigkeit resultiert nicht nur
aus der anhaltenden Bevölkerungsvermehrung und dem
daraus sich ergebenden, steigenden Landbedarf, sondern sie
resultiert ebensosehr aus der fortschreitenden Intensivie-
rung der Beziehungen zwischen den Menschen als Rechts-
trägern unter sich und zwischen ihnen einerseits und dem
Gemeinwesen anderseits. Sie bildet eine Folge der zuneh-
menden Verflechtung und Kollision von Privatsphäre und
öffentlicher Interessenz, von Individualbereich und Ge-
meinwohl in unserer Zeit, in unserem Leben. Im Zuge der
im Gange befindlichen und voraussehbaren Entwicklung
gewinnt der Boden zentrale Bedeutung, und zwar als
Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung und für die
Existenzsicherung, aber auch für die Gesundheit und das
Wohlbefinden des Menschen. Diese Tatsachen rufen einer
zeitgemässen Gestaltung des Bodenrechtes im Rahmen
unserer Rechtsordnung.

Diese zeitgemässe Gestaltung ist auszurichten auf die
Erfordernisse einer entwicklungsfördernden Erschliessung
des Bodens, einer rationellen Besiedelung und einer zweck-
mässigen Nutzung des verfügbaren und, wie bereits gesagt
wurde, nicht vermehrbaren Landes. Weil eine verfassungs-
rechtliche Grundlegung zur Diskussion steht, welche der
Verwirklichung solch weittragender und bedeutungsvoller
Zielsetzungen dienen soll, ist eine klare Abgrenzung nach
dem materiellen Gehalt und auch hinsichtlich der Zustän-
digkeitsordnung unerlässlich. Es kann nicht darum gehen,
auf dem Wege der Gestaltung des Planungsrechtes, also neuer
moderner Eingriffkompetenzen zugunsten des Bundes oder
der Kantone, das als Institut und seinem Bestände nach
schon bis anhin garantierte Eigentum sukzessive aushöhlen
zu lassen, wie dies den Intentionen, die gerade vorher hier
vertreten wurden, zum Beispiel entsprechen würde.

Diesem Anliegen nach einer klaren Abgrenzung in
materieller Hinsicht und nach der Zuständigkeitsregelung,
wird nach unserem Dafürhalten die Fassung, wie sie die
nationalrätliche Kommission erarbeitet hat, am besten ge-
recht. Diese Fassung unterscheidet insbesondere richtiger-
weise klar zwischen den anzustrebenden Zielsetzungen und
dem hiefür anwendbaren Instrumentarium. Die Fassung
der nationalrätlichen Kommission führt auch zu einer
klaren Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Kanton.

Als Zielsetzungen - und darin unterscheidet sich der
nationalrätliche Kommissionsvorschlag von der stände-
rätlichen Fassung - und nur als das, werden genannt und
anerkannt die Erschliessung und Besiedelung des Landes
sowie die zweckmässige Nutzung des Bodens. Als Mittel
zur Erreichung dieser Ziele soll der Erlass von Grundsätzen
über die zu schaffende Zonenordnung der Kantone dienen.
Damit ist gesagt, dass dem Bund nur ein genau begrenztes
Instrument zusteht, dass der Planungsbereich im übrigen
aber den Kantonen verbleiben soll. Diese Aufgaben-
teilung ist nun zweifellos zweckmässig und entspricht
unserer staatlichen Struktur. Die Rücksicht auf die Vielfalt
und Verschiedenartigkeit der Gegebenheiten und der Ver-
hältnisse in den Kantonen und in den Gemeinden - es geht
ja um Regelungen, welche die Gestaltung der Boden-
nutzung in den Gemeinden zum Ziele hat - lässt einen
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ändern Weg nicht als gangbar erscheinen. Angesichts der
Bedeutung aber, welche dieser Aufgabe zukommt, die dem
Bund hier neu zugeteilt werden soll, erachten wir eine
imperative Auftragserteilung als richtig, so wie sie die
Minderheit der Kommission bei Artikel 22quater, Absatz l,
vorschlägt.

In diesem Sinne beantragt die Demokratische und
Evangelische Fraktion Eintreten und Zustimmung zu den
nationalrätlichen Kommissionsanträgen.

Muheim: Ich habe die Ehre, im Namen und Auftrag
der Sozialdemokratischen Fraktion zu dieser Vorlage und
speziell zum Eintreten Stellung zu nehmen. Ich möchte
hier einige grundsätzliche Bemerkungen über die ange-
strebte Neuordnung des Bodenrechtes in unserer Ver-
fassung anbringen.

Um die heute vorliegenden Vorschläge zu würdigen,
ist es nötig, einen kurzen Blick auf den Ausgangspunkt
zurückzuwerfen, von dem aus die Bemühungen zur Lösung
der Bodenfrage in Gang gekommen sind. Nachdem die
eidgenössischen Behörden während Jahren den nachtei-
ligen Erscheinungen der bestehenden Bodenordnung - oder
besser Unordnung! -, wie sie heute auch von Kollega
Bärlocher in beredten Worten dargestellt worden sind,
tatenlos zugeschaut hatten, haben im Jahre 1963 die
Sozialdemokratische Partei der Schweiz und der Schwei-
zerische Gewerkschaftsbund ein Volksbegehren zur Neu-
ordnung des Bodenrechtes eingereicht. Diese Initiative
wollte die Bodenspekulation bekämpfen und die Landes-
planung fördern. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft
vom 31. Mai 1966 die Ziele der Initiative positiv beurteilt,
ja, er hat sie sogar zu den seinigen erklärt. In den Bera-
tungen im eidgenössischen Parlament wurde von allen
Seiten bestätigt, dass das Bodenproblem ein echtes sei und
daher gelöst werden müsse. - Im Vernehmlassungsverfahren
zu dieser Initiative haben alle Parteien denn auch bezeich-
nenderweise Gegenvorschläge zum Volksbegehren ein-
gereicht, und im Abstimmungskampfe selber haben die
Gegner die Notwendigkeit bejaht, das Bodenrecht neu zu
ordnen. Die bürgerlichen Parteien haben sich vor dem
Volke damals moralisch verpflichtet, nach Verwerfung der
Initiative für eine Neuordnung des Bodenrechts und der
Landesplanung einzutreten. Der Bundesrat hat in seiner
Botschaft von 1966 zur Initiative in aller Form versichert,
die Arbeiten für einen selbständigen Vorschlag ohne Verzug
weiterzuführen und in kürzester Frist eine Lösung vor-
zuschlagen, die eine brauchbare Bodenordnung ermögliche.

Nach diesen Vorbemerkungen möchte ich zur Vorlage
folgendes sagen: Bei der Betrachtung der heutigen Vor-
schläge muss man sich fragen: Hat der Bundesrat seine
Zusicherungen gehalten? Man muss sich weiter fragen:
Werden die Räte und auch die Parteien die damals ge-
gebenen Versprechungen halten? Dem Bundesrat können
wir die Anerkennung nicht versagen, dass er sich redlich
bemühte, den ausgestellten Wechsel einzulösen. Schon
anderthalb Monate nach Ablehnung des Initiativbegehrens
durch Volk und Stände hat er seinen Verfassungsvorschlag
mit Botschaft den eidgenössischen Räten unterbreitet.
Wenn darin - in diesem bundesrätlichen Vorschlag - auch
nicht alle Wünsche der Sozialdemokraten und der Gewerk-
schafter berücksichtigt sind, so scheint es uns doch, dass
die bundesrätliche Vorlage eine diskutable, ja grosso modo
eine akzeptable Grundlage für eine neue Raum- und
Bodenordnung bilden kann. Gestützt auf eine solche Ver-
fassungsbestimmung besteht jedenfalls die Möglichkeit, die
Nachteile und Gefahren einer ungeordneten Überbauung
wenigstens zu vermindern und die Preise mindestens für

den landwirtschaftlichen Boden zu dämpfen. Ob das auf
dieser Verfassungsgrundlage zu schaffende neue Bodenrecht
das Bodenproblem zu einer für die Allgemeinheit befrie-
digenden Lösung führen wird, wird die Zukunft weisen.

Und nun noch ein paar allgemeine Bemerkungen zu den
vorgeschlagenen Bestimmungen. Wenn man es schon für
richtig erachtet, in Artikel 22ter, Absatz l, das bisher un-
geschriebene Verfassungsrecht auf Eigentum ausdrücklich
zu garantieren, dann hätten wir es sehr begrüsst, wenn man
im gleichen Absatz auch die Sozialpflichtigkeit des Eigen-
tums - einer Verpflichtung, von der heute sehroft gesprochen
wird, von der auch in den päpstlichen Enzykliken sehr viel
gesprochen wird - zum Ausdruck gebracht hätte, wie das
übrigens im deutschen Grundgesetz in klassischer Form der
Fall ist. Wenn man sagt, die Verpflichtung des Eigentums,
dem allgemeinen Wohl zu dienen, sei eine blosse Dekla-
ration, so trifft das im Grunde genommen auch für die
Eigentumsgarantie selbst zu, die auch ohne Erwähnung in
der Verfassung nach unserer Rechtsordnung besteht. Wenn
auch gemäss Absatz 2 des Artikels 22 ter die Enteignung
und Eigentumsbeschränkungen als zulässig erklärt werden,
so erweckt doch Absatz l den Eindruck eines absoluten
Anspruches, bei dem jeder Hinweis darauf fehlt, dass das
Eigentum auch dem allgemeinen Wohl zu dienen hat. Wir
unterstützen in diesem Sinne den Antrag des Kollegen
Schmid, es ist nicht der sozialdemokratische Minderheits-
antrag, sondern es ist der Antrag des Kollegen Schmid, der
dann als Minderheitsantrag in der Fahne Eingang gefunden
hat.

Zum zweiten finden wir es ebenso wenig befriedigend,
wenn in Absatz 3 des Artikels 22 ter mit der vollen Ent-
schädigung nicht nur bestehende Nutzungen, die enteignet
werden müssen, sondern auch spekulative Bauerwartungen
zulasten der Allgemeinheit zu vergüten sind. Der Ausdruck
«angemessene Entschädigung» würde in solchen Fällen
erlauben, auch das öffentliche Interesse, das ebensosehr
Schutz verdient wie das private Interesse, zu berücksich-
tigen. Kollgee Grütter von unserer Fraktion wird in diesem
Sinne in der Detailberatung einen Antrag stellen.

Von entscheidender Bedeutung für den Gehalt der
Vorlage, die wir heute zu beraten haben, ist aber der
Planungsartikel, Artikel 22quater, in welchem die ver-
fassungsmässige Grundlage für die Landesplanung gelegt
werden soll. Die Konzeption des Bundesrates bezüglich der
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen er-
scheint uns nicht nur staatspolitisch als tragbar, sondern
erlaubt es durch ein Zusammenwirken von Bund und
Kantonen, durch eine Kooperation des Bundes mit seinen
Gliedern, die Aufgabe einer zweckmässigen Besiedelung
und einer möglichst guten Nutzung unseres knappen Bodens
zu lösen. Die Gesetzgebungskompetenz für die Landes-
planung wird nach dem bundesrätlichen Vorschlag weder
den Kantonen allein überlassen, die diese nationale Aufgabe
nicht selber bewältigen könnten, noch wird sie ausschliess-
lich dem Bunde eingeräumt, der doch für die Durchführung
der Planung ganz wesentlich auf die Mitwirkung der Kan-
tone angewiesen ist. Vielmehr schlägt der Bundesrat einen
Mittelweg vor, indem die Gesetzgebungskompetenz zwi-
schen Bund und Kantonen aufgeteilt wird. Der Bund ist
zuständig für die Grundsatzgesetzgebung, das heisst er kann
nur allgemeine Vorschriften und Richtlinien aufstellen, im
übrigen bleibt aber das Gesetzgebungsrecht bei den Kan-
tonen. Die Kompetenz der Kantone wird also nur einge-
schränkt durch Grundsätze, die der Bund aufzustellen hat.
Überdies bleibt der Vollzug dieser Bundesvorschriften den
Kantonen vorbehalten, unter Aufsicht des Bundes. Es
wurde in Absatz l bis vom Ständerat zur Klarstellung noch
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ausdrücklich festgehalten, dass die Anwendung und vor
allem die Festlegung der Zonen Sache der Kantone ist.
Dem können wir durchaus zustimmen. Wir halten das für
eine Verdeutlichung.

Im übrigen soll der Bund lediglich die Kompetenz be-
kommen, zu fördern und zu koordinieren. Die Zuständig-
keitsordnung des Bundes und der Kantone für die Landes-
planung ist also nach dem Konzept des Bundesrates ähnlich
geordnet wie zum Beispiel im Artikel 24 der Bundes-
verfassung betreffend Wasserbau und Forstpolizei, oder
Artikel 24 bis betreffend Nutzbarmachung der Wasser-
kräfte, oder Artikel 25 über Jagd und Fischerei, wo eben-
falls eine Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen
zwischen Bund und Kantonen vorgenommen wird. Diese
ausgewogene Verteilung der Befugnisse für die Landes-
planung zwischen Bund und Kantonen erfordert und
sichert nach unserer Ansicht eine enge Zusammenarbeit
zwischen dem Bund und seinen Gliedern. Dabei sollen
nicht nur die Kantone ihre eigenen Interessen wahren,
sondern es sollen auch die allgemeinen Gesichtspunkte des
ganzen Landes berücksichtigt werden.

Die Sozialdemokratische Fraktion stellt sich daher voll
und ganz hinter den ursprünglichen bundesrätlichen Vor-
schlag, den sie nach näherer Prüfung als das Richtige er-
achtet. Ich werde in der Detailberatung im Auftrage der
Sozialdemokratischen Fraktion den entsprechenden Antrag,
Absatz l des Artikels 22quater, gemäss bundesrätlicher
Fassung zum Beschluss zu erheben, einbringen, und zwar
unter Belassung der Ergänzung gemäss Absatz l bis, wie sie
der Ständerat beschlossen hat. Ich möchte aber sagen: wir
wehren uns mit Entschiedenheit gegen jeden Versuch, den
Umfang der massvollen Befugnisse des Bundes noch
schmälern zu lassen, weil damit das für die Landesplanung
zu schaffende Instrument stumpf gemacht würde. Es ist ja
nicht erstaunlich, dass diejenigen Leute, die überhaupt
gegen eine Neuordnung des Bodenrechtes waren, heute mit
beredten Worten für die Fassung der nationalrätlichen
Kommission eintreten. Schon das allein müsste ja irgendwie
zum Aufsehen mahnen. Wir halten es für unglücklich, dass
der Ständerat in Absatz l, bei der Umschreibung der Be-
fugnisse die Erschliessung des Landes, das Wort «Er-
schliessung» gestrichen hat und lediglich noch die «Be-
siedelung» stehen liess. Es ist sehr fraglich, ob der Bund
bei dieser ständerätlichen Formulierung befugt wäre, die
Landerschliessung zu fördern, was aber eine dringende
Notwendigkeit darstellt. Wir ziehen daher, übrigens auch
in Übereinstimmung mit der nationalrätlichen Kommission,
die Formulierung des Bundesrates mit den beiden Worten
«Erschliessung» und «Besiedelung» vor. Ganz und gar
nicht einverstanden ist aber unsere Fraktion mit dem
scheinbar harmlosen, aber nach unserer Auffassung sehr
gefährlichen Antrag der nationalrätlichen Kommission zu
Artikel 22quater, Absatz 1. Bei einem flüchtigen Durch-
lesen könnte man meinen, es handle sich um eine simple
redaktionelle Änderung. Bei näherem Hinsehen - und das
haben ja übrigens auch Herr Kollega Bärlocher und andere
Herren heute bestätigt -, geht es hier aber um eine wesent-
liche Einschränkung der Planungskompetenz des Bundes.
Der Bund könnte nach der Fassung der nationalrätlichen
Kommission nurmehr Richtlinien für eine Zonenordnung
aufstellen. Wir bekämen aber damit ein untaugliches
Planungsinstrument, und das ist offenbar der Zweck der
Übung; wenn schon eine Planungskompetenz, dann ein
möglichst stumpfes Instrument. Es würden nämlich
wichtige Möglichkeiten für eine zeitgemässe Bodenpolitik
fehlen, wie sie im Bericht der eidgenössischen Experten-
kommission für Fragen der Landesplanung, die ja beileibe

nicht etwa aus Sozialdemokraten oder Gewerkschaftern
zusammengesetzt ist, als notwendig erachtet wurden.
Natürlich ist die Aufstellung einer Zonenordnung grund-
legend, aber ohne Ergänzung dieser Zonenordnung durch
andere Mittel kann sie kaum durchgeführt werden. Wir
fragen uns nun schon, soll so viel Wasser in den bundesrät-
lichen Wein gegossen werden, dass das Gebräu am Schluss
ungeniessbar wird? Wir können vorläufig nicht glauben,
dass man die Versprechungen, die man dem Schweizervolk
vor der Abstimmung über die sozialdemokratisch-gewerk-
schaftliche Bodenrechtsinitiative gegeben hat, auf diese
Weise «erfüllen» will. Wir widersetzen uns daher dem
Versuch, den Vorschlag des Bundesrates zu demontieren
und zu verstümmeln. Es ist die Aufgabe von uns allen, jetzt
eine ausreichende, eine taugliche Grundlage für ein neues
und wirksames Bodenrecht zu schaffen. Es geht um die
Gestaltung der Gegenwart und der Zukunft unseres
Landes, es geht um ein geordnetes Zusammenleben des
Schweizervolkes auf immer enger werdendem Räume, es
geht um die Sicherung eines erträglichen Nebeneinander,
heute und morgen in unserem Lande. In diesem Sinne
beantrage ich Ihnen namens unserer Fraktion Eintreten auf
die Vorlage; wir werden aber in der Detailberatung den
erwähnten Antrag in bezug auf Absatz l des Artikels
22qauter stellen, die bundesrätliche Fassung zum Be-
schlüsse zu erheben.

Bieri: Nach der saftigen Rede unseres freiwirtschaft-
lichen «Abraham a Santa Clara» möchte ich allen künf-
tigen Nationalräten, die jetzt studieren, raten: «Seht Euch
vor bei der Abfassung Eurer Dissertation. Der Nach-
folger von Herrn Schmid wird nämlich aus diesen Disser-
tationen zitieren, und dann können die Herren in gewisse
Schwierigkeiten geraten, obwohl es ja nicht verboten ist,
im Laufe der Zeit an Erfahrung zuzunehmen.» Herr
Schmid hat das Gemeineigentum an Grund und Boden
postuliert und sich auf liberale Kirchenväter berufen. Ich
weiss nicht, ob die Entwicklung beim Bodeneigentum
einseitig auf starke Konzentration bei grossen Firmen
und Gesellschaften geht ; auf jeden Fall glaube ich, dass
gewisse Vertreter der Linken mehr Freude haben am
Gemeineigentumspostulat von Herrn Schmid als sein
Fraktionsfreund Suter und dessen im Rat sitzende Mit-
arbeiter von dem grössten binnenwirtschaftlichen Konzern
unseres Landes. Denn dieser Konzern muss sich ja auch,
um seine Expansion betreiben zu können, mehr Grund und
Boden zulegen.

Die Betrachtungen, die ich namens der radikal-demo-
kratischen Fraktion vortrage, möchte ich unter das Motto
eines französischen Humoristen stellen: «On ne sait pas
où on va, mais on y va sûrement. »

Im letzten Jahr wurde von bürgerlicher Seite die
Bodenrechtsinitiative der Linken bekämpft. Damals wurde
dem Volk und unsern Wählern zugesichert, dass wir das
Nein zu dieser Initiative nicht als Passivität auf dem
Gebiete des Bodenrechtes verstanden wissen wollten. Der
politische Rahmen der Vorlage ist also der, dass Ver-
sprechen und Hinweise im letzten Sommer öffentlich ge-
geben worden sind, die nun eingelöst werden sollen und
müssen. Jenes Versprechen lautete zusammengefasst :
Lehnt die SP-Initiative ab, weil sie zu weit geht; nachher
werden wir eine Vorlage bringen, die vertretbar ist, eine
Vorlage, welche die Mitte hält zwischen einem extremen
Individualismus im Bodenrecht und einem staatlichen
Dirigismus! Die Vorlage steht also zwischen den Minima-
listen eines unbegrenzten und ungehemmten privaten Ver-
fügungs- und Ausnützungsrechts über Grund und Boden
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einerseits und den Maximalisten anderseits, die immer
noch mit dem Endziel der Verstaatlichung des Bodens
schwanger gehen.

Ich möchte Ihnen sechs Punkte vortragen und diese
möglichst prägnant halten. Ausgangslage für unsere ge-
mässigten Bemühungen ist keine terra incognita, keine
weisse Landkarte. Ich zitiere Herrn Nationalrat Bärlocher,
der im Jahre 1966 in diesem Saal gemäss dem «Steno-
graphischen Bulletin» folgendes ausführte: «Wenn wir
ein Inventar des rechtlichen Instrumentariums aufnehmen,
das schon heute den Kantonen und Gemeinden zu plane-
rischen Zwecken zur Verfügung steht, angefangen bei
den Einführungsgesetzen zum Zivilgesetzbuch, über die
Baureglemente, Zonenpläne, Strassengesetze, Kanalisa-
tionsverordnungen, bis zu den kantonalen Baugesetzen
und Expropriationsgesetzen, und wenn wir prüfen, was
auf diesem Wege geschehen kann und schon geschehen
ist, dann erkennen wir, dass in planerischer Hinsicht
nicht etwa Neuland beschritten wird und dass dem Bund
offenbar nur differenzierte und ergänzende Aufgaben zu-
geschoben werden können. » Wir müssen also nicht in die
Schlacht ziehen gegen einen bodenrechtlichen Manchester-
Liberalismus à outrance. Fragen Sie Bauherren, durch
welches Gestrüpp an öffentlich-rechtlichen Vorschriften
und an privatrechtlichen Einsprachen sie sich durch-
kämpfen müssen, wenn sie ein Bauvorhaben verwirklichen
wollen. Unter diesen Bauherren - ich bin in der Stadt
Zürich in der betreffenden Behördensektion tätig; jede
Woche haben wir dreissig, fünfzig, siebzig solcher Bauge-
suche - befinden sich sehr ehrenwerte Fraktionsfreunde
unseres Gemeineigentumskollegen Werner Schmid, die von
uns auch Ausnahmebestimmungen angewendet wissen
wollen.

Auf der einen Seite ist also die Verfügungsfreiheit
über Grund und Boden heute schon beträchtlich einge-
schränkt - ich möchte das doch unterstreichen -, im
Unterschied zum Eigentum an Mobilien, an beweglichem
Vermögen. Gewitzte und gefitzte Kantone verstehen es
übrigens, die Erstellung von Wohnbauten entschädi-
gungslos zu verhindern. Der Kanton Zürich hat zum
Beispiel ein neues Wasserbaugesetz. Via Anschlussverbot
an Kanalisation, auch wenn der Bauherr es selbst bezahlen
würde, kann man erreichen, dass im sogenannten «übrigen
Gemeindegebiet» keine Wohnbauten erstellt werden kön-
nen, ohne dass die Gemeinde auch nur einen Franken für
einen enteignungsähnlichen Tatbestand bezahlen muss.
Ich verweise ferner auf die Bundesgerichtsentscheide im
Fall Schlarigna (Celerina) und in Sachen Barret gegen den
Kanton Neuenburg.

Das ist also die eine Seite: keine volle Verfügungs-
freiheit über Grund und Boden. Zu dieser Ausgangslage
gehört anderseits eine zweite Feststellung: Es gibt heute
kein verbindliches nationales Leitbild für die Besiedlung
unseres Landes. Herr Bundesrat von Moos hat in unserer
Kommissionssitzung ausdrücklich erklärt, dass dieses eidge-
nössische Leitbild nicht existiere und dass dieses Leitbild,
wenn es einmal existieren sollte, entwicklungsfähig und
nicht starr sein müsse, dass sich die kantonalen Leitbilder
dem eidgenössischen unterzuordnen hätten. Hinsichtlich
dieses nationalen Leitbildes steckt die Planung wenn nicht
im Embryonalzustand, so doch in der Kindheitsphase.
Unsern Partnern in der «Grossen Koalition» auf der
Linken möchte ich nahelegen, sich folgendes zu überlegen:
Es gibt heute den grossen planerischen Wurf nicht, für
den wir nun wagemutig die scharfgeschliffene Waffe einer
flotten, ja massiven Bundeskompetenz in der Planung zur
Verfügung stellen müssten. Eine solche Bundeskompetenz

würde heute ins Leere fallen. Wir hätten die Waffe, aber
kein Gefechtsfeld. Nichts aber ist politisch gefährlicher,
als Schaufensterübungen zu veranstalten; Attrappenaktio-
nen verärgern den Wähler.

Zweiter Punkt: Es stellt sich überhaupt die Frage, ob
für unser Land jemals ein nationales Leitbild für die
Besiedlung sachlich möglich und politisch realisierbar ist.
Zur sachlichen Möglichkeit: Die Art der Besiedlung geht
zurück auf eine Vielzahl von individuellen Entscheiden,
Wünschen, Motiven. Es spielt hier nicht nur die rationale
Objektivität, sondern es spielen irrationale Faktoren hin-
ein. Was die öffentlichen Hand machen kann, ist, den
Rahmen, Minimalbedingungen aufzustellen, die Kon-
gruenz herzustellen zwischen einer beabsichtigten Besied-
lung und den öffentlichen Versorgungsdiensten, vom Ver-
kehr bis zur Kehrichtbeseitigung. - Soweit meine Be-
denken, ob jemals ein verbindliches nationales Leitbild
erarbeitet werden kann.

Nun die politische Durchsetzbarkeit dieses Leitbildes.
Das Schwergewicht der öffentlichen Einflussnahme auf
die Besiedlung liegt bei den 3000 Gemeinden; sie liegt
nicht einmal so sehr bei den Kantonen und sicher auch
nicht beim Bund. Hier, in den Gemeinden, findet doch der
Zusammenstoss statt zwischen den Bauabsichten für Woh-
nungen, Industrie, Fremdenverkehr und den öffentlichen
Diensten. Ich nenne als Beispiel den Kanton Zürich,
der sicher auf diesem Gebiet nicht als hinterwäldlerisch
bezeichnet werden kann. Die Stadt Zürich hat ziemlich
viel Land in der Region, im sogenannten «übrigen Ge-
meindegebiet» zusammengekauft. Dort steht keine ein-
zige Wohnung, weil dieses Gebiet von der Gemeinde nicht
eingezont wird. Die Gemeindeautonomie hat eben den
Vorrang. Ein Mitglied des Zürcher Regierungsrates hat
mir vor anderthalb Jahren auf eine Frage folgendes ge-
antwortet: Der Regierungsrat prüfe zwar die Bauord-
nungen und Zonenpläne der Gemeinden, aber vor allem
auf die Rechtmässigkeit ; die Prüfung auf Zweckmässigkeit
und Angemessenheit könne nicht bedeuten, schrieb er,
dass der Regierungsrat sein Ermessen an die Stelle des-
jenigen der Gemeinde darüber setze, welche Besiedlungs-
struktur für die betreffende Gemeinde im einzelnen zu
wählen sei. Etwas weiter geht Herr Aregger, der unsere
stadtbernischen Freunde nun aus ihren Planungsnöten
befreien soll. Er ist der Auffassung, dass ein von einer
kantonalen Regierung genehmigter Gesamtplan doch
etwas mehr sei als ein blosser Wunsch, aber immerhin
sagt auch er, es handle sich nur um eine Verwaltungs-
anweisung und nicht um eine gesetzliche Vorschrift zu-
handen der Gemeinde. Wenn wir also schon in den Kan-
tonen die schwierige Auseinandersetzung zwischen der
Gemeindeautonomie und der kantonalen Genehmigungs-
kompetenz haben, müssen wir uns darüber klar sein,
dass nun sicher der Bund nicht hingehen und seinerseits
im einzelnen materiell vorschreiben kann, was in der
Planung zu geschehen habe. Deshalb auch der Vorschlag,
die Kantone seien zu verpflichten, Zonenordnungen auf-
zustellen, aber nicht in welchem Sinne. Das wollte ich
den Kollegen von der Linken sagen: Es hat keinen Sinn,
eine Bundeskompetenz einzuführen, die in der Praxis ins
Leere fällt, weil die Gemeindeautonomie stärker ist, ganz
zu schweigen von der kantonalen Autonomie.

Ein dritter Punkt: Warum sind wir überhaupt für ein
vermehrtes Tätigwerden des Bundes? Warum wird die
Planung heute auf den Schultern fast aller Parteien -
wenigstens aller Parteiprogramme - durch den «Triumph-
bogen der Innenpolitik» getragen? Das hat eine ganz
nüchterne Ursache: Es ist die Bevölkerungsvermehrung,
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kombiniert mit dem wachsenden Platzbedarf pro Ein-
wohner wegen der erhöhten Mobilität (Motorisierung)
und wegen der vermehrten Freizeit, die zu einer wach-
senden Beanspruchung an Erholungsraum führt. Es geht
also vor allem um die Frage, wie unser Mittelland in 20
bis 40 Jahren aussehen solle. Vom Standpunkt der Existenz-
basis des Volkes aus müsste eigentlich im Vordergrund
stehen, was Prof. Würgler gesagt hat: die Sicherung einer
landwirtschaftlichen Fläche im Hinblick auf die Versor-
gung mit Lebensmitteln. Das übrige könnte an Schärfe
verlieren (ob und wie man die Bauzonen legt, welche Aus-
nützung vorzusehen sei und wohin die Industrie gehört),
weil die moderne Industrie, mindestens teilweise, nicht
mehr aus hygienischen Gründen von den Wohngebieten
scharf getrennt werden muss. Die Frage «Streusiedlung
oder Konzentration» ist vor allem eine solche des ratio-
nellen Einsatzes öffentlicher Gelder für die Verkehrsmittel.

Nun hat Herr Fischer Bedenken angemeldet, dass sozu-
sagen die ganze Sache um das Zentralgestirn einer ent-
schädigungslosen Landwirtschaftszone gruppiert werden
solle. Aus dem Protokoll einer Expertengruppe erwähne
ich das Votum eines prominenten Landwirtschaftsver-
treters: «Die Bauern reagieren in diesem Punkte - Land-
wirtschaftszone ohne Entschädigung - am ehesten negativ,
weil sie das Gefühl haben, dass ihnen die Möglichkeiten
davonschwimmen, die sie heute als Grundbesitzer haben. »
Gut, dafür haben wir Verständnis. Aber man kann dann
bei der Landwirtschaftspolitik natürlich nicht klagen, dass
unsere Bauern auf dem teuersten Boden der Welt produ-
zieren müssten. Wenn man den Landwirtschaftsboden als
Bauerwartungsland behalten will, muss man sich nicht
wundern, wenn die Handänderungen zu anderen Preisen
erfolgen als zum landwirtschaftlichen Ertragswert.

Ein vierter Punkt: Warum überhaupt eine Bundes-
kompetenz? Ich sehe dafür drei Gründe: Einmal könnten
die säumigen Kantone - das soll es in unserem Lande
noch geben - angetrieben werden, mit der Auflage, sie
müssten nun eine Zonenordnung aufstellen. Ferner gibt
es im Mittelland Siedlungsräume, welche Kantonsgrenzen
überschneiden. Als Beispiel erwähne ich das Limmattal
mit den Kantonen Zürich und Aargau. Wenn nun in
den betreffenden Gemeinden und Kantonen völlig gegen-
sätzliche Auffassungen herrschen, soll der Bund die Mög-
lichkeit haben, koordinierend, ausgleichend einzugreifen.
Der dritte Grund liegt im berühmten nationalen Leitbild,
wobei ich meine Skepsis angemeldet habe.

Ein fünfter Punkt : Die Abgrenzung zwischen der Bun-
deskompetenz und der kantonalen Autonomie scheint mir
nicht sehr klar zu sein in bezug auf die Zonenordnungen.
Welchen Gebrauch kann und wird der Bund von dieser
neuen Planungskompetenz machen? Praktisch dürfte es
vorläufig auf eine «moral persuasion» hinauslaufen, eine
moralische Überredung mit dem Mittel von Kreisschreiben,
Konferenzen, Planungsaufträge an Private oder Institute
der ETH usw. Auf jeden Fall können die Kantone nicht
«überfahren» werden.

Ein letzter Punkt: Der Vorschlag der nationalrätlichen
Kommission - da haben die Herren von der Linken völlig
recht - ist enger als der Beschluss des Ständerates; die
nationalrätliche Kommission will nicht so weit gehen wie
der Ständerat. Ich glaube, es hat keinen Sinn, in der
Bundesverfassung «Kompetenzrhetorik» zu betreiben,
eine Rhetorik, die dem aktuellen Stand der Planungs-
möglichkeiten nicht entspricht. Wir wissen gar nicht, ob
wir vom Bund aus die Besiedlung des Landes im einzelnen
vorschreiben können und wollen.

Nationalrat - Conseil national 1968

In unserer Fraktion sind die Meinungen - wir sind
eine liberale Fraktion - geteilt, ob man die Fassung des
Ständerates oder jene der Mehrheit der nationalrätlichen
Kommission vorziehen solle. Es ist verständlich, dass die
Ständeräte, die hier mitstimmten, ihrem prominenten
Kollegen Willy Rohner die Treue nicht auf künden wollten.
Anderseits wurde bei uns die Meinung vertreten, die
ständerätliche Fassung öffne einem hemmungslosen Pla-
nungsdirigismus Tür und Tor; diese Leute stossen sogar
düstere Referendumstöne aus. Persönlich glaube ich, dass
sie allzu schwarz sehen. Aber die Fassung der national-
rätlichen Kommission ist nüchterner und realistischer.

Ich fasse zusammen: Unsere Fraktion tritt angesichts
der Bevölkerungsvermehrung und der dadurch hervorge-
rufenen Besiedlungsprobleme grundsätzlich für ein Tätig-
werden des Bundes ein. Aber dieses Tätigwerden des
Bundes soll frei sein von Illusionen und Utopien, es soll
Rücksicht nehmen auf die Realität. Wo fallen die Ent-
scheide im Zusammenstoss privater Bauabsichten mit den
öffentlichen Bedürfnissen? Diese Entscheide fallen in den
Gemeinden, allenfalls noch in den Kantonen. Der Bund
soll also eingreifen und tätig werden, koordinierend, an-
regend, helfend. Das ist der heutige Stand der Dinge,
wie wir ihn sehen, und dazu eignet sich die Verfassungs-
vorlage nach dem Vorschlag der Mehrheit der national-
rätlichen Kommission trefflich.

Wir empfehlen Ihnen Eintreten und mehrheitlich Zu-
stimmung zur Fassung der nationalrätlichen Kommission.

M. Jaccottet: Le groupe libéral se prononce pour
l'entrée en matière sur les deux articles qui nous sont soumis
aujourd'hui.

Il n'a pas hésité à donner son approbation à la rédaction
formulée pour l'article 22ter. Tant par sa forme que par
son fond, ce texte apporte, avec la netteté nécessaire, la
garantie qu'il convient maintenant de donner expressément
dans une disposition constitutionnelle au droit de propriété
jusqu'ici reconnu par une tradition constante et un usage
incontesté.

Il est également tout aussi juste et nécessaire que la
jurisprudence établie par le Tribunal fédéral au sujet de
l'indemnité due en cas d'expropriation ou de restriction
analogue soit clairement consacrée dans la constitution.

Si le groupe libéral a pu approuver assez rapidement le
projet de l'article 22 ter, il a en revanche éprouvé beaucoup
d'hésitations en face des propositions formulées pour
l'article 22guater.

Je précise d'emblée que nous approuvons pleinement le
principe de cette disposition. Nous sommes en effet tout à
fait convaincus que l'augmentation constante et, par en-
droits, extrêmement forte de la population, l'élévation du
niveau de vie d'un très grand nombre des habitants de
notre pays et la nécessité d'assurer, au mieux des intérêts de
tous, l'expansion économique de la Suisse et son développe-
ment en général, font apparaître l'aménagement du terri-
toire comme l'un des problèmes les plus importants de
notre époque. Nous nous devons de préparer l'avenir des
jeunes générations. Il est donc maintenant urgent de
prendre les dispositions qui permettront d'assurer cet avenir
dans les meilleures conditions possibles.

C'est alors essentiellement sur le choix des moyens les
mieux adaptés pour réaliser ces conditions qu'ont porté nos
hésitations. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à
éprouver quelques appréhensions à ce propos. Mais ce ne
sont pas les mêmes que celles de M. Werner Schmid ou de
M. Vincent, vous vous en doutez bien.
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J'ai lu, la semaine dernière, un communiqué dans lequel
la Société valaisanne de recherches économiques et indus-
trielles déclarait notamment ce qui suit:

«Ce que l'on peut craindre de dispositions centralisa-
trices, c'est qu'elles diminuent le droit des cantons de légi-
férer en matière de zones et, en particulier, de développer
certaines régions du pays. On peut craindre en effet - pour-
suit cette société - que l'aménagement du territoire ne se
fasse qu'au profit des grands centres urbains...».

Puis, avec une verve bien sympathique et toute valai-
sanne, qu'un Vaudois s'en voudrait de désavouer, cette
société conclut :

«Pour l'aménagement du territoire, le problème princi-
pal est par conséquent de bien réserver aux cantons le droit
de déterminer eux-mêmes leur zonage. On n'est jamais
mieux défendu que par soi-même!»

De la même manière, dans son rapport de mars 1966,
la commission fédérale pour l'encouragement à la construc-
tion de logements a clairement posé ce principe qui doit
être considéré comme essentiel:

«II est dans l'esprit de la structure fédéraliste de la
Suisse que l'aménagement du territoire s'y développe de bas
en haut», c'est-à-dire dans le sens: commune ou associa-
tion de communes, canton puis Confédération, et non pas
dans le sens contraire.

C'est ainsi que nous aurions donné notre préférence à
des dispositions constitutionnelles précisant plus nettement
que, dans ce domaine, la compétence principale et primaire
appartient aux cantons. Il est en effet indispensable que l'on
puisse en pareille matière tenir compte de toutes les diver-
sités de chacune de nos différentes régions.

Je ne veux en citer ici qu'un exemple. L'un des pro-
blèmes les plus complexes et des plus délicats à régler est
celui de la création des zones agricoles. Ces problèmes ne se
présentent pas de la même manière dans les cantons-
villes, comme Baie ou Genève, dans les cantons à pré-
dominance industrielle, ou dans les cantons plus spéciale-
ment agricoles ou montagnards. Plus les cantons auront
conservé de compétences en la matière, mieux ils seront en
mesure d'apporter à ces problèmes la solution particulière
qui correspondra le mieux à leurs propres besoins.

C'est dans cet esprit que j'avais présenté à la commis-
sion une formule plus nettement fédéraliste, qui est mal-
heureusement restée minoritaire.

Aujourd'hui, dans un souci d'efficacité, je me rallie, au
nom du groupe libéral, à la rédaction de l'article 22quater
que vous recommande la majorité, en vous demandant
toutefois de lui apporter la simple correction que j'ai
proposée pour le texte français seulement et que j'explique-
rai dans la discussion de détail.

On peut considérer ainsi qu'aussi bien en langue fran-
çaise qu'en langue allemande, cette disposition attribue à
la Confédération la compétence bien délimitée de prévoir -
dans une loi-cadre - des règles générales destinées à définir
les principes de base des plans de zones que les cantons
fixeront en application de l'alinéa Ibis du même article.

De cette manière cette disposition correspond d'ail-
leurs à des principes que le Conseil fédéral lui-même a
énoncés dans le rapport complémentaire qu'il a présenté le
7 novembre 1967 à la commission du Conseil des Etats au
sujet de la réglementation du droit foncier.

Dans ce rapport, il a notamment affirmé, en substance,
que, dans l'organisation de la communauté de droit public
de bas en haut, qui est la caractéristique de notre pays,
«l'accent de la compétence publique repose sur le degré
inférieur» et que «toute tâche qui peut être accomplie au

degré inférieur ne doit pas être abandonnée au degré
supérieur». Il a également déclaré à cette occasion que le
principe de la subsidiarité veut que la Confédération inter-
vienne comme dernière communauté publique.

C'est pourquoi, je pense utile de demander aujourd'hui
à M. le représentant du Conseil fédéral s'il veut bien nous
confirmer que ce conseil est bien disposé à fonder, sur les
principes que je viens de rappeler, la législation d'applica-
tion qui découlera de l'article 22quater. Il m'intéresserait
tout particulièrement d'avoir la confirmation que le Conseil
fédéral admet que la compétence des cantons devra être
définie sur la base des règles qui ont été formulées dans le
rapport complémentaire du 7 novembre 1967 de la manière
suivante:

1. La création des zones et leur séparation est l'affaire
exclusive des cantons, sous réserve de l'intervention de la
Confédération en cas de collaboration intercantonale.

2. Les cantons peuvent affiner les plans de zones,
c'est-à-dire créer encore d'autres types de zones que ceux
prescrits par la Confédération.

3. La Confédération doit autoriser les cantons à tenir
compte, par des solutions particulières, de leurs besoins
spéciaux et des circonstances régionales existantes (zones de
montagne, de tourisme).

Je remercie d'ores et déjà M. le représentant du Conseil
fédéral des indications qu'il voudra bien me donner à ce
sujet, de même que je vous remercie, mes chers collègues de
l'attention que vous avez bien voulu porter à mon inter-
vention.

Raissig: Der Ruf nach einem neuen Bodenrecht geistert
seit Jahren, eigentlich seit der Nachkriegszeit, durch unsere
Öffentlichkeit, durch die Presse, durch Versammlungen,
auch durch die Parlamente. Ich glaube, dass die wenigsten
dieser Rufer ganz genau wissen, wie ein Bodenrecht nach
ihrer Fasson aussehen müsste und wie es sich im Rahmen
des Ganzen auswirken würde. Eine Ausnahme macht
natürlich unser gemeinsamer lieber Freund Werner Schmid,
der schon seit seinen jungen Jahren ein fertiges Modell
einer neuen Bodenordnung mit sich herumträgt. Ich habe
schon sehr viel Zeit und sehr viel Mühe in das Unternehmen
investiert, ihn von seinen Irrtümern zu befreien; ich will
deshalb heute keine weitern Investitionen in dieser Rich-
tung machen.

Eines haben alle diese Vorschläge gemeinsam: sie
bringen und fordern neue Einschränkungen des privaten
Eigentums, des Rechts, das aus dem privaten Eigentum
fliesst. Nirgends wie hier prallen die öffentlichen und die
privaten Interessen mit einer derartigen Wucht aufeinander.
Ich persönlich gehöre zu den unberührten Idealisten, die
immer noch an die wirtschaftliche, staatspolitische und
auch soziale Mission des privaten Eigentums glauben. Dem
Vernehmen nach sollen diese Idealisten auf dem Aussterbe-
etat sein und es ist die Zeit abzusehen, in der man sie
nur noch im Naturhistorischen Museum besichtigen kann.
Doch, im Ernste gesprochen, ich glaube, alle diese Neue-
rungen, die sich irgendwie mit Boden, mit Eigentum be-
fassen, müssen genau geprüft werden, ob sie vom Stand-
punkt des öffentlichen Interesses aus wirklich so dringend
sind, wie man sie etwa darzustellen beliebt. Wenn wir nicht
genau abwägen, wenn wir nicht alle irgendwie überflüssigen
Eingriffe vermeiden, werden wir es in Kürze erleben, das's\
das Privateigentum zu einer blossen Form ohne Inhalt
denaturiert wird. Ich glaube, wir müssen auch diese Vor-
lage von diesem Gesichtspunkt aus genau untersuchen. Der
Artikel 22 ter wird als harmlos hingestellt. Es handle sich
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hier bloss um eine Kodifikation des Rechtes, das schon
lange durch das Bundesgericht geschaffen worden sei, heu-
tiges Recht, dem man die verfassungsmässige Unterlage
endlich schaffen müsse. So harmlos ist aber der Artikel 22ter
nicht. Wenn Sie die Bundesgerichtspraxis nach Eingriffen
in das Privateigentum untersuchen, so finden Sie eine
grosse Zurückhaltung dieses Gerichtes gegenüber solchen
Eingriffen. Man hat oft fast das Gefühl, sie seien nur mit
einer Art von schlechtem Gewissen getroffen worden. Das
wird sich nun vollkommen ändern. Nach dem Artikel 22ter
sind Eingriffe in das Privateigentum von der einzigen Be-
dingung abhängig, dass sie im öffentlichen Interesse liegen.
Das sind ausserordentlich weit gezogene Grenzen. Nach
dem Verwaltungsrecht darf keine Verwaltung, kein öffent-
liches Organ irgend etwas unternehmen, das nicht im
öffentlichen Interesse ist. Oder, umgekehrt formuliert,
alles, was die Verwaltung begehrt, liegt im öffentlichen
Interesse. Wir werden also so weit kommen, wie es in
Frankreich heute schon ist, wo ein bekannter Rechts-
gelehrter sagte, wenn eine Verwaltung ein bestimmtes
Grundstück haben wolle, so kriege sie es auch, selbst wenn
sie einen Teil davon später wieder wegen Nichtgebrauches
weiter verkaufe. Ich möchte daran erinnern, dass der
Artikel 22 ter die verfassungsmässige Grundlage für die
Landwirtschaftszone darstellen soll. Die Landwirtschafts-
zone stellt einen sehr harten Eingriff in private Rechte
dar. Dem Betroffenen wird das Bauen auf seinem Grund-
stück verboten. Er ist darauf angewiesen, vielleicht auf
Generationen hinaus, das Land nur landwirtschaftlich zu
nutzen. Ich bin kein Gegner der Landwirtschaftszone, ich
betrachte sie im Gegenteil als notwendig, wenn die Land-
wirtschaft in den Grundlagen, in der Struktur, saniert wer-
den soll. Ich möchte nur sagen, was diese Planung, dieser
neue Artikel unserer Verfassung für den einzelnen Grund-
eigentümer bringen kann. Überlegen Sie einmal, wo der
Grundsatz der Rechtsgleichheit bleibt zwischen zwei
Bauern an der Grenze einer Stadt oder einer Ortschaft, von
denen der eine das Glück hat, in die Bauzone zu kommen
und der andere in der Landwirtschaftszone bleibt; Unter-
schiede von 50, 100 Franken pro Quadratmeter im Werte
ihres Bodens werden da keine Ausnahme sein. So harmlos
ist also dieser Artikel nicht. Er wird besonders nicht mehr
harmlos, wenn wir ihn in Verbindung bringen mit dem
geplanten Artikel 22quater, mit der Landesplanung. Wenn
die Fassung des Ständerates angenommen wird, dann
haben wir allerhand an neuen Gesetzen zu erwarten. Und
alle diese Gesetze, alle diese Eingriffe ins Eigentum, werden
ihre verfassungsmässige Grundlage im Artikel 22ter finden.
Ich stelle keinen Antrag, diesen Artikel zu mildern, er ist
notwendig, wenn man Planung treiben will. Aber ich möchte
nur mit aller Deutlichkeit immer wieder darauf hinweisen,
dass vom Gesichtspunkt derjenigen aus, die Grund und
Boden besitzen, jedes Zugeständnis in Sachen Planung
bereits ein grosses Opfer bedeutet und dass man ihnen kaum
böse sein kann, wenn sie sich für eine minimale Lösung der
Planung, sagen wir für eine liberale aber wirksame Planung
einsetzen. Diese Planung war bisher Sache des Kantons.

Niemand kann sagen, es sei bei uns nichts geschehen.
Wir haben sehr viele Gemeinden, Hunderte von Gemein-
den, die eine Planung bereits durchgeführt oder die eine
im Entwurf haben. Wir haben Kantone mit ganz modernen
Baugesetzen, die der Planung Rechnung tragen. Und es
stellt sich nun die Frage, ob überhaupt der Bund auf dem
Gebiete der Planung tätig werden soll, oder ob er das
weiterhin nach den föderalistischen Grundsätzen den
Kantonen überlassen soll, die ihre Sache bisher bestimmt
nicht so schlecht gemacht haben, wie es etwa dargestellt

wird. Ich bin damit einverstanden, dass der Bund die
Planung fördert. Es zeigt sich offenbar doch, dass gewisse
Postulate der Planer von den Kantonen allein nicht durch-
geführt werden können. Leider ist es ja schwer, die Planung
genau zu umschreiben. Sie schwebt noch weitgehend im
luftleeren Raum. Es liegt in ihrem Wesen, das ist kein
Vorwurf. Der Bundesrat selber erklärt ja in seinem aus-
gezeichneten Bericht (den leider nur die beiden Kommis-
sionen erhalten haben, und der einiges Ungerade der Bot-
schaft wieder grädet, den ich gern jedem von Ihnen ge-
gönnt hätte), dass er sich noch keine genauen Vorstellungen
machen könne, was in den Gesetzen enthalten sein werde,
die gestützt auf diese Verfassungsgrundlage zu erlassen
seien.

Ich beziehe mich in der Schilderung der Forderungen
der Planer auf die Eidgenössische Expertenkommission
für Landesplanung, die vor etwa zwei Jahren vom De-
partement des Innern ins Leben gerufen wurde. Sie hat
vor einigen Monaten einen gedruckten Bericht heraus-
gegeben, den Sie zweifellos auch erhalten haben. Die
Kommission hat eine ganze Wunschliste, eine Liste von
Postulaten, aufgestellt: Wunsch der Planer an den Bund
für die Förderung der Planung, wobei fast alle diese
Wünsche realisierbar sind, wenn der Bund die Kom-
petenz erhält, die Planung zu fördern. Diese Förderungs-
kompetenz hat dem Bund noch niemand bestritten; diese
war in der Expertenkommission absolut unangefochten,
und sie war es auch in unserer nationalrätlichen Kom-
mission. Ich nehme an, dass ich in der Detailberatung
noch näher auf diese Fragen eingehen muss ; ich verzichte
auf Einzelheiten. Dass der Bund die Planung fördert, ist
durchaus in Ordnung und unbestritten.

Nun stellt sich die weitere Frage: Soll der Bund auch
eine Gesetzgebungskompetenz erhalten? Soll er auch in
der Gesetzgebung in die bisherigen ausschliesslichen Kom-
petenzen der Kantone eingreifen? Hier hat die Kom-
mission folgendes erklärt: Es gäbe immer noch Kantone
und Gemeinden, die von sich aus in Sachen Planung
nichts machen würden, und man müsse dem Bund die
Kompetenz geben, diese Gemeinden wenigstens zu einer
minimalen Ortsplanung zu zwingen, zu einer Ortsplanung,
die im Prinzip nur darin bestehen soll, dass Bauland und
Nichtbauland ausgeschieden wird, wobei - wie es der
Bundesrat in seinem Bericht ausdrücklich formuliert -
in der Nichtbaulandzone die Landwirtschaftszone ent-
halten sei. Man kann also darüber streiten, ob eine solche
Kompetenz nötig ist; man hat sich auch in der Experten-
kommission bis zur Schlusssitzung darüber gestritten. Es
war eine nicht unbeträchtliche Minderheit, die dem Bund
überhaupt keine Gesetzgebungskompetenz geben wollte.
Man hat sich unterdessen geeinigt. Man betrachtet diese
Minimalkompetenz als notwendig; man stimmt dem Vor-
schlag, wie unsere Kommission ihn macht, zu; man will
also dem Bund diese genau abgegrenzte Gesetzgebungs-
kompetenz geben.

Aber nun kommen ganz neue Forderungen, von denen
man seinerzeit in der Expertenkommission überhaupt
nichts wusste, überhaupt nicht sprach, nämlich dass der
Bund nicht nur die Gesetzgebungskompetenz für eine
Zonenordnung, sondern auch die Gesetzgebungskompe-
tenz für die Bodennutzung und für die Besiedlung des
Landes erhalten soll. Das sind nun zwei ganz und gar
verschiedene Dinge. Überlegen Sie sich einmal, was man
tun könnte! Ich spreche keinen Verdacht aus, dass der
heutige Bundesrat das tun wollte; ich sage nur, was man
tun könnte gestützt auf diese Verfassungsbestimmung, die



Droit foncier 20 6 mars 1968

dem Bund das Recht gibt, die Nutzung des Bodens ge-
setzlich dem Grundsatz nach zu ordnen. Denken Sie an
die Gebiete des Bauens, die Dichte des Bauens, die Wohn-
dichte, die Abstände der Gebäude, die Höhe, die Er-
schliessung des Landes! Über alles das könnte der Bund
als Gesetzgeber legiferieren. Denken Sie an die bäuerliche
Nutzung des Bodens. Man hat erklärt, dass es ohne
weiteres möglich wäre, einen bäuerlichen Produktions-
kataster gestützt auf diese Bestimmung aufzustellen. Ich
wiederhole: Ich behaupte nicht, dass man heute etwas
Derartiges plant; aber ich bin absolut überzeugt, dass
man das tun könnte, dass die verfassungsmässige Grund-
lage für solche Gesetze gegeben wäre. Jedenfalls gehen
diese zwei Gesetzgebungskompetenzen weit über das hin-
aus, was seinerzeit von den Planern selber gefordert wurde,
weit über das, was für eine zweckmässige Planung not-
wendig ist.

Gestatten Sie mir zum Schluss noch, auf einen ändern
Aspekt hinzuweisen. Nach meiner Meinung ist die Vor-
lage nach ständerätlicher Fassung absolut untragbar. Sie
geht in vielen Punkten weiter als die Initiative der Sozial-
demokraten, der Gewerkschaften usw. Sie geht weiter
mit den Möglichkeiten der Gesetzgebung. Wenn wir nun
bedenken, wie das Volk zur Initiative Stellung bezogen
hat, kann man sich vorstellen, wie die Stellungnahme
zu dieser neuen Formulierung sein könnte. Ich kann
Ihnen jedenfalls das sagen: Ich weiss genau, dass die
Formulierung des Ständerates auf scharfe Opposition in
der Volksabstimmung stossen wird. Wie die Abstimmung
ausgeht, kann natürlich niemand, sagen; aber es werden
die Liebe des Volkes zum Privateigentum und die födera-
listischen Überlegungen, die beide gegen die ständerätliche
Fassung sprechen, ins Feld geführt.

Ich möchte Sie bitten, zu überlegen: Wo stünden wir,
wenn die Vorlage abgelehnt würde? Wir hätten sehr viel
zerschlagenes Porzellan; wir könnten wahrscheinlich auf
Jahre hinaus nichts Neues mehr bringen; wir hätten die
Bestrebungen der Planung um Jahre zurückgeworfen. Ich
kann Ihnen mit einiger Bestimmtheit umgekehrt sagen,
dass die Fassung unserer Kommission als äusserstes Zu-
geständnis, aber immerhin als Kompromiss anerkannt
würde und dass ihm keine, wenigstens keine organisierte
Opposition entgegengebracht würde. Ich bringe dieses
Argument nicht gern ; es sieht - ich weiss es - nach Drohung
und Erpressung aus. Aber ich glaube, wir sollten im In-
teresse der Sache diese Überlegungen doch anstellen.
Wir sollten überlegen, wie weit diese beiden uns vor-
liegenden Fassungen die Chance haben, die Volksabstim-
mung zu passieren. Und wir sollten uns nach dem Grund-
satz richten : Besser den Spatz in der Hand als die Taube
auf dem Dach!

Brunner: Gestatten Sie mir eine kurze einleitende Be-
merkung. Kollegen mit langer parlamentarischer Erfah-
rung haben mich freundlicherweise auf verschiedene Ge-
gebenheiten aufmerksam gemacht, die ein neues Rats-
mitglied nicht übersehen sollte. Zu diesen gehört insbe-
sondere, dass die Beratungen im Plenum unseres Rates
in der Regel nicht mehr viel an den von den Kommis-
sionen ausgearbeiteten Vorlagen zu ändern vermögen.
Ihr freundlicher Rat lief darauf hinaus, ich sollte zwar
meine Meinung zur Vorlage vorbringen, dann aber darauf
verzichten, einen Antrag zu stellen. Ich sollte mich nicht
unnötig der Gefahr aussetzen, in den Ruf eines Ritters
«des causes perdues» zu geraten.

Nun möchte ich zwar diese Ratschläge nicht einfach
in den Wind schlagen, da sie durchaus wohlwollend ge-

meint waren. Aber sie haben mich aus grundsätzlichen
Erwägungen etwas beunruhigt. Denn wenn es praktisch
wirklich sinnlos ist oder wäre, im Plenum neue Anträge
zu stellen, müsste man doch daraus den Schluss ziehen,
dass bei den einzelnen Vorlagen jeweils nur jene Mit-
glieder ein wirkliches Mitspracherecht haben, die auch
Mitglied der vorberatenden Kommission waren, während
die übrigen 80 bis 90% der Mitglieder unseres Rates
jeweils nur «Statistenrollen» zu spielen hätten. Unsere
Stellung (jene der Mehrheit in jedem Falle) wäre also
schlechter als jene Stellung, die den Interessengruppen
und den verschiedenen Verbänden zukommt in einem
Vernehmlassungsverfahren, bei dem sie sich sehr spürbar
und hörbar zum Worte melden können. Dieser Rat-
schlag, den ich erhalten habe, wirft also ein grundsätzliches
Problem auf. Nun, während man bei Vorlagen von unter-
geordneter Bedeutung aus Gründen der Arbeitsökonomie
das noch annehmen könnte, schiene es mir bedenklich,
dieser Interpretation der Rolle unseres Rates auch bei
der Beratung wichtiger Gesetze oder gar bei Verfassungs-
bestimmungen zuzustimmen. Es scheint mir, es wäre auch
nicht richtig, ein sachliches Anliegen einfach aus taktischen
Überlegungen (d. h. der Frage der Erfolgsaussichten) ein-
fach nachher fallenzulassen. Und dieses Anliegen möchte
ich in den folgenden Ausführungen etwas darstellen.

Die Vorlage soll der verfassungsmässigen Ordnung des
Bodenrechts dienen. In der bisherigen Diskussion ist es
deshalb weitgehend unbeachtet geblieben, dass die Vor-
lage gleichzeitig ein viel umfassenderes Problem als jenes
des Bodenrechts verfassungsmässig ordnen will. Weil bis-
her fast nur vom Bbdenrecht die Rede war (das war auch
heute wieder der Fall), wird es einer breiteren Öffentlichkeit
wohl erst durch die Diskussion über den Antrag der
Minderheit der nationalrätlichen Kommission bewusst
werden, dass mit dem Artikel 22 ter die Frage einer all-
gemeinen Eigentumsgarantie zur Diskussion gestellt wird.
Dabei wird sich mancher fragen, ob diese grundsätzlich
eigentlich nicht noch wichtiger wäre als die Frage des
Bodenrechts.

Nun liegen allerdings die Voraussetzungen für eine
gründliche Auseinandersetzung mit dem Problem des
Eigentums in einem umfassenden Sinne sicher nicht
günstig. Das zeigt übrigens auch die Art und Weise, wie
diese Frage vom Bundesrat in die Vorlage eingeführt
wurde. In der Botschaft heisst es auf Seite 6, der Bundesrat
wolle «die Gelegenheit wahrnehmen», die als unge-
schriebenes Grundrecht zwar schon bestehende, aber bis-
her in der Bundesverfassung nicht niedergelegte Garantie
des privaten Eigentums ausdrücklich zu verankern. Nun,
der Ausdruck «die Gelegenheit wahrnehmen» ist - glaube
ich - durchaus zutreffend und zeigt den Zufallscharakter
des ersten Absatzes von Artikel 22 ter nur allzu deutlich.
«Das Eigentum ist gewährleistet.» Das ist ein einfacher
und scheinbar einleuchtender Grundsatz. Wenn man sich
aber die ganze Problematik des privaten Eigentums über-
legt, sollte man auch bedenken, ob dieser simple Satz
nicht doch allzu simpel sei. Denn der Bundesrat stellt
in der Botschaft weiter fest: «Freilich handelt es sich
bei der Eigentumsgarantie nicht um ein weiteres positives
Ziel unserer Vorlage, um eine neue staatliche Aufgabe
im Sinne einer Zuständigkeit, sondern vielmehr um die
ausdrückliche Gewährleistung einer Freiheit des Bürgers
und die Verbürgung des Fortbestandes des Privateigen-
tums. »

Eignet sich nun dieser einzige Satz wirklich «zur
Verbürgung des Fortbestandes des Privateigentums»? Ich
glaube es nicht und halte es deshalb für richtig, gegen
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die Schaffung einer neuen Verfassungsbestimmung Be-
denken anzumelden, wenn diese - erstens - an sich als
überflüssig gelten kann, wenn es - zweitens - deren er-
klärter Zweck ist, lediglich «eine Gelegenheit wahrzu-
nehmen», und wenn - drittens - deren Formulierung
sachlich von fragwürdigem Wert ist. Dabei muss es vor
allem auch Bedenken erwecken, dass die Frage der Eigen-
tumsgarantie in unserer Vorlage praktisch ausschliesslich
in Verbindung mit dem Eigentum an Boden gesehen wird.
Das wird aber in Zukunft nicht mehr der Fall sein, weil
der Untertitel der Vorlage «verfassungsrechtliche Ord-
nung des Bodenrechts» im Text der Verfassung nicht
mehr vorkommen wird, und im Text des Artikels 22 ter
kommt das Wort «Boden» überhaupt nicht vor. Es
handelt sich also beim Artikel 22 ter nicht um eine Frage,
die mit dem Bodenrecht wirklich eng zusammenhängt.
Es ist eine viel umfassendere Angelegenheit. .

Es fehlt mir nun keineswegs am Verständnis dafür,
dass versucht wird, die Frage des Bodenrechts in einen
grösseren Zusammenhang hineinzustellen. Ich verneine
auch nicht, dass zwischen der Bodenrechts- und der
Eigentumsfrage ein Zusammenhang besteht, weil Eigentum
an Boden eben eine Form von Eigentum ist. Aber Eigen-
tum an Boden ist keineswegs die einzige oder auch nur
die wichtigste Form des Eigentums. Das trifft heute, in
der industrialisierten Schweiz im letzten Drittel des zwan-
zigsten Jahrhunderts, selbst in innerschweizerischen Klein-
kantonen zu.

Will man aber wirklich die «grosse Frage» einer all-
gemeinen Eigentumsgarantie behandeln, wäre es doch
sicher richtig, sie nicht nur als Nebenfrage zur Regelung
des Bodenrechtes aufzubringen, sondern sie umfassend
zu durchleuchten und zur Hauptfrage zu machen. Die
«kleine Frage» (jene des Eigentums an Boden) wäre dann
entsprechend ihrer untergeordneten Bedeutung als Spezial-
frage spezifisch zu behandeln. Auch wenn der gegen-
wärtige Zustand der Bundesverfassung nicht dazu an-
getan ist, das logische Denken zu fördern, wäre es doch
wohl auch angemessen, sich zu überlegen, ob eine Eigen-
tumsgarantie wirklich (wie es der Bundesrat vorschlägt)
in den Rahmen der Bestimmungen über die Wehrpflicht
(Art. 19), das Bundesheer (Art. 20), die Gesetzgebung über
das Wehrwesen (Art. 21), die Waffenplätze (Art. 22) und
die Errichtung öffentlicher Werke (Art. 23), hineingesetzt
werden soll. Eine allgemeine Eigentumsgarantie wird dort
nichts anderes als ein Findling eines weitentfernten Glet-
schers sein.

Wichtiger als diese Frage der Verfassungskosmetik
wäre allerdings die materielle Frage, was man eigentlich
mit einer solchen Eigentumsgarantie wolle. Wollen wir
wirklich «das Eigentum gewährleisten»? Sind mit einer
deklamatorischen Gewährleistung des Eigentums nicht
Vorstellungen verbunden, die einer anderen wirtschaft-
lichen und geistesgeschichtlichen Epoche angehören und
die deshalb etwas antiquiert sind ? Ich würde mich nicht da-
ran stossen, wenn diese Bestimmung schon 1848 in die Ver-
fassung hineingekommen wäre; damals hätte sie nämlich
dem Geist der Zeit entsprochen. Wäre es nicht sinnvoller,
zum Beispiel zu sagen: Der Bund schützt jede Art von
rechtmässig erworbenem Eigentum gegen Willkür? Das
wäre zwar etwas komplizierter und gäbe wohl auch zu
einigen Diskussionen Anlass. Aber sie wäre sinnvoller
als eine blanke Eigentumsgarantie, wie sie der Bundesrat
vorschlägt. Dabei ist es auch noch fraglich, ob sogar
diese andere Formulierung der Komplexität der modernen
Wirtschafts- und Eigentumsverhältnisse Rechnung tragen
würde. Denn unter anderem wären folgende Tatsachen

in Rechnung zu stellen: Der Schutz des «direkten Eigen-
tums» ist schon heute und auch ohne besondere Verfas-
sungsbestimmung kaum besonders problematisch. Im
Gegensatz zum Bodeneigentum, das in der Regel direktes
Eigentum ist, ist aber heute als Folge der Industriali-
sierung im weitesten Sinne des % Wortes ein sehr grosser
Teil des Eigentums eher als «indirektes Eigentum» zu
bezeichnen. Wohl verfügt der Eigentümer über Eigentums-
titel, zum Beispiel Aktien, aber die in diesen Titeln ver-
körperten wirtschaftlichen Mittel werden oft durch Dritte
verwaltet. Der Schutz dieser Art von Eigentum ist nun
aber nicht nur komplexer und wirtschaftlich wichtiger,
sondern auch juristisch viel problematischer als der
Schutz des direkten Eigentums. Denn im Zusammenhang
mit diesem indirekten Eigentum wird mit juristischen
Fiktionen gearbeitet, deren praktische Bedeutung als
Schutz gegen Willkür äusserst fragwürdig sein kann und
durch die in gewissen Fällen jeder Schutz gegen Willkür
sogar aufgehoben wird. Es dürfte kein Geheimnis sein,
dass ich damit unter anderem auf das Aktienrecht an-
spiele, durch das heute ein zum Eigentumsproblem ge-
hörender Fragenkomplex in sehr fragwürdiger Weise ge-
regelt wird. Es dürfte auch klar sein, dass dieser Fragen-
kreis in seiner volkswirtschaftlichen Bedeutung dem Eigen-
tum an Boden keineswegs nachsteht. Wenn in der Bundes-
verfassung schon der Schutz des Eigentums, und sogar
für alle Arten von Eigentum, verankert wird und darüber
besondere Bestimmungen erlassen werden sollen, wäre es
sicher angebracht, zum Beispiel eben dem Problem des
indirekten Eigentums wenigstens so viel Aufmerksamkeit
zu schenken wie jenem des Eigentums an Boden. Es wäre
deshalb auch keineswegs abwegig, eine das Eigentums-
recht schützende Verfassungsbestimmung, zum Beispiel
durch folgenden, in Anlehnung an Artikel 959 des Obliga-
tionenrechts formulierten Grundsatz zu ergänzen: «Wer
das Eigentum Dritter verwaltet, ist gegenüber dem Eigen-
tümer so zur Rechenschaft verpflichtet, dass dieser einen
möglichst sicheren Einblick in die Lage seines Vermögens
erhält. »

Die vorangehenden Ausführungen haben nicht den
Zweck, die Diskussion durch entsprechende Anträge über
den ursprünglichen Fragenkreis des Bodenrechts hinaus
zu erweitern. Sie sollen lediglich dartun, dass man es
mit gutem Grund als unzweckmässig betrachten kann,
die Frage einer verfassungsmässigen Garantie des Eigen-
tums sozusagen wie eine «Zugabe» zu behandeln oder
einfach eine «Gelegenheit wahrzunehmen». Dagegen kann
es im Rahmen einer Totalrevision der Bundesverfassung
durchaus angemessen sein, die Formulierung einer Eigen-
tumsgarantie vorzusehen. Das sollte aber auch nur dann
getan werden, wenn man gleichzeitig bereit ist, alle mit
einer solchen Eigentumsgarantie verbundenen Probleme
zu beachten und zu behandeln. Im Zusammenhang mit
der Regelung des Bodenrechts besteht dazu aber weder
ein Anlass, noch ist die dafür erforderliche Zeit verfügbar.
Aus den angeführten Gründen soll darauf verzichtet
werden, im Zusammenhang mit der Bodenrechtsfrage eine
Gelegenheit wahrzunehmen, die Verfassung mit einer in
ihren Kompetenzen bisher gar nicht gründlich durch-
dachten allgemeinen Eigentumsgarantie zu garnieren. Es
fällt uns kein Stein aus der Krone, wenn wir darauf ver-
zichten, die Vorlage über das Bodenrecht mit einer allge-
meinen Eigentumsgarantie zu krönen. Denn diese Krone
wäre nicht aus echtem, sondern höchstens aus «Trompeten-
gold». Das Wortspiel könnte man etwa fortsetzen: Trom-
peten - Blechmusik - Blech. Die Annahme, eine solche
Eigentumsgarantie sei Voraussetzung für das richtige Ver-
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ständnis anderer Bestimmungen, ist nämlich durchaus
nicht stichhaltig. Im Gegenteil. Es wäre viel logischer,
überhaupt nur einen neuen Verfassungsartikel zu schaffen
und diesen im Sinne des Bundesrates und der Anträge
der nationalrätlichen Kommission, entsprechend dem
Ihnen schriftlich vorgelegten Antrag, zu fassen. Durch
diesen Antrag werden alle Punkte erfasst, die im Zusam-
menhang mit dem Bodenrecht geregelt werden sollen.
Dieser Auffassung stimmt auch Herr Prof. Meyer-Hayoz
zu, der an den mühsamen Vorarbeiten für diese Vorlage
intensiv mitgearbeitet hat und mit dem ich meine Vor-
schläge verschiedentlich besprach. Sobald Eintreten auf
die Vorlage beschlossen ist, werde ich mir gestatten,
Ihnen zu beantragen, das Bodenrecht durch einen einzigen
neuen Verfassungsartikel zu regeln. Der dafür vorge-
schlagene Text beschränkt sich auf die das Bodenrecht
betreffenden Punkte und stellt zweckentsprechend die für
das Bodenrecht in erster Linie wesentlichen Punkte an
den Anfang. Dabei möchte ich meinen Antrag so ver-
standen wissen, dass er zunächst grundsätzlich einen
Antrag zu Artikel 22ter, Absatz l, darstellt. Demgemäss
sollte zunächst festgestellt werden, ob dieser Absatz l
gemäss Vorschlag der Minderheit oder Mehrheit zu formu-
lieren wäre, denn erst dann wird man wissen, ob gegen-
über der gewählten Form von Absatz l nicht der Ver-
zicht auf diesen Absatz doch eigentlich vorzuziehen wäre.

Gerwig: Im Rahmen der weitgespannten Eintretens-
debatte dürfte es erlaubt sein, ebenfalls ein wenig gegen
den Stachel zu locken und einen Antrag zu unterstützen,
der weder vom Bundesrat, noch vom Ständerat und auch
nicht von der nationalrätlichen Kommission, weder von
der Mehrheit, noch von der Minderheit kommt, sondern
eben vom Kollegen Brunner, den Sie gehört haben, den
Sie auch in der «Neuen Zürcher Zeitung» gelesen ha-
ben.

Für einen Neuling in diesem Saal ist die vorgeschlagene
Regelung der verfassungsrechtlichen Ordnung des Boden-
rechtes zweifellos an sich enttäuschend. Der magere, ge-
rupfte bundesrätliche Spatz vermag - ich kann das für
meine Generation sagen - nicht sehr zu begeistern. Alle
Massnahmen, die hier vorgeschlagen werden, hätten bei
gutem Willen schon längst durchgeführt werden können,
zu einer Zeit notabene, in welcher diese Massnahmen
noch viel wichtiger gewesen wären als heute. Etwas Neues,
Mutiges oder auch nur Eigenes ist nicht gewagt, aber -
was noch schlimmer ist - auch kaum diskutiert worden.
Es wird so sein, dass man auch hier die etwas ausge-
tretenen Pfade unserer sogenannten wohlbewährten Insti-
tutionen leicht ausbessert, ohne jedoch einen neuen Weg
zu suchen, der doch ebenso dringend nötig wäre. Dieser
Weg ist - das ist mir auch klar - heute politisch gar nicht
mehr möglich. Immerhin muss der Text genau durch-
leuchtet werden. Meines Erachtens wird auf der einen
Seite materiell zu wenig, auf der ändern formell zuviel
verwirklicht. Der Bundesrat hat das bisher schon be-
stehende, aber in der Verfassung nicht niedergelegte
Grundrecht des Eigentums, des privaten Eigentums, jetzt
auch noch in der Verfassung verankern wollen. («Das
Eigentum ist gewährleistet.») Herrn Brunners Frage, ob
wir gerade in der heutigen Zeit das Eigentum wirklich
gewährleisten und damit aufwerten wollen oder ob nicht
mit einer solchen Gewährleistung des Eigentums Vorstel-
lungen verbunden sind, die antiquiert, ideologisch und
einer vergangenen wirtschaftlichen und geistesgeschicht-
lichen Epoche angehören, erscheint berechtigt, und ich
habe heute noch keine Antwort gehört.

Die ganze Neuregelung des Bodenrechtes im Sinne
der vorgeschlagenen Artikel 22 ter und quater zeigt ja
eben, dass heute der Eigentumsbegriff nicht mehr so ein-
fach zu formulieren ist wie früher, dass gerade das Eigen-
tum sich eben gewisse Eingriffe im Interesse des Landes
und des Volkes gefallen lassen muss. Und ausgerechnet
in einem solchen Moment wird apodiktisch der Verfas-
sungssatz geprägt, das Eigentum werde gewährleistet.
Wenn dieser Satz im ungeschriebenen Recht doch so
sicher gilt, dann wäre es jetzt nicht nötig, ihn auch noch
schriftlich festzusetzen; dann hätte er ja seine Wirksam-
keit bewiesen. Wenn aber - und ich glaube, da sind sich
Linke und Rechte einig - das Eigentum nicht mehr so
unangefochten dasteht, wenn überhaupt ein neues Boden-
recht in der Hauptsache nur deshalb kommen muss, um
gerade das Grundeigentum zu beschränken, dann gehört
der Artikel eben heute nicht in die Verfassung. Wir können
nicht gerade dann ein Freiheitsrecht schriftlich demon-
strieren, wenn uns allen ein wenig Angst wird davor, es
uneingeschränkt auszuüben. Wir dürfen dem Bürger nicht
unter Artikel 22ter, Absatz l, sagen, sein Eigentum sei
frei, im zweiten Absatz ihm aber zurufen, dass diese Frei-
heit eben doch nicht so frei sei. Das verwirrt den Bürger
und verwirrt die Verfassung. Wir wollen den Bürger
durch die Neuregelung des Bodenrechtes daran erinnern,
dass es heute Aufgaben des Bundes und der Gemeinden
gibt, bei deren Durchführung Opfer des Einzelnen nötig
sind, um das Gesamtziel zu gewährleisten. Dieses Opfer
wollen wir heute verankern und nicht das Eigentum, das
im übrigen kantonal schon gesichert ist.

Die Kernfrage: Was ist überhaupt Eigentum, was ist
recht verstandene Eigentumsgarantie?, wird durch den
Satz «Es ist gewährleistet... » ja nicht beantwortet. Viel-
mehr ist es dringend notwendig, dass wir Parlamentarier
uns mit dem Eigentumsbegriff einmal wirklich befassen.
Dies ist aber nur im Zusammenhang der Totalrevision
der Bundesverfassung möglich. Es ist sinnlos, heute die
Eigentumsgarantie zu verankern, wenn wir bei der Total-
revision, auf die wir ja wirklich hoffen, alles noch einmal
neu überdenken und wohl auch neu definieren müssen.
Unsere in der Verfassung enthaltenen Grundrechte tönen
- speziell nach aussen - ja immer sehr fortschrittlich und
freiheitlich. Wir sind auch immer gebührend stolz darauf.
Wie weit sie aber effektiv wirken, hängt nicht von der
Formulierung in der Verfassung ab. Und da ist dann der
Stolz doch etwas geringer.

Ich bin der Auffassung, dass wir heute das Boden-
recht und nicht die Probleme des Eigentums regeln sollen.
Ich bin daher mit dem Antrag von Herrn Brunner einig,
Artikel 22ter, Absatz l, überhaupt zu streichen. Auch
die Fassung der Minderheit - die Fassung von Werner
Schmid und einiger meiner Kollegen - ist unglücklich
und bringt die rechte Lösung nicht. Die Formulierung:
«Das Eigentum ist im Rahmen des Volkswohls gewähr-
leistet», zeigt deutlich das Missbehagen mit dem vom
Bundesrat vorgeschlagenen Verfassungstext, beseitigt aber
dieses Missbehagen in keiner Weise. Ein unnötiger Ver-
fassungstext wird nicht besser und nicht nötiger durch
unglückliche Abschwächungen. Ich kenne in der ganzen
Bundesverfassung der Eidgenossenschaft keinen einzigen
Artikel, mit Ausnahme des Jesuitenverbotes, der nicht
nur unter der stillschweigenden Voraussetzung des Wohles
des Volkes gilt. Die ganze Bundesverfassung ist doch -
oder sollte es sein - so konzipiert, dass sie zum Wohle
des Volkes da sein muss. Somit ist der Zusatz «zum
Wohle des Volkes» sicher gut gemeint, und der Verfas-
sungsartikel ist mit dieser Beschränkung etwas besser,
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aber er wird nicht nötiger. Was ist überhaupt «das Wohl
des Volkes»? Wir sind Volksvertreter. Was aber dem
Volk gut tut, was ihm zum Wohle dient, darüber haben
wir wohl etwa 200 Vorstellungen, und dann kommen
noch jene der Parteien hinzu.

Ich bitte Sie daher, dem Antrag Brunner zuzustimmen.

Wüthrich: Ich will mich nicht zu der amputierten
bundesrätlichen Vorlage äussern; das ist sehr gut und
eindrücklich getan worden durch unseren Fraktions-
kollegen Muheim und durch unsern Ratskollegen Werner
Schmid.

Ich möchte aber festhalten, dass auch meine Generation
vom Vorschlag der nationalrätlichen Kommission nicht
begeistert ist. Ich glaube, es handelt sich beim Boden-
recht nicht um ein Generationenproblem, sondern um
ein Problem, das das ganze Volk angeht.

Ich möchte mich aber nicht dazu äussern, sondern
ein Problem zur Diskussion stellen, das in den Rahmen
der Vorlage gehört, jedoch nicht direkt berührt wird.
Es handelt sich um den Schutz der Landschaften von
nationaler Bedeutung, der nach Äusserungen kompetenter
Persönlichkeiten durch die Vorlage nicht gedeckt sein
soll. Ist diese Lücke - so kann man sich fragen - durch
Artikel 24sexies gedeckt? Das ist der Natur- und Heimat-
schutzartikel. Es heisst dort: «Der Natur- und Heimat-
schutz ist Sache der Kantone.» Im Absatz 2 lesen wir:
«Der Bund hat in Erfüllung seiner Aufgaben das heimat-
liche Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten
sowie Natur- und Kulturdenkmäler zu schonen und, wo
das allgemeine Interesse überwiegt, ungeschmälert zu
erhalten. »

Die Expertenkommission für Fragen der Landes-
planung - sie wurde hier schon mehrmals zitiert - sagt
in ihrem Bericht dazu: «Der Natur- und Heimatschutz
ist in erster Linie durch die Kantone zu pflegen und zu
unterstützen. Der Bund schreitet unter möglichster Wah-
rung des Föderalismus nur dann ein, wenn die kantonalen
Bestrebungen allein nicht zum Ziele führen oder wenn
das allgemeine Interesse des Landes Massnahmen als
dringend notwendig erscheinen lässt. Bei der Schaffung
des Verfassungsartikels 24sexies sind Belange der Landes-
planung in engerem Sinne bewusst ausgeklammert worden.
So wird es beispielsweise nicht zulässig sein, auf Grund
des Verfassungsartikels Erholungsgebiete zu schaffen, in-
dem sie als Naturreservate bezeichnet werden. Es muss
in grundsätzlicher Hinsicht davon ausgegangen werden,
dass Artikel 24sexies der Bundesverfassung hiezu keinerlei
planerische Handhabe bietet. »

Bekanntlich existiert eine Liste der zu erhaltenden
Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Be-
deutung, ausgearbeitet von einer Kommission, die aus
Vertretern des Schweizerischen Bundes für Naturschutz,
der Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz und
des Schweizerischen Alpenclubs bestand. Diese Liste
dient jedoch nur als Wegleitung, es kommt ihr keinerlei
Rechtskraft zu. Daraus sehen wir, dass der Schutz der
Landschaften von nationaler Bedeutung durch den Natur-
und Heimatschutzartikel nur sehr bedingt gedeckt ist.
Wenn in einem Kanton die rechtlichen Grundlagen, ent-
sprechende Massnahmen durchzusetzen, fehlen, das heisst
wenn die Gemeinden nicht dazu gezwungen werden
können, dann hängt die ganze Sache in der Luft. Hier
muss man sich deshalb die Frage stellen: Ist der Land-
schaftsschutz mit dem Artikel 22quater der heute zur
Diskussion stehenden Vorlage gedeckt? Diese Frage ist
sehr umstritten. Jedenfalls kann der Bund kaum gegen

die Kantone verfügen, da immer auch eine Kostenfrage
damit verbunden ist.

Diese Lücke hatte mich in der Kommission veranlasst,
einen neuen Absatz 3 des Artikels 22quater vorzuschlagen,
und zwar mit folgendem Wortlaut: «Zum Schütze der
Landschaften von nationaler Bedeutung kann der Bund
nach Anhören der betroffenen Kantone besondere Zonen-
ordnungen erlassen. » In der Diskussion über diesen Vor-
schlag wurde von Kommissionsmitgliedern erklärt - auch
der Bundesrat liess das durchblicken -, dass der Land-
schaftsschutz durch die Kompetenz des Bundes, Grund-
sätze für die der Erschliessung und Besiedlung des Landes
und der zweckmässigen Nutzung des Bodens dienenden
Zonenordnungen aufzustellen, gedeckt sei, allerdings - so
wurde erklärt - nur subsidiär.

Ich möchte den Herrn Bundesrat bitten, sich auch
vor dem Plenum zu dieser Frage zu äussern. Ich behalte
mir vor, wenn die Antwort unbefriedigend ausfallen sollte,
den in der Kommission gestellten Antrag wieder aufzu-
nehmen. Ich danke Ihnen.

Fischer-Bern: Bei der Beurteilung dieser Vorlage
müssen wir in erster Linie davon ausgehen, dass es sich
weniger um die Schaffung neuen Rechtes handelt, als um
die Übertragung von Kompetenzen, die bisher den Kan-
tonen zustanden, auf den Bund. Es handelt sich also vor
allem um eine staatspolitische Angelegenheit. Ich bedaure
deshalb, dass die Föderalisten in diesem Saale nicht zahl-
reicher auf diesen sehr wichtigen Punkt hingewiesen haben.
Wenn man überzeugt ist, es sei an der Zeit, auch diese
Aufgabe den Kantonen wegzunehmen und in die Hände
des Bundes zu legen, dann sollte man nach meiner Auffas-
sung dafür sorgen, dass die neue Verfassungsbestimmung
so klar und eindeutig lautet, dass sie nachher zu keinen
Schwierigkeiten in der Auslegung Anlass bietet. Es gibt
viele andere Fälle - ich erinnere an das Instrumentarium
der Nationalbank -, bei denen wenige Jahrzehnte nach
Erlass einer Verfassungsbestimmung die Dinge völlig
anders beurteilt und interpretiert werden, als es seinerzeit
der Wille des Verfassungsgesetzgebers war. Sie wissen, dass
beim Instrumentarium der Nationalbank für jede der
möglichen Thesen zwei bis drei Gutachten dafür, aber
ebenso zwei bis drei Gutachten dagegen bestehen, und zwar
von namhaften Staatsrechtlern.

Der Bundesrat will bekanntlich im Artikel 22quater
über die Landesplanung sowohl die Erschliessung wie die
Besiedlung des Landes und die Nutzung des Bodens als
Kompetenzumschreibung aufgenommen wissen. Wir sind
dem Ständerat sehr dankbar, dass er wenigstens die Er-
schliessung des Landes herausgestrichen hat. Damit ist eine
gewisse Klarstellung erfolgt. Während man sich in bezug
auf die Nutzung des Bodens immerhin etwas Konkretes
vorstellen kann, nämlich die Schaffung von Zonen, ist es
schwierig zu wissen, was mit dem Begriff der Besiedelung
des Landes gemeint ist. Wie der Herr Kommissions-
referent bereits erklärte und wie im Bericht des Bundes-
rates an die ständerätliche Kommission vom November
letzten Jahres nachzulesen ist, ist man sich offenbar selbst
im Bundesrat noch nicht klar darüber, welcher Gegenstand
definitiv in der Ausführungsgesetzgebung über die Be-
siedelung des Landes behandelt werden soll.

Es gibt drei Probleme, die mit diesem Artikel 22quater
gelöst werden sollen. Das eine betrifft die Finanzierung
und Subventionierung der Landesplanung. Ich habe nichts
dagegen, dass man in massvoller Weise Subventionen zur
Förderung der Landes-, Regional- und Ortsplanung aus-
richtet, wobei man sich allerdings darüber klar sein muss,
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dass in erster Linie die Gemeinden und Kantone zum
Zuge kommen sollen, der Bund nur dann, wenn es nicht
anders geht.

Die zweite Gruppe von Kompetenzen ist diejenige, die
der Herr Kommissionsreferent als Koordination bezeichnet
hat. Das betrifft die bundesrechtliche Regelung von Fällen,
in denen es darum geht, dass Probleme über die einzelnen
Kantonsgrenzen hinausgehen. Auch hier wird keine
prinzipielle Opposition gemacht werden können, obwohl
man sich überlegen muss, ob hier nicht der viel gerühmte
kooperative Föderalismus zum Zuge kommen sollte und
der Bund möglichst wenig zu intervenieren hätte.

Viel problematischer ist demgegenüber der Hauptteil
der beabsichtigten Kompetenzen, nämlich die Kompetenz
zu Interventionen in bezug auf die Besiedlung des Landes.
Es ist im Bericht des Bundesrates an die ständerätliche
Kommission nachzulesen, dass man hier nach einem Leit-
bild suchen will und im Rahmen dieses Leitbildes soll dann
diese Besiedlungspolitik betrieben werden. Ich kann mir
praktisch nicht gut vorstellen, wie ein solches Leitbild
auszusehen haben wird. Ich nehme an, es würde dann von
den Landesplanern ausgearbeitet und wir hätten hier
darüber zu befinden, ob diese oder jene Gegend in der
Besiedlungspolitik zu fördern, oder im Gegenteil zu be-
hindern sein wird. Ich habe irgendwo nachgelesen, dass eine
Bundesstelle dem Institut für Orts-, Regional- und Landes-
planung an der ETH den Auftrag gegegeben hat, einen
gesamtschweizerischen Industriezonenrichtplan aufzustel-
len. Ich bin zu wenig im Bild, um zu wissen, was damit
gemeint ist, aber man könnte sich vorstellen, dass der Bund
dazu übergeht, anhand eines solchen Planes in Zukunft die
Industrie dort zu fördern, wo es ihm gut scheint, oder dort
zu behindern, wo er das Gefühl hat, es habe schon viel zu
viel davon. Ich habe persönlich Mühe, diesem Glauben an
einen solchen Superinterventionismus, an diese Gesamt-
steuerung in strukturpolitischer Hinsicht irgend etwas abzu-
gewinnen und ich glaube auch, dass es sehr schwer und
politisch fast nicht möglich sein wird, zugunsten und vor
allem zu Lasten einzelner Regionen des Landes Besiedlungs-
politik zu betreiben. Wir wissen ja, dass die Regional-
interessen immer sehr virulent zum Ausdruck gebracht
werden, und hier werden dann regionale Interessen in sehr
starker Form tangiert.

Das einzige, was mir notwendig scheint, oder womit ich
mich schliesslich abfinden könnte, ist eine verfassungs-
mässige Grundlage für die Schaffung von Nutzungszonen.
Es geht hier, vereinfacht gesagt, um die Möglichkeit, die
verfassungsmässige Kompetenz dem Bund zu geben,
Landwirtschaftszonen einzuführen, das heisst das bäuer-
liche Bodenrecht zu realisieren, wobei ja heute morgen
schon gesagt worden ist, dass es noch gar nicht sicher ist,
ob die Bauern ein solches Bodenrecht überhaupt wollen.
Die übrigen Volkskreise werden den Bauern ein Bodenrecht
zweifellos nicht verwehren dürfen, aber wenn dieses
bäuerliche Bodenrecht nicht sehr grosszügig und freiheitlich
ausgebaut ist, wenn es kurzsichtig oder engherzig gestaltet
wird, wird es praktisch nicht realisierbar sein. Aber wir
möchten hier der Landwirtschaft zum mindesten die
verfassungsrechtliche Möglichkeit nicht vorenthalten, ein
solches bäuerliches Bodenrecht an die Hand zu neh-
men. Aber die übrigen Bestimmungen, diese Er-
schliessung des Landes, die auch vom Ständerat heraus-
gestrichen worden ist und die Besiedlung des Landes,
gehen mir zu weit, und im Gewerbe ist man der Auffassung,
dass eine Kompetenzerteilung in dieser Richtung nicht in
Frage kommen kann. Man soll sich auf das beschränken,
was die nationalrätliche Kommission vorschlägt, nämlich

auf die verfassungsmässige Kompetenz des Bundes, auf
dem Wege der Gesetzgebung eine Zonenordnung oder
Zonenordnungen einzuführen. Wir würden in der Volks-
abstimmung einer weitergehenden Lösung unter keinen
Umständen zustimmen können.

Noch eine Bemerkung in referendumspolitischer Hin-
sicht. Ich glaube, dass sich diejenigen täuschen, die glauben,
im Volke bestehe eine Grundwelle zum Interventionismus
auf dem Gebiete des Privateigentums und des Bodens. Wir
haben ja glücklicherweise, und dafür sind wir den Sozial-
demokraten dankbar, das letzte Jahr eine Testabstimmung
durchführen können über eine politisch und referendums-
politisch sehr schön gestaltete und aufpolierte Vorlage,
über die Bodenrechtsinitiative, die am 2. Juli 1967 ver-
worfen worden ist. Ich möchte doch für diejenigen, die sich
nicht mehr an die Zahlen erinnern, sagen, dass die Initiative
der Sozialdemokraten und des Gewerkschaftsbundes mit
397 000 Nein gegen 193 000 Ja und mit allen Ständen gegen
einen einzigen Stand verworfen worden ist. Ich glaube,
niemand wird auch sagen können, dass das Resultat der
Nationalratswahlen diese freiheitliche Gesinnung, die im
Volksentscheid vom 2. Juli 1967 zum Ausdruck gekommen
ist, korrigiert hat.

Ich bin der Meinung, wir sollten auf die Vorlage ein-
treten. Es kann aber meines Erachtens nicht in Frage
kommen, dass die Lösungen des Bundesrates oder des
Ständerates schliesslich Verfassungsrecht werden dürfen,
und vor allem möchte ich auch vorschlagen, dass man die
Anträge der nationalrätlichen Kommission tel quel akzep-
tiert und nicht durch Abänderungen korrigiert.

Binder: Anlässlich der letzten Bodenrechtsdebatte habe
ich mich sehr heftig mit meinem verehrten Kollegen Mu-
heim gestritten. Heute muss ich sagen, dass ich in der Frage
Planungsartikel weitgehend mit ihm einverstanden bin. Ich
hoffe, dass ich deswegen nicht als Linker verschrien werde.
Ich möchte auch Herrn Kollega Fischer sagen, dass ich ein
überzeugter Föderalist bin, aber ein Anhänger des dyna-
mischen Föderalismus, nicht des statischen Föderalis-
mus.

«Raumplanung - Zentralproblem der Industriegesell-
schaft », so lautet ein bemerkenswerter und ein anspruchs-
voller Aufsatz von Dr. Nicolaus Sombart in der Monats-
schrift «Civitas» des Schweizerischen Studentenvereins.
Handelt es sich hier lediglich um das Schlagwort eines
Planungsfanatikers oder verbirgt sich hinter dieser Formu-
lierung die politische Realität der heutigen Gesellschaft?
Die Antwort könnten Sie an sich erst geben, wenn Sie diesen
sehr gescheiten Aufsatz gelesen hätten. Ich für meinen Teil
bin sicher kein Planungsfanatiker. Aber ich möchte fest-
halten, dass das höchst interessante und erregende und
vielleicht für die Zukunft unseres Staates entscheidende
Phänomen «Planung» bis heute von uns kaum begriffen
und sicher nicht bewältigt worden ist.

Zum näheren Verständnis möchte ich zunächst einige
Fakten geben. Ein bekannter schweizerischer Publizist hat
vor einiger Zeit erklärt, die Fakten seien eigentlich das
Aufregendste in unserer Zeit. Ich glaube, wenn wir die
Frage Planung richtig beurteilen wollen, dann müssen wir
zunächst von gewissen Fakten, die einfach da sind, aus-
gehen.

Erstes Faktum: In den beiden letzten Jahrhunderten hat
sich die Bevölkerung in Europa von 144 Millionen auf 573
Millionen gesteigert. Die schweizerische Bevölkerung hat
sich in hundert Jahren rund verdoppelt. Vor allem in den
letzten beiden Jahrzehnten hat sich jedoch das Bevölke-
rungswachstum ganz bedeutend beschleunigt. Wenn dieses
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Wachstumstempo beibehalten wird, dann wird sich unsere
Bevölkerung in rund 50 Jahren verdoppeln.

Zweites Faktum: Die fortschreitende Rationalisierung
aller Lebensbereiche führt zu einer beispiellosen Steigerung
der Produktivität. Immer grössere Teile der Bevölkerung
steigen in den sogenannten tertiären Sektor, also in den
Dienstleistungsbereich, auf. Die schönste Errungenschaft
der Steigerung der Produktivität besteht für viele Menschen
darin, dass sie wohl geistig anspruchsvoller, aber weniger
lang arbeiten müssen. Man nennt deshalb die entfaltete
Industriegesellschaft vielfach auch eine Freizeitgesell-
schaft.

Drittes Faktum: Die moderne Industriegesellschaft
wird eine städtische Gesellschaft sein. Gegen Ende des
18.Jahrhunderts - das ist immerhin bemerkenswert: um
1790 - bestanden in der Schweiz erst zwei Städte im heu-
tigen Sinn des Wortes, also mit einer Einwohnerzahl von
mehr als 10 000, nämlich Basel mit rund 13 000 Einwohnern
und Bern mit 11 200 Einwohnern. Alle ändern heutigen
Städte lagen noch unter der Grenze von 10 000 Einwohnern,
nämlich Zürich mit 9500, Luzern mit 6400 und Solothurn
mit 3800 Einwohnern. In den Jahren 1850 bis 1950 - kurz
vorher wurde unsere Bundesverfassung geschaffen - wiesen
unsere fünf grösseren Städte folgende Zuwachsraten auf:
Genf 368%, Bern 425% Lausanne 530%, Basel 554% und
Zürich 2194%. Im Jahre 1850 lebten erst 6,5% der schwei-
zerischen Bevölkerung in Städten oder städtischen Agglo-
merationen; 1960 befand sich bereits die Mehrheit der
schweizerischen Bevölkerung in städtischen Agglomera-
tionen. Dieser Konzentrationsprozess geht rapid weiter,
und die Planer erklären, dass bei einer Einwohnerzahl zum
Beispiel von 8 Millionen mehr als 5 Millionen Schweizer
sich in Städten befinden werden.

Viertes Faktum: Bevölkerungsvermehrung, Steigerung
der Produktivkräfte und dadurch Vermehrung der Freizeit
sowie die zunehmende Urbanisierung werden die Raum-
bedürfnisse der Menschen gewaltig ansteigen lassen. Vor
allem für die Wohnung, für Büros und für die Freizeit
müssen in den kommenden Jahrzehnten Nutzungsflächen
zur Verfügung gestellt werden, über deren Ausmass wir uns
heute gar keine Vorstellungen machen.

Ich fasse zusammen: Die schweizerische Bevölkerung
wird in den nächsten Jahrzehnten weiterhin stark ansteigen.
Der Wohlstand wird wachsen, und der Mensch wird besser
und komfortabler wohnen wollen und damit auch mehr
Wohnraum beanspruchen. In der reichlich zur Verfügung
stehenden Freizeit werden Sportanlagen, Grünflächen,
Parks, Schwimmbäder, Seen zum Segeln und Hänge zum
Skifahren beansprucht werden. Die Urbanisierung - also
die Verstädterung - ist nicht aufzuhalten. Jedermann will
motorisiert sein. Wasserverbrauch und Abwasseranfall
werden ins fast Unermessliche ansteigen. Bei dieser
Situation bin ich der Meinung, dass nur eine zielbewusste
Siedlungs- und Verkehrsplanung eine chaotische Entwick-
lung zu verhindern vermag.

Kein Staat darf heute die Raumplanung vernachlässigen,
auch ein Bundesstaat nicht. Die föderative Struktur des
Bundesstaates, die ich nach wie vor als richtig erachte,
muss immer wieder fortgesetzt den veränderten Verhält-
nissen und Umständen angepasst werden. Auch der
Bundesstaat darf nicht planlos in die Zukunft schreiten.
Mit Recht hat deshalb der Bundesrat spät - vielleicht noch
nicht zu spät - eine Planungskompetenz des Bundes vor-
geschlagen. Dem Bund fehlte bis heute die Kompetenz zu
einer Gesamtplanung. Nach übereinstimmender Auffas-
sung soll der Bund nicht eine Vollkompetenz erhalten,
sondern nur eine Rahmenkompetenz. Ich glaube, in dieser
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Beziehung decken sich alle Formulierungen, die uns vorge-
schlagen werden.

Die Frage stellt sich nun : Was gehört in diese Rahmen-
kompetenz hinein? Zunächst einmal muss der Bund
kompetent sein, Grundsätze aufzustellen über ein natio-
nales Leitbild. Auf ein solches Leitbild kann ein moderner
Staat nicht verzichten. Hier bin ich mit Herrn Kollega
Bieri in keiner Weise einverstanden. Auch wenn es schwie-
rig ist, ein nationales Leitbild zu schaffen, dürfen wir
darauf nicht einfach verzichten. Ich glaube auch, die
Zuständigkeiten von Bund, Kanton und Gemeinden
müssen immer wieder gegenseitig abgestimmt werden.
Wenn wir heute schon von Staatsreform sprechen, dann
müssen wir auch einsehen, dass ein Staat ohne Planung
und ohne Leitbild über die Raumordnung überhaupt
nicht mehr geführt und regiert werden kann.

Sodann soll und muss der Bund die Planungen auf der
eigenen Stufe, aber auch die Planungen der untergeordneten
staatlichen Gemeinschaften koordinieren können. Jede
Planung ist sinn- und zwecklos, wenn sie nicht aufeinander
abgestimmt ist. Diese Planungskoordination wird im Bund
eine sehr schwierige, aber eine notwendige Aufgabe sein,
die er einfach besitzt.

Drittens muss der Bund, damit die Gesamtplanung
durchsetzbar ist, ein Instrumentarium für die Planung zur
Verfügung stellen. Dazu gehört als Kernstück die Zonen-
ordnung, das heisst die klare Aufteilung zwischen Bauland
und landwirtschaftlichem Land, wobei der Bund wiederum
nur Grundsätze aufstellt, aber die Legung der Zonen im
Einzelfall Sache der Kantone und der Gemeinden bleiben
muss. Zu diesem Planungsinstrumentarium gehören dann
aber auch die modernen Planungsmittel der Landum-
legung, der Bausperre, des Immissionsverbotes usw. Kein
Planungsgesetz kann auf dieses Instrumentarium ver-
zichten.

Zur Lösung dieser Aufgaben sind uns gemäss der Fahne
vier verschiedene Anträge gestellt worden. Ich persönlich
bin der Meinung, dass der Antrag des Ständerates die beste
und die zweckmässigste Lösung dieses schwierigen Pro-
blems darstelle. Auf die föderalistische Struktur des
Staates ist dort in hinreichender Weise Rücksicht genom-
men, indem ganz klar gesagt wird, der Bund könne nur all-
gemeine Vorschriften erlassen, während die Anwendung
dieser Vorschriften und insbesondere die Festlegung der
Zonen Sache der Kantone sei. Der Vorschlag der Kom-
missionsmehrheit unseres Rates scheint mir hingegen
prima vista zu eng zu sein. Hier kann der Bund lediglich
Vorschriften über ein einziges Planungsmittel, nämlich über
die Zonung erlassen. Nun ist, das will ich zugeben, diese
Zonenordnung wohl ein Kernstück jeder Raumordnung,
aber wenn wir den Text so eng fassen, wie es die Kommis-
sionsmehrheit tut, dann stellen sich einfach ganz konkrete
Fragen, und ich wäre dankbar, wenn diese konkreten und
klaren Fragen eindeutig beantwortet würden.

1. Frage: Kann nach dieser Formulierung der Bund ein
siedlungspolitisches nationales Leitbild erstellen ?

2. Frage: Wie will der Bund die verschiedenen Planun-
gen nach dieser Formulierung koordinieren?

3. Frage: Kann der Bund, nachdem nur von der
Zonenordnung die Rede ist, auch Vorschriften über Land-
umlegung, Bausperre, Immissionsverbot usw. erlassen ?

Ich sehe vorläufig diese Möglichkeiten bei dieser engen
Fassung nicht, aber ich lasse mich gerne belehren. Ich werde
für einmal dem Antrag des Bundesrates zustimmen, weil ja
der Antrag des Ständerates in unserem Plenum nicht aufge-
nommen worden ist.
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Wir haben anlässlich der Abstimmung über die Boden-
rechtsinitiative versprochen, dass wir eine zeitgemässe
Lösung des Bodenproblems in Angriff nehmen werden. Ich
möchte mich persönlich an dieses Versprechen halten und
mich nicht dem Vorwurf aussetzen, nach dem Prinzip zu
handeln: Es muss etwas geschehen, aber es darf nichts
passieren.

Präsident: Ich begrüsse den frühern Aussenminister
unseres Nachbarlandes Österreich, Herrn Dr. Kreiski, auf
unserer Gästetribüne und heisse ihn in unserem Rat recht
herzlich willkommen. (Beifall.)

Tschäppät: Wenn man sich erinnert, was von den Geg-
nern der sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen Initiative
seinerzeit versprochen wurde, muss man heute enttäuscht
sein. Herr Kollega Fischer: Sie waren konsequent, Sie
haben zu allem immer Nein gesagt ; aber es gibt noch andere.
Nun hat Herr Kollega Bieri von «Schaufensterübungen
der Linken » gesprochen im Zusammenhang mit den Bera-
tungen dieser Vorlage. Was hier über den Schutz des
Privateigentums heute gesagt wurde, sind «Schaufenster-
übungen», denn es geht ja nicht um: Privateigentum, ja
oder nein, sondern zur Diskussion steht ein Beschluss des
Ständerates, dem Sie wohl nicht Eigentumsfeindlichkeit
vorwerfen können, und ein Beschluss der nationalrätlichen
Kommission. Ich möchte es auch als eine gewisse Schau-
fensterübung betrachten, wenn man das Problem darstellt
wie Herr Kollega Fischer: Interventionismus ja oder nein?
Auch diese Frage stellt sich in diesem Zusammenhang wohl
nicht.

Es ist schon gesagt worden, die nationalrätliche Kom-
mission will eine minimale Bundeskompetenz, die sich be-
schränkt auf die Aufstellung von Zonenordnungen, im
besondern auf die Aufteilung von Bauland und Nicht-
Bauland. Nun haben wir doch die paradoxe Situation, dass
der Ständerat dem Bund mehr Kompetenz geben will als die
nationalrätliche Kommission, und zwar einfach deshalb,
weil sich im Ständerat die Auffassung durchgesetzt hat,
dass mit der Fassung der nationalrätlichen Kommission
eine Landesplanung nicht verwirklicht werden kann. Und
noch etwas anderes Paradoxes: Einige Herren haben ge-
sagt, Landesplanung ja, Leitbild nein. Das ist doch ein
Eingeständnis (wenn man diese Theorie vertritt), dass man
im Grunde genommen gar nichts will.

Nun wird ja viel von Landesplanung gesprochen, aber
niemand sagt, was das ist. Meines Erachtens bedeutet Lan-
desplanung die Zusammenfassung und Koordination der
kantonalen Planungen über die Besiedlung. Es ist völlig
falsch, zu meinen, ein Leitbild sollte - oder könnte über-
haupt - von oben geschaffen werden. Die Basis bleiben die
Kantone. Aber die Kompetenz muss vorhanden sein, die
Kantone zu verpflichten, auf ihrem Gebiet überhaupt eine
Zonenordnung aufzustellen; und der Bund braucht die
Kompetenz, dann eine Koordination durchzuführen. Aber
da genügt die Fassung der nationalrätlichen Kommission
nicht.

Landesplanung ist aber noch etwas Weiteres : die Förde-
rung einer Politik sinnvoller neuer wirtschaftlicher Schwer-
gewichtsbildungen. Herr Kollege Fischer: Wir müssen ver-
hindern, dass die bisherigen Zentren - und ich vertrete hier
ein grosses Zentrum - noch grösser und dass andere Ge-
biete wirtschaftlich entblösst und entvölkert werden. Ohne
Planung und ohne gewisse Kompetenzen kommen Sie da
nicht durch.

Herr Kollega Raissig hat gesagt «es genügt doch, wenn
der Bund Kompetenzen bekommt, Förderungsmassnah-

men zu unterstützen». Darf ich Sie mal bitten, den Text
der nationalrätlichen Kommission genau anzusehen? Was
können Sie dort fördern ? Dort können Sie nämlich nicht
die Erschliessung fördern und diese Siedlung, sondern die
Zonenordnung und diese Förderung - wir sprechen von
Geld, wenn wir von Förderung des Bundes sprechen - für
diesen Punkt bedarf es nicht vieler Geldmittel, sondern
unser Problem ist doch das - in den Kantonen und in den
Gemeinden -, dass wir zu wenig Geld haben um Land er-
schliessen zu können, das dann für die Besiedlung und für
die wirtschaftliche Entwicklung zur Verfügung steht.
Meines Erachtens reicht hierzu der Text der nationalrät-
lichen Kommission nicht aus.

Ich möchte nun nicht Gesagtes wiederholen. Herr
Kollega Bieri hat gesagt, der Vorschlag der ständerätlichen
Kommission sei nüchterner und realistischer. Er ist sehr
nackt, er ist nüchtern, das ist unbestritten. Aber in die Zu-
kunft gesehen ist er unrealistischer, weil wir mit diesem
Text die Probleme, die sich jetzt für uns stellen, in den
nächsten 10 bis 20 Jahren nicht weiter kommen.

Lassen Sie mir zum Schluss sagen: es ist viel von Juri-
sterei gesprochen worden. Juristerei ist eine Wissenschaft,
aber auf politischem Parkett gelegentlich ein Denkmal für
ein politisches Rückzugsgefecht. Und hier wurde, wenn
man nicht von der Sache politisch sprechen wollte, doch
vielleicht allzu viel von Juristerei gesprochen. Wir sollten
nun vielleicht doch den Mut haben, eine Verfassungs-
grundlage zu schaffen, sagen wir auf der Grundlage des
bundesrätlichen Vorschlags. Er ermöglicht ein Minimum
an Massnahmen vorzusehen, die notwendig sind, um die
grossen Schwierigkeiten, vor denen wir früher oder später
stehen werden, bewältigen zu können. Deshalb würde ich
dem Antrag des Bundesrates zustimmen.

M. Sandoz: Notre collègue, M. Muheim, a fort bien
expliqué pourquoi et comment l'instrument de droit cons-
titutionnel, qui nous est proposé pour permettre de résou-
dre quelques-uns des problèmes posés par l'utilisation ration-
nelle du territoire, peut constituer une base de discussion
acceptable, même s'il est loin de répondre à un certain
nombre de postulats qui furent ceux du parti socialiste et
de l'Union syndicale, lors du dépôt de l'initiative populaire
dont le sort a été rappelé au cours de ce débat.

Certes nous préférerions que la notion du droit de pré-
emption ait été retenue et cela à d'autant plus forte raison
que si l'on étudie les tendances de l'évolution du droit
moderne en cette matière, on s'aperçoit qu'un certain
nombre de législations le connaissent déjà, comme en Alle-
magne fédérale par exemple, ou semblent à la veille de
l'introduire, comme en Belgique. Nous devons cependant
enregistrer sur ce point que l'échec de l'initiative populaire
nous prive - très momentanément, nous voulons l'espérer -
d'un instrument qui aurait pu être efficace.

Remarquons cependant, pour nous en réjouir, que sans
l'initiative et sans le courant d'intérêt qu'elle a déterminé
pour les problèmes du droit foncier, nous n'aurions pro-
bablement pas aujourd'hui à examiner les mérites et les
faiblesses d'un projet d'article constitutionnel sur cette
matière.

M. Muheim l'a dit également, et il faut insister sur ce
point, le modeste instrument placé en nos mains ne doit pas
être édulcoré encore sous peine de devenir - ainsi que l'est
déjà, reconnaissons-le, l'affirmation de principe de la
garantie de la propriété - une disposition purement déco-
rative de notre constitution. C'est là une des raisons impé-
rieuses pour lesquelles il faudra de toute évidence revenir
de la solution, à notre avis insuffisante, à laquelle s'est
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arrêtée la majorité de notre commission pour la rédaction
de l'article 22quater, alinéa 1, à la solution proposée par
le Conseil fédéral.

Mais il est une autre disposition encore qui mérite
d'être améliorée, dans le sens de la proposition formulée
par M. Griitter, qui tend à substituer à la notion de juste
indemnité celle d'indemnité équitable. Je pense, en effet,
qu'il importe de ne pas se borner à modifier le texte
allemand en remplaçant le terme de «volleEntschädigung»
par «angemessene Entschädigung », mais qu'il convient de
modifier aussi le texte français et de remplacer «juste in-
demnité» par «indemnité équitable».

Il ne s'agit pas ici d'une simple querelle de mots. En
fait, le principe constitutionnel, comme la notion légale et
comme l'interprétation que donne la jurisprudence des
tribunaux du terme de «juste indemnité» est celle d'«in-
demnité pleine», qui se calcule généralement sur la valeur
vénale, parfois largement supérieure au sacrifice réel con-
senti par le propriétaire du bien exproprié, dont la mesure
est donnée par l'usage que ledit propriétaire fait de son
bien.

Ici aussi, l'étude des tendances de l'évolution du droit
moderne en la matière, permet de constater que certains
textes constitutionnels et certaines dispositions légales
d'application, sans rompre du tout avec le principe - ce que
nous ne demandons pas non plus - de l'indemnisation du
propriétaire qui subit une expropriation ou une autre limi-
tation importante de son droit de propriété pour la cou-
verture intégrale du dommage subi, tendent à se dégager de
la notion d'indemnité pleine ou «juste indemnité» pour
adopter des critères plus souples, mieux en harmonie avec
les intérêts économiques en jeu - ceux de la collectivité,
comme ceux du particulier.

C'est ainsi que l'article 14 de la loi fondamentale de la
République fédérale d'Allemagne, du 23 mai 1949, prescrit
que «pour déterminer l'indemnité, il sera tenu équitable-
ment compte des intérêts de la collectivité et de ceux des
parties».

Quant à la constitution de la République italienne, du
22 décembre 1947, elle prescrit que: «La propriété privée
peut, dans les cas prévus par la loi, être expropriée contre
indemnité pour des raisons d'intérêt général. »

La législation d'application et la jurisprudence de la
cour constitutionnelle se sont chargées de préciser cette
notion d'une manière qui nous paraît fort intéressante. Il a
été statué, en particulier en Italie, que si l'indemnité ne peut
être seulement fictive ou symbolique - ce qui nous paraît
tomber sous le sens - son montant doit résulter d'une
pesée des intérêts en présence: ceux du propriétaire privé
d'une part, ceux de la collectivité d'autre part, que ces
intérêts soient de nature technique, économique, financière
ou politique. Si la législation d'application admet en prin-
cipe comme base la valeur vénale du bien, au moment de
l'expropriation, elle rejette expressément les éléments
spéculatifs qui augmentent cette valeur, qu'il s'agisse d'im-
penses faites par le propriétaire en vue de prétendre obtenir
une indemnité plus élevée, ou qu'il s'agisse de plus-value
résultant de faits extérieurs à son activité, comme des
mesures de planification du territoire ou l'érection dans le
voisinage de bâtiments publics.

Certes nous voulons faire confiance aux autorités judi-
ciaires de notre pays pour éviter que l'article 22 ter de la
Constitution ne serve de prétexte à certains propriétaires
expropriés pour s'enrichir aux dépens de la collectivité.
Mais nous pensons que ces autorités seront mieux armées
pour l'éviter si elles peuvent s'appuyer sur un texte qui,
rompant avec le principe qui ne répond plus aux exigences

de notre temps de la juste indemnité, lui substitue le con-
cept juridique plus souple et plus satisfaisant de l'indem-
nité équitable.

Präsident: Damit ist die Eintretensdebatte geschlossen.
Da kein Antrag auf Nichteintreten gestellt wurde, verzich-
ten die Kommissionsreferenten aufs Wort. Am Anfang der
Nachmittagssitzung werden wir die Ausführungen des
Bundesrates entgegennehmen.

Hier werden die Beratungen abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

#ST# Nachmittagssitzung vom 6. März 1968
Séance du 6 mars 1968, après-midi

Vorsitz - Présidence : Herr Conzett

9716. Bodenrecht. Verfassungsartikel
Droit foncier. Article constitutionnel

Fortsetzung - Suite
Siehe Seite 2 hiervor - Voir page 2 ci-devant

Bundesrat von Moos: Der Bundesrat hält die Ordnung
des Bodenrechts im Blick auf die Zukunft und unter
gleichzeitiger Gewährleistung des Eigentums, einer der
Grundlagen unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsord-
nung, für eine der Hauptaufgaben unserer Generation.
Er stellt mit einiger Befriedigung fest, dass auch in Ihrem
Rate, wie wir heute morgen aus der grossen Reihe von
Eintretensvoten gehört haben, wie schon vorher im
Ständerat, über das Ziel anscheinend volle Überein-
stimmung besteht.

Es sind unseres Erachtens zwei Elemente bei der Ver-
folgung dieses Zieles zu beachten: Das eine Element
ist die Verankerung der Garantie des Eigentums im all-
gemeinen in der Bundesverfassung, damit also eines Be-
standteiles der in unserem Lande geltenden Rechts- und
Gesellschaftsordnung. Das andere Element ist die daran
anknüpfende Ordnung des Bodenrechts im Sinne einer
von der Sache her bestimmten und die Struktur unseres
Bundesstaates respektierenden Zweckmässigkeit. -

Unter diesem zweiten Gesichtspunkt kann wohl kein
Zweifel obwalten, dass zur Verfolgung des gesteckten
Zieles dem Bund in seiner Verfassung eine entsprechende
materielle Zuständigkeit, eine Befugnis zur Gesetzgebung,
erteilt werden muss, dass ihm diese Befugnis heute fehlt.
Dagegen sind vom Bunde aus gesehen die Kantone schon
heute durchaus befugt, in Verfassung und Gesetz - in
ihrer Verfassung und in ihren Gesetzen - öffentlich-
rechtliche Bestimmungen über das Eigentum an Grund
und Boden aufzustellen mit dem selbstverständlichen Vor-
behalt, dass auch ohne geschriebenen Verfassungssatz
des Bundes das Eigentum als Institut und in seinem Be-
stand nicht negiert oder verletzt werden darf.

Wie bei jeder Schaffung neuen Bundesrechtes und
Einräumung einer neuen Befugnis des Bundes, ist bei
deren Umschreibung der Tragweite der Bundeskompetenz
im Hinblick einerseits auf die dem Bürger - in unserem
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arrêtée la majorité de notre commission pour la rédaction
de l'article 22quater, alinéa 1, à la solution proposée par
le Conseil fédéral.

Mais il est une autre disposition encore qui mérite
d'être améliorée, dans le sens de la proposition formulée
par M. Griitter, qui tend à substituer à la notion de juste
indemnité celle d'indemnité équitable. Je pense, en effet,
qu'il importe de ne pas se borner à modifier le texte
allemand en remplaçant le terme de «volleEntschädigung»
par «angemessene Entschädigung », mais qu'il convient de
modifier aussi le texte français et de remplacer «juste in-
demnité» par «indemnité équitable».

Il ne s'agit pas ici d'une simple querelle de mots. En
fait, le principe constitutionnel, comme la notion légale et
comme l'interprétation que donne la jurisprudence des
tribunaux du terme de «juste indemnité» est celle d'«in-
demnité pleine», qui se calcule généralement sur la valeur
vénale, parfois largement supérieure au sacrifice réel con-
senti par le propriétaire du bien exproprié, dont la mesure
est donnée par l'usage que ledit propriétaire fait de son
bien.

Ici aussi, l'étude des tendances de l'évolution du droit
moderne en la matière, permet de constater que certains
textes constitutionnels et certaines dispositions légales
d'application, sans rompre du tout avec le principe - ce que
nous ne demandons pas non plus - de l'indemnisation du
propriétaire qui subit une expropriation ou une autre limi-
tation importante de son droit de propriété pour la cou-
verture intégrale du dommage subi, tendent à se dégager de
la notion d'indemnité pleine ou «juste indemnité» pour
adopter des critères plus souples, mieux en harmonie avec
les intérêts économiques en jeu - ceux de la collectivité,
comme ceux du particulier.

C'est ainsi que l'article 14 de la loi fondamentale de la
République fédérale d'Allemagne, du 23 mai 1949, prescrit
que «pour déterminer l'indemnité, il sera tenu équitable-
ment compte des intérêts de la collectivité et de ceux des
parties».

Quant à la constitution de la République italienne, du
22 décembre 1947, elle prescrit que: «La propriété privée
peut, dans les cas prévus par la loi, être expropriée contre
indemnité pour des raisons d'intérêt général. »

La législation d'application et la jurisprudence de la
cour constitutionnelle se sont chargées de préciser cette
notion d'une manière qui nous paraît fort intéressante. Il a
été statué, en particulier en Italie, que si l'indemnité ne peut
être seulement fictive ou symbolique - ce qui nous paraît
tomber sous le sens - son montant doit résulter d'une
pesée des intérêts en présence: ceux du propriétaire privé
d'une part, ceux de la collectivité d'autre part, que ces
intérêts soient de nature technique, économique, financière
ou politique. Si la législation d'application admet en prin-
cipe comme base la valeur vénale du bien, au moment de
l'expropriation, elle rejette expressément les éléments
spéculatifs qui augmentent cette valeur, qu'il s'agisse d'im-
penses faites par le propriétaire en vue de prétendre obtenir
une indemnité plus élevée, ou qu'il s'agisse de plus-value
résultant de faits extérieurs à son activité, comme des
mesures de planification du territoire ou l'érection dans le
voisinage de bâtiments publics.

Certes nous voulons faire confiance aux autorités judi-
ciaires de notre pays pour éviter que l'article 22 ter de la
Constitution ne serve de prétexte à certains propriétaires
expropriés pour s'enrichir aux dépens de la collectivité.
Mais nous pensons que ces autorités seront mieux armées
pour l'éviter si elles peuvent s'appuyer sur un texte qui,
rompant avec le principe qui ne répond plus aux exigences

de notre temps de la juste indemnité, lui substitue le con-
cept juridique plus souple et plus satisfaisant de l'indem-
nité équitable.

Präsident: Damit ist die Eintretensdebatte geschlossen.
Da kein Antrag auf Nichteintreten gestellt wurde, verzich-
ten die Kommissionsreferenten aufs Wort. Am Anfang der
Nachmittagssitzung werden wir die Ausführungen des
Bundesrates entgegennehmen.

Hier werden die Beratungen abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

#ST# Nachmittagssitzung vom 6. März 1968
Séance du 6 mars 1968, après-midi

Vorsitz - Présidence : Herr Conzett

9716. Bodenrecht. Verfassungsartikel
Droit foncier. Article constitutionnel

Fortsetzung - Suite
Siehe Seite 2 hiervor - Voir page 2 ci-devant

Bundesrat von Moos: Der Bundesrat hält die Ordnung
des Bodenrechts im Blick auf die Zukunft und unter
gleichzeitiger Gewährleistung des Eigentums, einer der
Grundlagen unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsord-
nung, für eine der Hauptaufgaben unserer Generation.
Er stellt mit einiger Befriedigung fest, dass auch in Ihrem
Rate, wie wir heute morgen aus der grossen Reihe von
Eintretensvoten gehört haben, wie schon vorher im
Ständerat, über das Ziel anscheinend volle Überein-
stimmung besteht.

Es sind unseres Erachtens zwei Elemente bei der Ver-
folgung dieses Zieles zu beachten: Das eine Element
ist die Verankerung der Garantie des Eigentums im all-
gemeinen in der Bundesverfassung, damit also eines Be-
standteiles der in unserem Lande geltenden Rechts- und
Gesellschaftsordnung. Das andere Element ist die daran
anknüpfende Ordnung des Bodenrechts im Sinne einer
von der Sache her bestimmten und die Struktur unseres
Bundesstaates respektierenden Zweckmässigkeit. -

Unter diesem zweiten Gesichtspunkt kann wohl kein
Zweifel obwalten, dass zur Verfolgung des gesteckten
Zieles dem Bund in seiner Verfassung eine entsprechende
materielle Zuständigkeit, eine Befugnis zur Gesetzgebung,
erteilt werden muss, dass ihm diese Befugnis heute fehlt.
Dagegen sind vom Bunde aus gesehen die Kantone schon
heute durchaus befugt, in Verfassung und Gesetz - in
ihrer Verfassung und in ihren Gesetzen - öffentlich-
rechtliche Bestimmungen über das Eigentum an Grund
und Boden aufzustellen mit dem selbstverständlichen Vor-
behalt, dass auch ohne geschriebenen Verfassungssatz
des Bundes das Eigentum als Institut und in seinem Be-
stand nicht negiert oder verletzt werden darf.

Wie bei jeder Schaffung neuen Bundesrechtes und
Einräumung einer neuen Befugnis des Bundes, ist bei
deren Umschreibung der Tragweite der Bundeskompetenz
im Hinblick einerseits auf die dem Bürger - in unserem
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Falle also dem Träger des Eigentums - zustehenden
Rechte und anderseits im Hinblick auf die Befugnisse
der Kantone Rechnung zu tragen. Es ist dabei mit aller
Umsicht und Sorgfalt vorzugehen. Darauf haben - dessen
kann ich Sie versichern - alle vorberatenden Instanzen,
im besonderen die vom Justiz- und Polizeidepartement
seinerzeit zur Vorbereitung dieses Verfassungsentwurfes
eingesetzte, sehr sachkundige Arbeitsgruppe, allen Bedacht
genommen.

Was die Kantone anbelangt, ist zunächst festzuhalten,
dass sie ausnahmslos, im Grundsatz wie auch im wesent-
lichen, der neuen Bundeskompetenz ihrerseits zugestimmt
haben. Es geht in der Tat wohl um eine mit den Befug-
nissen der Kantone konkurrierende neue Befugnis des
Bundes. Aber es geht - und auch das wurde von den
Kantonen in erfreulicher Weise bejaht - ausser der Klar-
stellung der Eigentumsgarantie und der zulässigen Ein-
griffe in die Eigentumsgarantie, vor allem um ein Zu-
sammenwirken zwischen Bund und Kantonen, um ein
gemeinsames Hinwirken des \Bundes und der Kantone
und durch die Kantone der Gemeinden auf das Ziel einer
zweckmässigen Ordnung und Nutzung des Bodens hin.
Den Boden selber können wir bekanntermassen nicht
vermehren. In dieser Beziehung wird auch eine ent-
sprechende Befugnis und Gesetzgebung des Bundes kein
Allheilmittel sein. Aber es kann etwas unternommen
werden - und nach Auffassung des Bundesrates muss
etwas unternommen werden -, um der unzweckmässigen
und unter Umständen schädlichen Verwendung des Bo-
dens entgegenzuwirken und einer Vergeudung dieses wert-
vollen Gutes unseres Volkes zu steuern.

Sie werden, wie ich aus der Eintretensdebatte des
heutigen Morgens entnommen habe, heute hier aus-
nahmslos für Eintreten stimmen. Ich glaube daher nicht,
dass es eines besonderen Wortaufwandes des Sprechers
des Bundesrates bedarf, um Sie auch noch von dieser
Seite her zu überzeugen, dass Eintreten auf die Vorlage
notwendig sei. Ich möchte mir daher erlauben, in aller
gebotenen Kürze nur einige besondere Aspekte, die heute
von einzelnen Herren Nationalräten zur Sprache gebracht
worden sind, wieder aufzugreifen und zu diesen Stellung
zu nehmen. Die verschiedenen Töne und die verschiedenen
Bewertungen in einzelnen Stellungnahmen konnten nie-
mandem entgehen. Wenn einerseits sehr stürmisch - im
Namen der jungen Generation - nach mehr Bundes-
kompetenzen, nach mehr Möglichkeiten zur Einschrän-
kung des privaten Eigentums gerufen wurde, so hatte
ohne Zweifel Herr Nationalrat Fischer-Bern recht, wenn
er demgegenüber an das Ergebnis der Abstimmung des
Volkes und der Stände vom 2. Juli 1967 erinnert hat.
Nebenbei - meine Herren Nationalräte - weist der Um-
stand, dass unter den 16 oder 17 Votanten des heutigen
Vormittages Herr Nationalrat Werner Schmid in so aus-
gesprochener Weise dem Gemeineigentum zugeneigt ist
und sich schliesslich dann doch zu einem Ja durchgerungen
und dass sich ihm sogar die Fraktion der Partei der Arbeit
mit einem «Oui sans illusion» zugesellt hat, darauf hin,
dass einerseits das Bedürfnis nach einer Verfassungs-
grundlage allgemein anerkannt wird, dass man aber ander-
seits doch auch wieder so vorsichtig sein soll, die Grenzen,
nicht weiter hinauszustecken, als es die Vorlage des Bundes-
rates tut. Lob und Tadel, Zustimmung und Kritik sind
heute in reichem Masse nach verschiedener Richtung aus-
gesprochen worden. Jedenfalls dürfen wir feststellen, dass
der Bundesrat seinerseits die bisherige Marschroute auf
dem Gebiete der Verwirklichung des Bodenrechts, einer
verfassungsrechtlichen Ordnung des Bodenrechtes, einge-

halten hat. Aber es musste in diesem Zusammenhang doch
eher verwundern, dass dann erneut die Meinung wörtlich
zum Ausdruck gebracht worden ist, die Behörden hätten
der Entwicklung seit Jahren tatenlos zugeschaut. Das
trifft nun einfach nicht zu. Dies deshalb, weil es sich ja
einerseits um die Schaffung einer Verfassungsgrundlage
handelt, und anderseits, wie ich vorhin glaubte feststellen
zu dürfen, die Kantone ihrerseits auf diesem Gebiete der
öffentlich-rechtlichen Bestimmungen in bezug auf die
Grenzen des Eigentums - wenn wir es so umschreiben
wollen - vom Bunde aus gesehen frei sind.

Wir dürfen aber doch auch daran erinnern, was seitens
des Bundes auf diesem Gebiet seit vielen Jahren einge-
leitet, unternommen oder beantragt worden ist. Ich will
nicht allzu weit zurückgreifen; man könnte zurückgehen
bis zum Jahr der Abwertung von 1936, bis zum Voll-
machtenrecht von 1939. 1940 erliess der Bundesrat Be-
stimmungen gegen die Bodenspekulation und die Über-
schuldung und zum Schütze der Pächter. Wenn man nicht
so weit zurückgehen will, darf man doch wohl daran
erinnern, dass in den Rahmen des Bodenrechtes das Bun-
desgesetz von 1951 über die Erhaltung des bäuerlichen
Grundbesitzes gehört, in seiner Auswirkung auch der
Bundesbeschluss von 1961 über den Grundstückerwerb
durch Personen im Ausland. Ausdrücklich unter Berufung
auf den Bericht der Studienkommission Jenni/Sieber/
Weber hat der Bundesrat in der Vorlage über die Neuge-
staltung des Baurechtes - Änderung des ZGB - die Ein-
führung einer Sperrfrist für Bauland vorgeschlagen; eine
Massnahme, die im erwähnten Bericht der Studienkom-
mission angeregt worden war. Erst im Parlament ist dieser
Vorschlag dann gescheitert. Die Revision des bäuerlichen
Bodenrechtes ist weitgehend vorbereitet. Sie stiess aber
dann, gerade mit der darin vorgeschlagenen Zonen-
Ordnung, auf den Einwand mangelnder Verfassungsbasis.
Endlich haben auch die viel beredeten Konjunkturbe-
schlüsse auch auf dem Gebiete der Bodenpreise und der
Spekulation ohne Zweifel sich als wirksam erwiesen. Es
würde also mit den Tatsachen nicht gut harmonieren,
wollte man nun heute so tun, als ob seitens der Behörden
in dieser Richtung überhaupt nichts unternommen oder
doch nicht mindestens den eidgenössischen Räten in aller
Form vorgeschlagen worden wäre.

Nachdem die bereits genannten Herren Nationalräte
Werner Schmid und Vincent sich über die Gewährleistung
des Eigentums an der Spitze von Artikel 22 ter mehr oder
weniger belustigt zeigten, findet nun Herr Nationalrat
Brunner, man sollte heute diese Gewährleistung des Eigen-
tums in der Ergänzung der Bundesverfassung von 1874
unterlassen. Er hat von Herrn Nationalrat Gerwig Schüt-
zenhilfe erhalten. In der Tat ist es so, dass wir in der
Botschaft vom 15. August 1967 erklärten, die Gelegenheit
sei wahrzunehmen, die Gewährleistung des Eigentums,
wie sie ungeschrieben bereits der schweizerischen Rechts-
ordnung eigen ist,.nun in der Verfassung zum Ausdruck
zu bringen. Wir haben dort ausgeführt: «Wir möchten
daher zunächst die Gelegenheit wahrnehmen, die als un-
geschriebenes Grundrecht zwar schon bestehende, aber
bisher in der Bundesverfassung nicht niedergelegte Ga-
rantie des privaten Eigentums ausdrücklich zu verankern. »
Das hat seinen guten Grund und entspricht - wie wir uns
beraten Hessen - auch den von Herrn Nationalrat Brunner
angerufenen Gesetzen der Logik: Nebenbei gesagt: Wir
haben uns in unserem Vorschlag weitgehend an jene
Fassung gehalten, die vom Schweizerischen Juristenverein
anlässlich der Vernehmlassung in den Jahren 1965/66 unter-
breitet worden ist. Diese Formulierung schlug gerade vor,
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die Verankerung der Eigentumsgarantie an die Spitze
dieses Artikels zu stellen. Die Eingabe war ausgearbeitet
von einer Reihe hervorragender und auf dem Gebiete des
Bodenrechts sowie des Verfassungsrechts erfahrener Ju-
risten; ich möchte sie hier erwähnen: Es sind die heutigen
Bundesrichter Paul Reichlin, Otto K. Kaufmann, André
Grisel, die Professoren Jean-François Aubert, Hans Huber
und Hans Merz sowie Herr Claude Bonnard, damals noch
Bundesgerichtsschreiber und heute Vorsteher des Justiz-
und Polizeidepartementes des Kantons Waadt. Auch dies
sind gewiss Leute, die sich darüber Gedanken machten,
ob es den Gesetzen der Logik entspreche oder wider-
spreche, wenn man heute die Eigentumsgarantie an die
Spitze eines Artikels 22 ter stellt.

Hier möchte ich nun darauf hinweisen, dass die Ge-
legenheit auch deshalb benützt werden sollte, es hier zu
tun, weil wir ausser in Artikel 23 der Bundesverfassung
bisher vom Eigentum in der Verfassung überhaupt nicht
gesprochen haben. In Artikel 23 tun wir es in einer nega-
tiven Weise, indem dort nur von der Expropriation die
Rede ist. Das war auch der Grund, weshalb man un-
mittelbar vor diesen Artikel 23 nun die Möglichkeiten
der Eingriffe in das Eigentum klarstellen wollte, und
zwar der Eingriffe seitens des Bundes wie der Kantone.
Wenn man schon die Eingriffe klarstellen will, gibt es
sicher nichts anderes, als zuerst die Substanz selber zu
nennen, in welche die Eingriffe erfolgen werden. Dies
war der Gedanke, der dem Vorschlag zugrunde liegt und
uns dazu führen wird, dem Antrag des Herrn Nationalrat
Brunner zu widersprechen. Artikel 22 ter spricht - wie
er es zutreffend feststellte - vom Eigentum im allgemeinen,
nicht nur vom Eigentum an Boden. Es ist auch durchaus
anzuerkennen, dass das Eigentum an Boden nicht die
einzige Form des Eigentums ist, sondern dass auch andere
Formen ihre Bedeutung haben. Es wird dann in Arti-
kel 22 ter gesagt, welche Eingriffe in das Eigentum unter
öffentlich-rechtlichen Gesichtspunkten erfolgen können.
In Artikel 22quater wird dann die spezielle Bestimmung
über das Eigentum an Grund und Boden eingeführt. Dort
haben wir es dann nur noch mit dem Eigentum an Boden
zu tun. Es wird dort erwähnt, welche Möglichkeiten
seitens des Bundes bestehen sollen.

Wir sind der Auffassung, dass es nicht nur vertretbar,
sondern logisch und vernünftig sei, in dieser Art und
Weise vorzugehen. Wir befinden uns dabei - wie gesagt -
in ausgezeichneter Gesellschaft.

Es ist begreiflich, dass im Zusammenhang mit der
Lösung des Bodenproblems vor allem auch von bäuer-
licher Seite grosses Interesse bekundet wird, indem dort
Gewicht darauf gelegt wird, dass für eine im bäuerlichen
Bodenrecht in Betracht fallende Zonenordnung (Schaffung
einer Landwirtschaftszone) nun die Verfassungsgrundlage
geschaffen werde, nachdem wir uns haben belehren lassen
müssen, dass das bisher nicht der Fall gewesen sei. Ich
kann Ihnen versichern : das ist eines der wesentlichen Motive,
die uns zur Unterbreitung eines Entwurfes zu einer Ver-
fassungsergänzung veranlasst haben, nämlich die Grund-
lage zu schaffen für die bessere Erhaltung des bäuerlichen
Grundbesitzes, des Bodens als des wichtigsten Elementes
für die Existenz des Bauern und der Landwirtschaft im
allgemeinen. Ich kann Herrn Nationalrat Fischer-Wein-
felden versichern: Mit der Verfassungsgrundlage schaffen
wir diese Voraussetzung, eine Voraussetzung, die uns als
unerlässlich erscheint, wenn wir überhaupt je an die Ver-
wirklichung einer Landwirtschaftszone denken wollen,
eine Voraussetzung, die aber nicht selber ihrerseits die
Gewährleistung einer einzelnen bäuerlichen Existenz dar-

stellen kann - das wird niemand zu Recht von einer Ver-
fassungsbestimmung erwarten -, die aber dazu mithelfen
wird, dass auf dem Wege der Gesetzgebung ein Schritt
unternommen wird, der zur Festigung des bäuerlichen
Grundbesitzes im allgemeinen wird beitragen können.

Zu Einzelheiten der künftigen Gesetzgebung möchte
ich hier nicht Stellung nehmen. Es wäre auch nicht mög-
lich, dazu materiell abschliessend Stellung zu nehmen
oder gar mit Zusicherungen positiver oder negativer Natur
zu operieren. Es ist aber doch in diesem Zusammenhang
klarzustellen - und hier möchte ich zum Votum von
Herrn Nationalrat Jaccottet kurz Stellung nehmen -,
dass der Bund in bezug auf die Gesetzgebung über die
Zonen mit den Kantonen zusammenwirken wird und dass
er in der Aufstellung der Grundsätze bestimmte Richt-
linien wird beachten müssen. Ich kann daher versichern,
dass die im Bericht vom 7. November 1967 an die Kom-
mission des Ständerates abgegebene Erklärung mit den
drei Punkten, die Herr Nationalrat Jaccottet heute morgen
zitiert hat, hier bestätigt und bekräftigt werden kann.
Insbesondere soll in der künftigen Gesetzgebung über
die Zonen zum Ausdruck gebracht werden und soll auch
hier in der Verfassungsgrundlage Ausdruck finden, dass
die Schaffung der Zonen und deren Ausscheidung in den
abschliessenden Zuständigkeitsbereich der Kantone fällt,
unter dem selbstverständlichen Vorbehalt der interkanto-
nalen Koordination, also der Eingriffsmöglichkeiten des
Bundes nach dieser Richtung, und auch unter dem Vor-
behalt der Anforderungen und der Gestaltung des Rechts-
schutzes.

Herr Nationalrat Wüthrich hat eine Frage aufgeworfen,
die schon in der Kommission - auf Grund seines Vorschla-
ges - Gegenstand einer Diskussion war: ob nicht dem
Bunde die besondere Aufgabe übertragen werden sollte,
zum Schütze der Landschaften von nationaler Bedeutung
nach Anhören der betroffenen Kantone besondere Zonen-
ordnungen zu erlassen. Wenn der Verfassungsentwurf den
Kantonen die Grundlage bietet, auch Freihalte- und Erho-
lungszonen zu schaffen, so sollte nach unserer Auffassung
auch die Möglichkeit für die Kantone gegeben sein, auf
Grund dieser Verfassungsbestimmung und der darauf abge-
stützten Gesetzgebung auch derartige Zonen von nationaler
Bedeutung unter Umständen besonders zu reservieren. Der
Bund könnte in seiner künftigen Gesetzgebung auch dafür
Grundsätze aufnehmen. Die Verfassungsgrundlage dafür
wäre unseres Erachtens damit gegeben. Die Sache wird
also erst bei der künftigen Gesetzgebung im Bund und in
den Kantonen akut werden, und die Frage wird im gege-
benen Zeitpunkt der künftigen Gesetzgebung zu beant-
worten sein, ob und wie der Gedanke von Herrn National-
rat Wüthrich verwirklicht werden solle. Inzwischen scheint
uns, dass der Artikel 24sexies, Absatz l und vor allem
Absatz 3, eine Handhabe bietet, dass man heute schon
derartige Landschaften von einer besonderen, betonten
nationalen Bedeutung sichern könnte. Artikel 24sexies
billigt dem Bunde die Möglichkeit zu, «Bestrebungen des
Natur- und Heimatschutzes durch Beiträge zu unter-
stützen sowie Naturreservate, geschichtliche Stätten und
Kulturdenkmäler von nationaler Bedeutung vertraglich
oder auf dem Wege der Enteignung zu erwerben oder zu
sichern ». Wir bewegen uns also mit der hier neu geschaffe-
nen Möglichkeit der Enteignung ebenfalls im Rahmen des
Artikels 22 ter, wo ein Grundsatz niedergelegt ist, wie bei
einer Enteignung vorgegangen werden soll. Wir glauben
also nicht, dass es einer zusätzlichen besonderen Verfas-
sungsbestimmung für Zonen von nationaler Bedeutung
bedürfte, sonst müsste man dazu gelangen, dass man für
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jede einzelne Art von Zone eine besondere Verfassungs-
bestimmung machen würde. Das würde die Verfassungs-
ordnung, die nach unserer Auffassung nicht allzu stark in
die Details gehen sollte, zu sehr belasten und damit auch
ihren künftigen Erfolg in der Abstimmung eher gefährden.
Bedürfte es aber, entgegen der hier vertretenen Auffassung,
um den Zweck zu erreichen, der Herrn Nationalrat Wüth-
rich vorschwebt, doch einer neuen verfassungsrechtlichen
Grundlage, so wäre der Artikel 24sexies, wo von Natur-
und Heimatschutz die Rede ist, der richtige Ort für die
Unterbringung einer derartigen Bestimmung.

An Varianten für die zu treffende Lösung hat es nie
gefehlt. Das wurde uns schon im Vernehmlassungsver-
fahren bewusst, und es wird uns auch heute wieder be-
wusst, wo neue Möglichkeiten, neue Formulierungen vor-
geschlagen werden. Ich will Ihnen ohne weiteres zugeben,
dass sich noch weitere Spielarten und Formulierungen
durchaus denken und auch vertreten Hessen und dass man
sich darüber tagelang und wochenlang unterhalten könnte.
Es scheint uns aber, dass heute der Moment gekommen ist,
einen abschliessenden Punkt zu setzen und sich von neuen
Varianten nicht allzusehr beirren zu lassen, sondern dass
man sich konzentrieren sollte auf die grundsätzliche Lö-
sung, wie sie nach unserer Auffassung im Antrage des
Bundesrates enthalten ist. Das geschieht vor allem im Hin-
blick darauf und in der Auffassung, dass man nun ohne
Verzug eine reichlich bedachte und reichlich besprochene
Lösung zum Beschluss erheben sollte.

Es bleibt mir daher nichts anderes übrig, als Ihnen mit
der Kommission zu empfehlen, auf die Beratung der Vor-
lage einzutreten.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen

Le Conseil passe sans opposition à la discussion des articles

Artikelweise Beratung - Discussion des articles

Titel und Ingress

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Titre et préambule

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen - Adopté

Art. 22 ter, Abs. l
Antrag der Kommission

Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Minderheit
(Schmid Werner, Grütter, Muheim, Sandoz,

Tschäppät, Wüthrich, Wyss)
Das Eigentum ist, im Rahmen des Volkswohls, ge-

währleistet.

Antrag Brunner
Streichen.

Art. 22 ter, al. I
Proposition de la commission

Majorité
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Minorité
(Schmid Werner, Grütter, Muheim, Sandoz,

Tschäppät, Wüthrich, Wyss)
La propriété est garantie dans les limites du bien popu-

laire.
Proposition Brunner

Biffer.

Glarner, Berichterstatter der Mehrheit: Ich habe Ihnen
in meinem Eintretensreferat einige Ausführungen gemacht
über die allgemeine Bedeutung des Artikels 22 ter, muss
deshalb auf diese Punkte jetzt nicht mehr zurückkommen.
Mit Bezug auf Absatz l beantrage ich Ihnen im Namen der
Kommissionsmehrheit die Zustimmung zur Fassung des
Bundesrates, wie sie auch vom Ständerat übernommen
worden ist. Wie Sie der Fahne entnehmen können, liegt zu
diesem Absatz l ein Minderheitsantrag vor. Ich nehme an,
dass Herr Schmid diesen Minderheitsantrag hier noch be-
gründen wird und muss mir deshalb vorbehalten, darauf
zurückzukommen. Immerhin kann ich schon eingangs
folgende Ausführungen machen: Der Minderheitsantrag
ist in der Kommission in ähnlicher Form bereits gestellt
worden. Herr Kollege Schmid hat in der Kommission die
Formulierung beantragt: «Das Eigentum ist im Rahmen
seiner Sozialpflichtigkeit gewährleistet.» Der heute vor-
liegende Antrag ist abgeändert, die Formulierung lautet
nun: «Das Eigentum ist im Rahmen des Volkswohls
gewährleistet.» Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen
diesen beiden Formulierungen besteht wohl nicht. Die
Kommission hat diesen Antrag mit 18:7 Stimmen abge-
lehnt, jedoch nicht deswegen, weil sie eine grundsätzliche
Anerkennung der sozialen Verpflichtung des Eigentums
ablehnen wollte. Es ist ja an sich nicht bestritten und in der
Gesetzgebung und auch in der Rechtsprechung weitgehend
verwirklicht, dass dem Eigentum bestimmte soziale Ver-
pflichtungen innewohnen. Und niemand vertritt heute noch
den Standpunkt einer schrankenlosen Eigentumsfreiheit.
Ich verweise auf das Gebiet des Zivilrechts, wo diese
Sozialpflichtigkeit des Eigentums im Nachbarrecht sehr
gründlich geregelt ist. Mit Bezug auf den Sektor des öffent-
lichen Rechts, mit dem wir es ja hier zu tun haben, möchte
ich darauf hinweisen, dass dem Antrag des Herrn Schmid
im Grunde genommen durch die Formulierung in Absatz 2
von Artikel 22 ter Rechnung getragen wird. Die Befugnisse
für Bund und Kantone, im öffentlichen Interesse Ent-
eignung und Eigentumsbeschränkungen vorzusehen, geben
der öffentlichen Hand die Möglichkeit, kollektive Interes-
sen, die den individuellen Interessen des Eigentümers
gegenüberstehen, zu berücksichtigen. Es ist den Materia-
lien zur heutigen Vorlage zu entnehmen, dass bewusst auf
eine Definition des Begriffs «öffentliches Interesse» ver-
zichtet worden ist, und zwar in der Meinung, damit die
Möglichkeit zu schaffen, in der Auslegung und in der
Praxis diesen Begriff den soziologischen Entwicklungen
anzupassen. Ich glaube nicht, dass zu befürchten ist, dass
dieser Begriff des öffentlichen Interesses in Zukunft ein-
schränkender definiert werden sollte, als das bis heute der
Fall war.

Die Kommission war also mehrheitlich der Auffassung,
dass das, was die Minderheit mit ihrem Antrag will, in
Artikel 22 ter heute bereits enthalten ist. Sie zieht die Kon-
zeption, wie sie in der Formulierung des Artikels 22 vor
uns liegt, vor. Sie hält diese als eindeutiger und klarer : Auf
der einen Seite die Gewährleistung, die unmissverständ-
liche Gewährleistung des Eigentums als Grundsatz und
anderseits dann in Absatz 2 die Umschreibung der Voraus-
setzungen, bei deren Vorliegen Eigentumsbeschränkungen
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möglich sind. Der Zusatz «im Rahmen des Volkswohls»
oder «im Rahmen seiner Sozialpflichtigkeit » ist nach Auf-
fassung der Kommissionsmehrheit überflüssig. Er ist nach
unserer Meinung nicht nur überflüssig, sondern wir glau-
ben, dass mit Aufnahme eines derart vagen Begriffes im Ve-
hältnis zu Absatz 2 des Artikels 22 ter lediglich Unklar-
heiten und Auslegungsschwierigkeiten entstehen müssten.

Im Namen der Kommissionsmehrheit - ich glaube, ich
darf diese Kompetenz beanspruchen trotz der nun etwas
abgeänderten Fassung - muss ich Ihnen beantragen, den
Minderheitsantrag Schmid abzulehenen.

Es liegt nun noch ein zweiter Antrag zu Absatz l von
Artikel 22 ter vor. Es ist das der Antrag des Herrn Brunner
auf Streichung dieses Absatzes l. Ich weiss nicht, ob Herr
Brunner seinen Antrag hier ebenfalls noch begründen wird.
In diesem Falle behalte ich mir weitere Ausführungen vor.
Ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen, dass die Kommis-
sion Ihnen beantragen wird, diesen Streichungsantrag abzu-
lehnen.

M. Galli, rapporteur de la majorité: Je pense aussi
revenir sur la proposition de M. Brunner lorsqu'il aura eu
la possibilité de la motiver de manière particulière, en plus
de ce qu'il a déjà dit ce matin lors de l'entrée en matière.

Je m'occuperai donc de la proposition déposée par une
minorité au sein de la commission et qui a été reprise avec
un changement de définition qui ne modifie pas le contenu
mais qui se formule différemment. Il s'agit du «but social»
ou du «bien populaire», expressions qui ont, je pense, une
signification équivalente dans l'esprit des promoteurs de
cette proposition.

La minorité de la commission propose donc d'ajouter à
la garantie de la propriété, énoncée à l'alinéa 1 de l'article
22 ter, la notion que nous croyons trop abstraite ou trop
concrète du «but social» ou du «bien populaire» de la
propriété elle-même.

Le Conseil fédéral, qui a combattu au sein de la com-
mission cette proposition, a rappelé qu'il avait été question,
au cours des travaux préparatoires, de définir la garantie de
la propriété dans les limites de l'ordre juridique. Dans tout
état de droit, c'est la loi qui définit les frontières de la
liberté octroyée aux citoyens. Pour ce qui concerne le droit
de propriété, il ne s'agit plus depuis des siècles du jus
utendi et abutendi rei.

Le Conseil fédéral a abandonné l'idée d'ajouter au
contenu de l'article 22 ter, alinéa 1, concernant la garantie
constitutionnelle de la propriété, une définition dans les
limites de la loi, considérant justement qu'il s'agirait d'une
énonciation inutile et sans valeur concrète.

La proposition que la minorité de la commission fait
d'ajouter à la garantie de la propriété la constatation de son
«but social» ou la déclaration de son «bien populaire», si
elle veut s'en tenir à une pure déclaration de principe, est
tout autant inutile que celle que le Conseil fédéral avait
éliminée. La définition d'un droit privé garanti par la
Constitution ne peut être limitative que pour autant que la
loi d'application, dans ses normes ou ses principes, le dise
clairement. Le critère du «but social», de «bien public»,
de «bien populaire» est peut-être de tous le plus mal
défini et le plus élastique, sur le plan juridique. Il n'aurait,
juridiquement, probablement aucune portée pratique;
politiquement il pourrait donner lieu à des malentendus ou
pire, à des conflits d'opinions.

La propriété ne peut être considérée comme une chose
abstraite et anti-sociale. C'est au sein de la société et à son
service qu'elle porte ses fruits. Dans notre cas, c'est pour le
bien de la société qu'elle est" limitée, qu'elle peut être
expropriée, qu'elle existe en fonction de la loi qui la régit.

Personne ne songe à nier que la propriété peut et doit être,
comme tous les moyens dont l'homme se sert, au service de
la communauté. Si l'on en reste là, il est inutile d'assombrir
la clarté de la garantie avec des formules vagues ou, si vous
voulez, polyvalentes. L'alinéa 1 de l'article 22 ter ne peut
pas être lu et interprété à lui tout seul, il forme avec les
alinéas suivants un tout cohérent.

C'est pour ces raisons que la majorité de la commission
vous propose, avec le Conseil fédéral, de rejeter la propo-
sition de la minorité et d'en rester au texte original.

Schmid Werner, Berichterstatter der Minderheit: Zu-
nächst möchte ich Herrn Bundesrat von Moos korrigieren.
Er hat vorhin gesagt, ich hätte mich heute morgen über die
Eigentumsgarantie lustig gemacht. Ich habe heute morgen
die Eigentumsgarantie überhaupt nicht erwähnt, konnte
mich also auch nicht über sie lustig machen. Ich bin ein
überzeugter Anhänger der Eigentumsgarantie, finde es nur
merkwürdig - und das möchte ich jetzt betonen -, dass man
120 Jahre lang ausgekommen ist mit unserer Bundesver-
fassung, ohne dass die Eigentumsgarantie darin vermerkt
wurde, und nun plötzlich, ausgerechnet beim Boden dazu
kommt, sie einzuführen, wo die schärfsten Eingriffe nötig
sind im Interesse des Volkswohls. Wir müssen feststellen,
das ist auch heute vom Kommissionspräsidenten gesagt
worden, dass der Eigentumsbegriff sich gewandelt hat. Der
uneingeschränkte Eigentumsbegriff gehört in die Aéra des
Manchester-Liberalismus, den niemand mehr zurück-
wünscht. Heute anerkennt man allgemein, dass das Eigen-
tum verpflichtet, nicht nur das Bodeneigentum, sondern
das Eigentum überhaupt. Nun hat der Bundesrat die Ge-
legenheit wahrgenommen, die Eigentumsgarantie in der
Bundesverfassung einzufügen, also sollte man die Gelegen-
heit wahrnehmen, sie in der heutigen Form und in der
heutigen Auffassung einzufügen. Art. 14, Alinea 2, des
Deutschen Grundgesetzes stellt fest : « Eigentum ver-
pflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeinheit dienen.» Dieser Wandel der Auffassungen
ist sicher zum Teil zurückzuführen auf die Sozialen-
zykliken der Päpste. Ich erinnere an das Zitat von heute
morgen von Paul VI. Pius XI. erklärte: «Dass beim Ei-
gentumsgebrauch nicht nur an den eigenen Vorteil zu
denken, sondern dass auch auf das Gemeinwohl Bedacht zu
nehmen ist, folgt ohne weiteres aus der Doppelseitigkeit
des Eigentums und seiner Individuai- und Sozialfunktion. »
Dieser Grundsatz ist im Abstimmungskampf um die sozial-
demokratische Initiative ausdrücklich anerkannt worden,
auch von den Gegnern der Initiative, also sollte er jetzt in
der Verfassung verankert werden. Wenn die Minderheit
den Begriff «Sozialpflichtigkeit» ersetzt hat durch «Volks-
wohl »,- so deshalb, weil der Begriff Sozialpflichtigkeit in der
Kommissionssitzung in Braunwald Anstoss erregte; er
wurde als neudeutsch bezeichnet. Um dem Gegner goldene
Brücken zu bauen, haben wir die Fassung «Volkswohl»
gewählt.

Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Minderheit zuzu-
stimmen. Sollte der Antrag der Minderheit abgelehnt wer-
den, würde ich meinerseits dem Antrag Brunner zustimmen.

Brunner: Ich gebe Ihnen eine ganz kurze Begründung:
Der Absatz l des Artikels 22ter ist im Zusammenhang mit
der Regelung des Bodenrechts überflüssig.

Bächtold-Bern : Ich möchte mich nicht als Mitglied der
Landesring-Fraktion äussern - das Notwendige wurde
übrigens schon gesagt, und ich schliesse mich durchaus den
Ausführungen von Herrn Kollega Werner Schmid an -,
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sondern mir einige Bemerkungen vom Standpunkt des
Natur- und Heimatschutzes aus gestatten.

Von diesem Gesichtspunkt aus stellen wir fest, dass
unser Parlament, der Bundesrat und unsere Parteien seit
Jahren, ja sogar seit Jahrzehnten um den heissen Brei des
Bodenproblems herumgekrochen sind. Wir haben es bis
heute nicht fertig gebracht und werden es sicher auch mit
diesem Verfassungsartikel nicht fertig bringen zu verhin-
dern, dass die Landpreise in unsinnige Höhen klettern.
Wenn wir in der PTT-Kommission feststellen, dass selbst
auf dem Lande, wo es kein Mensch erwarten würde, Bau-
landpreise bis zu 300 Franken je Quadratmeter bezahlt
werden, dann kommt einem allerhand in den Sinn. So kann
man beispielsweise die Überlegung anstellen, dass wir jähr-
lich etwa 30 Millionen Quadratmeter Bauland kaufen oder
verkaufen. Zu einem mittleren Preis von 100 Franken je
Quadratmeter, macht das 3 Milliarden Franken aus, die
von der Wirtschaft irgendwie aufgebracht werden müssen.
Wenn wir weiter rechnen, dass noch 12 000 Quadratkilo-
meter überbaubaren Landes in unserm kleinen Staat vor-
handen sind, so gelangen wir zur Feststellung, dass in
spätestens 400 Jahren das überbaubare Land vollständig
ausverkauft sein wird, wenn die Überbauung im heutigen
Rhythmus weitergeht, und dass wir dann 1200 Milliarden
Franken dafür aufgewendet haben werden, wiederum das
Land zu einem mittleren Preis von 100 Franken je Quadrat-
meter gerechnet. Diese 1200 Milliarden Franken sind unge-
fähr das Zehnfache des heutigen Volksvermögens. Aus
dieser einfachen Rechnung - sie ist tatsächlich vereinfacht,
ich habe sie nur angestellt, um gewisse Grössenordnungen
zu zeigen - geht immerhin hervor, wie unsinnig die Situa-
tion auf dem Sektor der Landpreise ist. In diesem Zusam-
menhang erscheint einem die im ersten Moment etwas über-
spitzt tönende Formulierung, die einmal Alt Regierungsrat
Meierhans von Zürich gewählt hat, gar nicht unange-
bracht: «Wir lassen die Dinge mit dem Boden so lange
treiben, bis die Revolution der Nichtlandbesitzer aus-
brechen wird; denn die Nichtlandbesitzer werden ja eine
immer grössere Mehrheit. »

Ebenso unbehaglich wird einem zumute, wenn man fest-
stellt, dass die Deutsche Bundesrepublik im Verlaufe der
letzten 20 Jahre ungefähr 35 grosse Freihaltezonen im Um-
fang von etwa 20000 Quadratkilometern hat errichten
können - das ist die halbe Schweiz -, und zwar ohne dass
namhafte Entschädigungen bezahlt werden mussten, da in
den meisten Fällen die bisherige Nutzung weitergeführt
werden kann. Das ist bei uns vollkommen undenkbar, weil
bei der überspitzten Eigentumsgarantie, wie wir sie kennen,
sogar zukünftige Nutzungsmöglichkeiten bezahlt werden
müssen. Wir sehen immer mehr, dass es unmöglich wird,
Freihaltezonen wirklich zu errichten. Das scheitert einfach
an den Entschädigungsforderungen. Wenn man sieht, wie
in Deutschland der Krieg Freihaltezonen (Grünzonen) ge-
schaffen hat, zum Beispiel im Ruhrgebiet, und wie in den
USA heute wieder Industriegebiete niedergerissen werden,
um Grünzonen zu schaffen (Präsident : Darf ich Sie bitten,
zu Absatz l und nicht zu etwas anderem zu sprechen.)
Wenn wir uns diese Überlegungen machen und uns das vor
Augen führen, was ich gesagt habe, muss man zum Schluss
kommen, dass wir einfach das Allgemeininteresse wieder
etwas mehr vor das Sonderinteresse stellen sollten.

Aus diesem Grunde schlage ich Ihnen vor, der Formu-
lierung von Absatz l, wie sie die Minderheit vorschlägt, zu-
zustimmen.

Glarner, Berichterstatter der Mehrheit: Herr Brunner
ist dem Appell unseres Präsidenten in geradezu vorbild-

licher Weise nachgekommen. Kürzer kann man es nicht
mehr machen. Es war allerdings für ihn insofern einfach,
als er im Grunde genommen seinen Antrag schon heute
morgen beim Eintreten begründet hat. Ich komme nicht
darum herum, zu den Ausführungen, die Kollege Brunner
im Rahmen der Eintretensdebatte machte, einiges zu be-
merken. Herr Brunner sagt, er stelle den Streichungsantrag,
weil der Absatz l überflüssig sei. Er hat heute morgen diese
Ansicht mit zwei Argumenten unterstützt. Er hält den
Absatz l einmal deshalb in diesem Zusammenhang für
unangebracht, weil es sich nicht nur auf das Grundeigentum
beziehe, wir aber eine Vorlage vor uns hätten, mit welcher
wir das Bodenrecht ordnen möchten. Ich halte diesen Ein-
wand nicht für stichhaltig. Zugegeben, der Eigentumsbe-
griff gemäss Artikel 22ter, Absatz l, ist, wie das heute
morgen schon ausgeführt wurde, ein allgemeiner. Er um-
fasst nicht nur das Grundeigentum, sondern auch Fährnis
und die beschränkt dinglichen Rechte.

Ich glaube, der Umstand, dass in diesem Eigentums-
begriff zwangsläufig mehr enthalten ist als nur der Begriff
des Grundeigentums, kann für uns nicht Anlass sein, von
der verfassungsrechtlichen Verankerung abzusehen.

Das zweite Argument des Kollegen Brunner war, dass
er bis zur Totalrevision der Bundesverfassung zuwarten
möchte, um dann bei dieser Gelegenheit in der Verfassung
einen Eigentumsbegriff zu verankern, der nach seiner Auf-
fassung den heutigen Anforderungen besser gerecht würde.
Er hat dabei an den Begriff des indirekten Eigentums ge-
dacht, der durch den Eigentumsbegriff mitumfasst werden
müsste. Nach meiner Auffassung kann das Problem des
indirekten Eigentums nicht Gegenstand verfassungsrecht-
licher Verankerung sein, abgesehen davon, dass es ver-
fassungsrechtlich sehr schwierig zu lösen wäre. Herr
Brunner nannte das Beispiel des Verhältnisses des Aktio-
närs zur Aktiengesellschaft. Da müssen wir bedenken, dass
der Aktionär am Aktientitel als einer Fahrnissache das
juristische Eigentum besitzt, dass er aber nicht Miteigen-
tümer der Aktiengesellschaft ist, sondern dass die Mit-
gliedschaftsrechte (die Verfügungsrechte, die Beteiligungs-
rechte, die diesem Aktientitel innewohnen) sich nach den
zivilrechtlichen Bestimmungen im Verhältnis Aktionär zur
Aktiengesellschaft regeln. Dieses Verhältnis ist ein rein
zivilrechtliches. Wenn Herr Brunner hier etwas anderes
will, muss er die Revision des Obligationenrechtes in die
Wege zu leiten suchen.

Wir haben heute keine Gewissheit darüber, ob und wann
die Totalrevision der Bundesverfassung kommt. Dieses
Argument ist also nicht stichhaltig genug, um heute den
Eigentumsbegriff nicht in der Form in der Verfassung zu
verankern, wie er heute auf Grund der Rechtssprechung
unseres Bundesgerichtes besteht.

Ich beantrage Ihnen deshalb, den Antrag Brunner abzu-
lehnen und den Absatz l von Artikel 22 ter in der Fassung
zu belassen, wie sie von der Kommissionsmehrheit ange-
nommen worden ist.

M. Galli, rapporteur de la majorité: M. Brunner
propose de biffer l'alinéa 1 de l'article 22ter en disant:
«il est inutile». M. von Moos, conseiller fédéral, vous a
rappelé que seul jusqu'ici, l'article 23 (surtout en son
alinéa 2) établissait négativement la garantie constitu-
tionnelle de la propriété en prévoyant le droit pour la
Confédération de procéder à l'expropriation; cet argu-
mentum e contrario ne définissait pas les limites de la
propriété privée. Il était bon de rappeler ce principe, au
moment où, comme je l'ai dit lors du débat sur l'entrée
en matière, l'on se met à créer de nouvelles Imitations,
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dans le sens d'un droit privé dominé par l'intérêt public.
Mais puisque nous introduisons des limitations bien plus
vastes - s'étendant à tout le territoire de la Confédération -
en faveur de la main publique dans le système même de la
Constitution, l'alinéa 1 n'est pas inutile. J'aimerais ajouter
qu'il l'est d'autant moins que, si l'on biffait maintenant
cet alinéa, on pourrait en tirer éventuellement demain
l'argument que l'on a de ce fait voulu nier la garantie de
la propriété. Poser le problème c'est peut-être le résoudre.

Vous avez soulevé ce matin, ainsi que dans votre
article paru hier dans la Neue Zürcher Zeitung, quelques
objections intéressantes sur la définition de la propriété
dans le futur. Vous aurez encore tout le temps de proposer
soit des révisions constitutionnelles, soit des réformes de
caractère législatif, soit encore des modifications du droit
civil ou du droit des obligations pour obtenir ce que vous
désirez par l'article 959 du Code des obligations. Mais
vouloir renvoyer ce travail à la révision totale de la Cons-
titution revient, à mon avis, à saper le travail que nous
faisons journellement. Au cours de ces années prochaines,
la Constitution sera, si nécessaire, encore modifiée sur bien
des points. Tout le travail sera repris lors de la revision
totale. Mais on ne peut pas invoquer cette revision totale
comme argument pour le renvoi de l'examen de tel ou tel
problème. Sans quoi, on pourrait, avec la même justifi-
cation, renvoyer tout le problème du «Bodenrecht». Ce
n'est pas ce que vous désirez, nous non plus. Vous voyez,
nous sommes d'accord!

Bundesrat von Moos: Zur Frage, ob die Eigentums-
gewährleistung an die Spitze von Artikel 22 ter gesetzt
werden solle, nur zwei Sätze: Wenn wir im Jahre 1968,
abgesehen von Artikel 23 der Bundesverfassung, nach
120 Jahren Bundesverfassung, zum erstenmal von der
Enteignung und von Eigentumsbeschränkungen, die einer
Enteignung gleich kommen, in der Verfassung zu reden
anfangen, müssen wir doch zuerst sagen, dass es das
Eigentum überhaupt gibt und dass dieses gewährleistet
wird. Das entspricht genau der Ordnung, wie sie in bezug
auf die Handels- und Gewerbefreiheit in Artikel 31 ff.
getroffen worden ist, ferner bei der Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit, wo wir bekanntlich ebenfalls eine ge-
wisse Gewährleistung haben und auch gewisse Einschrän-
kungen kennen, und es entspricht auch dem Artikel 50,
wo die Kultusfreiheit geregelt ist. Wir halten uns also
an die Systematik der Verfassung. Ich empfehle Ihnen,
das auch hier zu tun.

Was die Einschiebung der Worte «im Rahmen des
Volkswohles» betrifft, gestatten Sie mir auch, noch
einiges kurz zu bemerken. Wir haben einmal unter den
verschiedenen Möglichkeiten einer präziseren Umschrei-
bung der Eigentumsgarantie daran gedacht, ob man in
der Verfassung sagen sollte, das Eigentum sei «in den
Schranken der Rechtsordnung» gewährleistet. Das hätte
den guten Sinn, daran zu erinnern, dass das Eigentum -
wir sind uns alle einig, dass es nicht schrankenlos ge-
währleistet ist - nicht dem unbeschränkten Belieben des
Eigentümers ausgeliefert ist. Ich bejahe mit Ihnen die
Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Die Rechtsordnung um-
fasst die verfassungsmässig erlassene Gesetzgebung des
Bundes und der Kantone. Man weiss, was man damit
hat, und zwar in der gegebenenfalls vom Bundesgericht
umschriebenen oder erläuterten oder verdeutlichenden
Bedeutung.

Wir haben davon abgesehen, eine solche Ergänzung
in den Text der Verfassung aufzunehmen, weil sie selbst-
verständlich ist. Würden wir konsequenterweise bei jedem
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Artikel sagen, er gelte dann nur im Rahmen der Rechts-
ordnung, so würde die Bundesverfassung eine Belastung
erfahren, die eine kosmetische Behandlung noch viel drin-
gender nötig machen würde, als dies ohnehin schon der
Fall ist.

Der Bund hat nach Artikel 2 der Bundesverfassung
- wir dürfen diesen Artikel 2 der Bundesverfassung auch
nicht ganz vergessen - unter anderem den Zweck der
Beförderung der gemeinsamen Wohlfahrt der Eidgenossen.
Es hätte doch wenig Sinn, diese Zweckbestimmung des
Artikels 2 BV bei jeder neuen Bundesaufgabe zu wieder-
holen. Täten wir es aber sonst nicht, sondern nur eben
bei diesem Artikel 22 ter, so könnte man daraus folgern,
bei ändern Bestimmungen würde der Begriff der Volks-
wohlfahrt keine Rolle spielen.

Über den Begriff des Volkswohls möchte ich mich
hier nicht äussern. Aber es muss daran erinnert werden,
dass man den Absatz l zusammen mit Absatz 3 dieses
Artikels 22 ter zu lesen hat. Dann hätte er wohl die Be-
deutung - oder es liesse sich wenigstens die Absicht nicht
ausschliessen -, dass Eigentum, über dem nicht die Flagge
des Volkswohls weht, nicht gegen volle Entschädigung
enteignet, sondern dass es unter Umständen ohne Ent-
schädigung entzogen werden könne. Eine derartige psy-
chologische Belastung sollte man der Vorlage nicht
zumuten.

Ich möchte Ihnen mit der Kommission empfehlen, die
beiden Anträge abzulehnen.

Präsident: Bei Absatz l liegen drei Anträge vor: Der
Antrag der Kommissionsmehrheit auf Zustimmung zum
Bundesrat, dann der Antrag der Kommissionsminderheit,
die die Worte «im Rahmen des Volkswohls» beifügen
will, weiter der Antrag des Herrn Brunner, der vorschlägt,
auf die Gewährleistung der Eigentumsgarantie in dieser
Vorlage überhaupt zu verzichten.

Ich schlage Ihnen vor, wie folgt abzustimmen: In
einer Eventualabstimmung stelle ich die Fassung der Kom-
missionsmehrheit und des Bundesrates der Fassung der
Kommissionsminderheit gegenüber. In der zweiten, defi-
nitiven Abstimmung entscheiden wir darüber, ob der
Absatz in der so beschlossenen Form in die Vorlage
aufgenommen oder gemäss dem Antrag Brunner ge-
strichen werden soll.

Sollte der Antrag Brunner angenommen werden, so
werden wir auf alle Fälle später, am Schluss der Bera-
tungen, zu entscheiden haben, ob die vorgeschlagene
Gliederung von Herrn Brunner in einem einzigen Artikel
vorgenommen werden soll oder, wie es die Kommission
vorschlägt, in zwei verschiedenen Artikeln ; darüber werden
wir also am Schluss befinden.

Abstimmung - Vote

Eventuell - Eventuellement :
Für den Antrag der Mehrheit 94 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 47 Stimmen

Definitiv - Définitivement :
Für den Antrag der Mehrheit 92 Stimmen
Für den Antrag Brunner 48 Stimmen

Art. 22 ter, Abs. 2
Antrag der Kommission

Bund und Kantone können im Rahmen ihrer ver-
fassüngsmässigen Befugnisse auf dem Wege der Gesetz-
gebung im öffentlichen Interesse die Enteignung und Eigen-
tumsbeschränkungen vorsehen.
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Antrag Brunner
Abs. l

Der Bund ist befugt, auf dem Wege der Gesetzgebung
Grundsätze für eine der Erschliessung und Besiedlung des
Landes und der zweckmässigen Nutzung des Bodens
dienende Zonenordnung aufzustellen.

Abs. 2
Die Anwendung dieser Grundsätze und die Festle-

gung der Zonen verbleiben unter Aufsicht des Bundes
den Kantonen.

Abs. 3
Der Bund fördert und koordiniert die Bestrebungen

der Kantone auf diesen Gebieten und arbeitet mit ihnen
zusammen.

Abs. 4
Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen können

vom Bund und den Kantonen nur auf dem Wege der
Gesetzgebung im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Be-
fugnisse und sofern sie im öffentlichen Interesse erfor-
derlich sind vorgesehen werden.

Abs. 5
Bei Enteignung und bei Eigentumsbeschränkungen, die

einer Enteignung gleichkommen, ist volle Entschädigung
zu leisten.

Art. 22quater
Streichen.

Art. 22 ter, al. 2
Proposition de la commission

Dans la mesure de leurs attributions constitutionnelles,
la Confédération et les cantons peuvent, par voie législative,
pour des motifs d'intérêt public, prévoir l'expropriation et
des restrictions de la propriété.

ß

Proposition Brunner
All

La Confédération peut établir par la voie législative
des règles générales sur un plan de zones destiné à l'amé-
nagement du territoire et à l'utilisation rationnelle du sol.

Al 2
Les cantons appliquent ces règles générales et fixent

les zones sous la surveillance de la Confédération.

Al. 3
La Confédération encourage et coordonne les efforts

des cantons dans ces domaines et collabore avec eux.

Al 4
Pour des motifs relevant exclusivement de l'intérêt

public, la Confédération et les cantons peuvent prévoir
l'expropriation et des restrictions à la propriété par la
voie législative uniquement et dans la mesure de leurs
attributions constitutionnelles.

Al. 5
En cas d'expropriation et de restriction de la propriété

équivalant à l'expropriation, une juste indemnité est due.

Art. 22quater
Biffer.

Glarner, Berichterstatter: In Absatz 2 werden die
Voraussetzungen geregelt, unter denen Bund und Kantone
im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Befugnisse die Ent-
eignung und Eigentumsbeschränkungen vorsehen können.
Es sind dies das öffentliche Interesse und der Weg der
Gesetzgebung.

Die Kommission hat hier eine redaktionelle Änderung
vorgenommen, die Sie auf der Fahne finden. Wir haben
die beiden Begriffe «Wege der Gesetzgebung» und.
«Öffentliches Interesse» vertauscht und gleichzeitig das
Verbindungswort «und» gestrichen. Ich beantrage Ihnen,
dem Absatz 2 in der Fassung Ihrer Kommission zu-
zustimmen.

M. Galli, rapporteur: La divergence créée à l'alinéa 2
entre le texte du Conseil fédéral et celui du Conseil des
Etats est surtout d'ordre rédactionnel. La suppression
de la liaison au moyen de «et» entend éliminer une source
possible, peut-être invraisemblable, de doute. Il n'existe
donc pas d'alternative entre la voie législative et les motifs
d'intérêt public. Il faut que les conditions soient remplies
au même moment. Les motifs d'intérêt public doivent être
pris comme base par la loi qui prévoit l'expropriation et
une restriction du droit de propriété.

La commission vous propose donc de supprimer dans
le texte français la conjonction «et».

Brunner: Zu Absatz 2 des Artikels 22ter habe ich
beantragt, den einschränkenden Charakter dieser Kompe-
tenzen zum Ausdruck zu bringen, indem gesagt wird:
Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen können vom
Bund und den Kantonen nur auf dem Wege der Gesetz-
gebung im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Befugnisse,
und sofern sie im öffentlichen Interesse erforderlich sind,
vorgesehen werden.

Inhaltlich ist es genau das, was in der Botschaft des
Bundesrates steht; aber das Schwergewicht liegt in dieser
Formulierung auf dem einschränkenden Charakter, den
diese Bestimmung haben soll, und nicht in der Kompetenz
von Bund und Kantonen. Heute liegt das Schwergewicht
auf dem «können» und nicht auf der Begrenzung.

Glarner, Berichterstatter: Der Antrag des Herrn
Brunner lag der Kommission nicht vor. Wie er soeben
selbst erklärte, handelt es sich nicht nur um eine rein
redaktionelle Änderung, sondern es liegt eine gewisse
Gewichtsverschiebung auf den einschränkenden Cha-
rakter vor.

Ich möchte Ihnen beantragen, der Fassung der Kom-
mission, die mit derjenigen des Bundesrates und des
Ständerates übereinstimmt, zuzustimmen. Materiell ergibt
sich keine Änderung. Es ist auch nach dieser Fassung
klar, unter welchen Voraussetzungen die Eigentumsbe-
schränkungen oder Enteignungen vorgenommen werden
können; das ist bei beiden Anträgen eindeutig.

M. Galli, rapporteur: Le fait qu'on a maintenu
l'alinéa 1 de l'article 22 ter enlève à la proposition de
M. Brunner une de ses raisons d'être. Il voulait réunir
en un seul article constitutionnel les deux articles relatifs
au droit foncier. Le fait qu'on a maintenu la propriété
en général, même la propriété mobilière, enlève à sa propo-
sition une partie de sa valeur. Mais je voudrais encore
tranquilliser M. Brunner. S'il s'agissait seulement d'une
question d'organisation de l'article, nous avons toujours
encore la possibilité de l'examiner à la fin, au sein de la
commission de rédaction. Sans cela, ce sera une opération
à faire lors de la prochaine revision totale de la Constitution.
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Brunner: Dann kann ich das in dem Sinne zurück-
ziehen.

Präsident: Herr Brunner zieht seinen Antrag zurück.
Damit liegt nur noch der Antrag der Kommission vor; er
ist genehmigt.

Art. 22 ter, Abs. 3
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Antrag Griitter
... Enteignung gleichkommen, ist angemessene Ent-

schädigung zu leisten.

Art. 22 ter, al. 3
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Proposition Griitter
(Ne concerne que le texte allemand.)

Glarner, Berichterstatter: In Absatz 3 wird der Grund-
satz festgelegt, dass bei Enteignungen und Eigentums-
beschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, also
bei der sogenannten formellen und der materiellen Enteig-
nung, volle Entschädigung zu leisten ist. Die Kommission
beantragt Ihnen hier, der vom Ständerat unverändert über-
nommenen Fassung des Bundesrates zuzustimmen.

Zu diesem Absatz 3 liegt ein Antrag des Herrn Grütter
vor, statt «volle Entschädigung» zu formulieren: «ange-
messene Entschädigung». Der selbe Antrag ist in der
Kommission durch Herrn Muheim eingereicht worden und
ist dort mit 17:7 Stimmen abgelehnt worden. Die Frage,
ob man hier von «voller Entschädigung» sprechen solle
oder von «angemessener Entschädigung», entscheidet sich
weitgehend auf Grund der Auslegung, die man diesen
beiden Begriffen geben will. Der Bundesrat hat den Aus-
druck der vollen Entschädigung übernommen aus Artikel 23
der Bundesverfassung, in welchem das Expropriationsrecht
des Bundes für öffentliche Werke geregelt wird und wo es
in Absatz 2 heisst: «Zu diesem Zwecke ist er auch befugt,
gegen volle Entschädigung das Recht der Expropriation
geltend zu machen.» Auf Grund dieser Verfassungs-
bestimmung hat sich über den Begriff der vollen Entschä-
digung eine Praxis des Bundesgerichtes entwickelt, so dass
heute feststeht, was unter voller Entschädigung zu ver-
stehen ist, nämlich der volle Verkehrswert, mit Einschluss
der Inkonvenienzen, aber ohne Berücksichtigung zukünf-
tiger Gewinnaussichten.

Absatz 3 erweitert den bisherigen Text des Artikels 23,
Absatz 2 in dem Sinne, dass nun ausdrücklich verankert
wird, die volle Entschädigung sei auch bei Eigentums-
beschränkungen zu leisten, die einer Enteignung gleich-
kommen, also bei der sogenannten materiellen Enteignung.
Das bedeutet aber nichts Neues, denn nach der Praxis des
Bundesgerichtes ist dies schon heute der Fall. Es ist sicher
gerechtfertigt, wenn schon bei einer formellen Enteignung
volle Entschädigung zu leisten ist, dass auch Eigentums-
beschränkungen, die in ihrer Schwere einer Enteignung
gleichkommen, in der selben Weise entschädigt werden
müssen.

Wenn wir nun nach dem Antrag des Herrn Grütter den
Ausdruck «volle Entschädigung» ersetzen wollten durch
«angemessene Entschädigung», dann würde dadurch eine
sehr grosse Ungewissheit und Unsicherheit in das ganze
Entschädigungswesen bei Enteignungen gebracht, denn mit

der Auslegung des Begriffes «angemessene Entschädigung»
wäre den Auslegungsmöglichkeiten, ja sogar einer gewissen
Willkür, Tür und Tor geöffnet. Es wäre auch politisch, vor
allem abstimmungspolitisch, sicher falsch, wenn man nun
heute den bestehenden Begriff der vollen Entschädigung
plötzlich in Frage stellen wollte. Ich glaube, der Bundesrat
hat richtig gehandelt, wenn er hier bei dieser Begriffs-
bestimmung geblieben ist.

Die Formulierung des Absatzes 3 schliesst nicht aus,
dass die kantonale Enteignungsgesetzgebung abgestufte
Entschädigungen vorsehen kann bei Eigentumsbeschrän-
kungen, die in ihrem Ausmass nicht einer Enteignung
gleichkommen. Hier in der Verfassung wird lediglich der
Grundsatz festgelegt, dass bei materieller und formeller
Enteignung volle Entschädigung zu leisten sei. Die Kantone
können aber ohne weiteres abgestufte Entschädigungen für
Eigentumsbeschränkungen anderer Art einführen.

Der Antrag Muheim, der in gleicher Form in der Kom-
mission eingebracht wurde, ist wie gesagt, mit 17:7 Stim-
men abgelehnt worden ; ich empfehle Ihnen, auch den An-
trag Grütter abzulehnen und der Fassung von Bundesrat
und Kommission zuzustimmen.

M. Galli, rapporteur: L'alinéa 3 de l'article 22ter pose
le principe du droit à l'indemnité en cas d'expropriation ou
de restriction de la propriété équivalant à l'expropriation.

Comme nous venons de le voir, l'article 23 de la Cons-
titution prévoit que la Confédération peut, dans son
intérêt ou dans l'intérêt d'une grande partie du pays, cons-
truire des ouvrages publics contre une «volle Entschädi-
gung », c'est-à-dire contre une indemnité juste, une indem-
nité pleine. En adoptant un terme différent à l'article 22 ter,
on créerait un conflit unsurmontable entre les deux dispo-
sitions. Cette question a du reste déjà été débattue lors de
l'examen de l'initiative populaire, qui parlait d'indemnité
équitable et non pas de «juste indemnité».

A ce propos, je dois m'excuser auprès de nos collègues
de langue française, à qui nous avons fait parvenir le texte
de la proposition de M. Grütter en indiquant qu'elle ne
concerne que le texte allemand. En réalité, elle intéresse
également le texte français, car il s'agit d'une modification
de fond et non pas d'une modification d'ordre rédaction-
nel. Elle tend à créer une contradiction formelle et maté-
rielle avec le texte imprimé, qui parle de juste indemnité
(en allemand «volle Entschädigung»). M. Grütter propose
de remplacer le mot «voile» par «angemessen», qui
devrait être traduit en français par «équitable».

Il y a une contradiction voulue entre «juste» et «équi-
table », bien que les juristes répugnent à y voir une diffé-
rence fondamentale. Elle pourrait être admise sur le plan
purement politique, mais il n'y a pas de justice sans équité,
pas plus qu'il ne saurait y avoir d'équité sans justice.

Cependant, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'examiner
s'il y a réellement nécessité ou possibilité d'exproprier ou
d'apporter à la propriété des restrictions équivalant à
l'expropriation contre une indemnité qui, délibérément, ne
serait plus juste, mais inférieure à la juste indemnité, en
d'autres termes, qui serait fixée d'une manière paternaliste
en dehors de la conception de la juste indemnité.

Je me suis fait traiter de rebut du siècle passé en séance
de commission lorsque j'ai relevé que la Déclaration des
droits de l'homme et du-citoyen prévoit que l'indemnité
doit être non seulement juste mais encore préalable. A
l'époque de sa proclamation, le crédit de l'Etat débiteur
n'était pas aussi grand qu'il l'était lorsque le législateur a
accepté que l'Etat commence par exproprier et paie plus
tard sur la base d'un jugement.
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II appartient. au juge de fixer le montant de la juste
indemnité et nous savons qu'avec les années, la conscience
juridique des tribunaux a évolué.

En ce qui concerne les limites de la demande d'indem-
nité présentée par celui qui est exproprié et la justice qui
doit présider à la détermination de l'indemnité à accorder,
nous craignons que cette contradiction, qui est encore une
fois voulue, entre «juste» et «équitable» puisse être une
entrave sérieuse, comme elle l'a été lors de la dernière
votation fédérale, car elle pourrait ouvrir la porte à des
spéculations et à des doutes quant à la liberté des tribunaux
de déterminer une indemnité d'expropriation qui réintégre
l'exproprié dans le patrimoine que l'Etat, qui est plus fort
que lui, lui enlève en vertu de la loi. Nous vous proposons
en conséquence d'en rester à la formule «juste indemnité»
(en allemand «volle Entschädigung»), en conformité avec
l'article 23.

Grütter: Zuerst eine Bemerkung an die Adresse des
deutschsprachigen Referenten; er hat nämlich gesagt, auch
wenn die Formulierung «volle Entschädigung» in diesem
Verfassungsartikel bleibe, so hätten die Kantone die Mög-
lichkeit, Abstufungen vorzunehmen. Habe ich das richtig
verstanden? Ich bin nicht Jurist. Herr Dr. Glarner ist
Jurist. Aber ich bestreite seine Auffassung, weil ich belehrt
wurde, dass eidgenössisches Verfassungsrecht kantonales
Verfassungsrecht bricht und eidgenössische Gesetzgebung
vor der kantonalen Gesetzgebung geht. Ich glaube also
nicht daran, dass die Kantone, wenn diese Bestimmung
hineinkäme, noch die Möglichkeit hätten, abzustufen.

Eine zweite Bemerkung. Ich stelle Ihnen den Antrag auf
nicht «volle» Entschädigung, sondern «angemessene»
Entschädigung. In der französischen Übersetzung des
Bundesratsantrages, volle Entschädigung heisst es «juste
indemnité », das heisst also nichts anderes, wenn ich das mit
meinen bescheidenen französischen Kenntnissen übersetzen
kann, als gerechte Entschädigung, während angemessene
Entschädigung zu übersetzen wäre mit «indemnité équi-
table». Es heisst also in der französischen Übersetzung
nicht «pleine indemnité».

Ich möchte im Zusammenhang mit dem Thema der
Entschädigung vorerst einige grundsätzliche Betrachtungen
anstellen, die sich meines Erachtens einfach aufdrängen.
Die heutigen Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
sind das Ergebnis einer langen geschichtlichen Entwicklung,
das heisst, sie waren nicht immer so, wie sie im gegenwärti-
gen Moment sind, und sie werden auch nicht immer so
bleiben, wie sie heute sind. Einmal war der Boden Allge-
meingut; Herr Schmid hat schon darauf hingewiesen und
übrigens hat auch Herr Binder ein recht bedeutungsvolles
Votum als Mitglied der katholisch-konservativ-christlich-
sozialen Fraktion abgegeben, ich habe rechte Freude daran
gehabt. Der Boden war also einmal Allgemeingut, dann
ging er an eine Feudalklasse über. Dieser Klasse wurde der
Boden entrissen von einem freien Bauerntum, von einem
freien Handwerk. Der Boden war für diese Kreise Existenz-
grundlage und Produktionsmittel zugleich. Heute ist er das
zum Teil auch noch für diese Kreise, aber anderseits ist er
eine Handelsware geworden und damit ein Spekulations-
objekt. In der Botschaft des Bundesrates zur sozialdemo-
kratisch-gewerkschaftlichen Initiative, der Bodenrechts-
initiative, ist die neueste Entwicklung aufgezeigt worden,
nämlich, dass immer mehr kapitalkräftige Kreise, Einzel-
personen oder Aktiengesellschaften, sich des Bodens be-
mächtigen. Der Boden unseres Landes gehört heute schon
einer Minderheit oder anders ausgedrückt: die Mehrheit
unseres Volkes besitzt keinen Boden mehr, und doch gehört

der Boden wie Wasser, Licht und Luft zu den unabding-
baren Voraussetzungen des menschlichen Lebens. Die
Mehrheit unseres Volkes (das ist doch eine komische Situa-
tion), lebt auf diesem Boden, und in bezug auf die Besitz-
verhältnisse an diesem Boden ist diese Mehrheit in einem
ganz besondern Abhängigkeitsverhältnis. Das ist der Stand
der heutigen Entwicklung, und er ist meines Erachtens nicht
besonders beruhigend und auch nicht befriedigend.

Es ist bekannt, dass Gemeinwesen, je nach der Grosse
und Bedeutung, bis zu 40% des Grundeigentums des Ge-
meindeterritoriums benötigen, um ihre Aufgaben im
Interesse einer gedeihlichen wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Entwicklung der Gemeinschaft erfüllen zu
können. Wir mögen erstaunt sein über diese Grössen-
ordnung, aber sie wird realistisch und verständlich, wenn
wir uns einmal einen Augenblick überlegen, welche Flächen
nur schon das Strassennetz mit den öffentlichen Plätzen,
Schulhäusern für die verschiedensten Schulstufen, Sport-
anlagen inbegriffen, Bäder, Werkhöfe, Spitäler, Bibliothe-
ken usw. alles beanspruchen. Das Land hiezu musste und
muss im Falle der Entwicklung des Gemeinwesens zwin-
gend erworben werden. Benötigtes Land wurde und wird
von der Öffentlichkeit nicht erworben, um es persönlichen,
egoistischen Zwecken dienstbar zu machen. Es hatte und
hat der Allgemeinheit zu dienen. Das Gemeinwesen musste
und muss dieses Land von der Minderheit der Grundbe-
sitzer erwerben. Das Gemeinwesen muss es erwerben, wenn
es sich entwickeln will. Es hat gar keine andere Wahl.

Hier kommt nun ein anderes Moment hinzu, nämlich
dasjenige des Preises. Es ist bekannt, dass in unserem Lande
nicht alle Landpreise im gleichen Ausmasse in die Höhe
geklettert sind. Die höchsten Bodenpreise werden verlangt
in den Städten und deren Agglomerationsgebieten, auch
in ländlichen Gemeinden, die sich in einer intensiven wirt-
schaftlichen Entwicklung befinden. Die Grundbesitzer in
oder um diese in rascher Entwicklung sich befindenden
Gemeinwesen erfahren eine enorme Bodenwertsteigerung,
nicht etwa deswegen, weil die Besitzer daran ein besonderes
persönliches Verdienst hätten, nicht etwa, weil eine beson-
dere Arbeitsleistung investiert worden ist, sondern ganz
einfach, weil sich das Gemeinwesen entwickelt, und auf
Grund dieser Entwicklung eine rege Nachfrage nach Boden
besteht und deswegen die Preise in die Höhe getrieben wer-
den. Diese Nachfrage nach Boden, das ist zwangsläufig, ich
habe das schon gesagt, bei einer sich entwickelnden Ge-
meinde muss auch von der öffentlichen Hand erfolgen. Und
der Preis, der für den Erwerb von Land durch ein Gemein-
wesen bezahlt werden muss, wird durch den Steuerzahler
bezahlt. In der Umgebung von Städten und grössern
Industrieortschaften sind die Grundbesitzer Millionäre ge-
worden, wenn sie ihr Land verkauft haben. Es gibt in den
gleichen Kreisen unter gleichen Verhältnissen zahlreiche
potentielle Millionäre unter den Landbesitzern. Es darf
doch als bezeichnend gewertet werden, dass ein Kommis-
sionsmitglied aus der radikal-demokratischen Fraktion in
unserer Kommission angesichts dieser Lage die Frage eines
Ausgleichs aufgeworfen hat zwischen der Landwirtschaft,
die in dieser bevorzugten Situation ist und der Landwirt-
schaft, die in nicht begünstigten Lagen leben und arbeiten
muss. Darin kommt mindestens ein Missbehagen den heu-
tigen Zuständen gegenüber zum Ausdruck.

Ich möchte diesen Gedankengang nicht weiter ver-
folgen, aber aus demselben Missbehagen heraus einen ändern
Schluss ziehen. Der Bundesrat, der Ständerat und die Mehr-
heit der nationalrätlichen Kommission haben beschlossen,
beziehungsweise schlagen vor, dass bei Enteignung und
bei Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung
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